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A. Bekanntmachungen des Landkreises Aurich 

 

 
1. Satzung zur Änderung der Satzung  

über Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Fahrtkostenvergütung und Erstattung von 
Verdienstausfall für Kreistagsabgeordnete, Ehrenbeamte und andere ehrenamtlich tätige 

Mitglieder von Ausschüssen und Beiräten des Kreistages des Landkreises Aurich vom 23. Juni 2025 
 
Aufgrund § 10 i. V. m. §§ 55, 44 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat der 
Kreistag des Landkreises Aurich in seiner Sitzung am 24. November 2025 folgende Änderung der 
Satzung über Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Fahrtkostenvergütung und Erstattung von 
Verdienstausfall für Kreistagsabgeordnete, Ehrenbeamte und andere ehrenamtlich tätige Mitglieder 
von Ausschüssen und Beiräten des Kreistages des Landkreises Aurich vom 23. Juni 2025 beschlossen: 
 

Artikel 1 
 

§ 1 Abs. 2 und 4 lauten nunmehr wie folgt: 
 
(2) Daneben erhalten die Kreistagsabgeordneten für die Teilnahme an den Sitzungen des Kreistages, 

des Kreisausschusses, der Kreistagsausschüsse, der Fraktionen und der Ausschüsse, die auf Grund 
besonderer Rechtsvorschriften gebildet wurden, ein Sitzungsgeld von 50 € je Sitzung. Der/die 
Vorsitzende, der/die Sitzung geleitet hat, erhält ein doppeltes Sitzungsgeld. Dies gilt nicht für den 
Vorsitz bei Sitzungen des Kreistages sowie bei Fraktions- und Gruppensitzungen. Bei kombinierten 
Sitzungen entsteht der Anspruch auf Sitzungsgeld einmalig. 

 
(4) Die Anzahl der Fraktions- und Gruppensitzungen, für die eine Aufwandsentschädigung gezahlt 

wird, ist auf höchstens 20 Sitzungen jährlich begrenzt. Bei der Bildung von neuen Fraktionen und 
Gruppen während der Wahlperiode wird die Anzahl der Sitzungen anteilig gewährt. Bilden 
Fraktionen eine Gruppe, gilt die Höchstanzahl an Sitzungen jeweils für die Gruppe. Halten die 
einzelnen Fraktionen der Gruppe Fraktionssitzungen ab, werden diese auf die Anzahl der 
Gruppensitzungen angerechnet. 
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Artikel 2 
 
Die Satzung tritt rückwirkend zum 1. Juli 2025 in Kraft. 
 
Aurich, 18. Dezember 2025 
 
Landkreis Aurich 
 
Der Landrat 
Meinen 
 

 
Bekanntmachung des Jahresabschlusses des Landkreises Aurich 

für das Haushaltsjahr 2021 
sowie Erteilung der Entlastung des Landrates gem. § 129 NKomVG 

 
Der Kreistag des Landkreises Aurich hat gemäß § 129 Abs. 1 S. 3 des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in seiner Sitzung am 18. Dezember 2025 den 
Jahresabschluss des Landkreises Aurich für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen und dem Landrat die 
Entlastung erteilt. 
 
Der Jahresabschluss 2021 des Landkreises Aurich wird hiermit öffentlich bekanntgemacht und liegt in 
der Zeit vom 05. Januar bis zum 13. Januar 2026 zur Einsichtnahme im Kreishaus Aurich, Fischteichweg 
7-13, 26603 Aurich, Zimmer 2.019, öffentlich aus. 
 
Gleichzeitig liegen der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes und die Stellungnahme der 
Verwaltung dazu aus. 
 

 
 
Aurich, 19. Dezember 2025 
 
Landkreis Aurich 
 
Der Landrat 
In Vertretung 
Flohr 
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7. Änderungssatzung zur Satzung 
über die Erhebung von Gebühren für die Abfallbewirtschaftung im Landkreis Aurich 

(Abfallgebührensatzung) 
 
Gem. §§ 10, 11, 13 und 58 Abs. 1 Ziffer 5 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) 
vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29. Januar 2025 
(Nds. GVBl. 2025 Nr. 3), sowie §§ 11 und 12 des Niedersächsischen Abfallgesetzes in der Fassung vom 
14.07.2003 (Nds. GVBl. S. 273), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23.03.2022 (Nds. 
GVBl. S. 206) und § 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 
20.04.2017 (Nds. GVBl. S 121), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22.09.2022 (Nds. 
GVBl. S. 589) hat der Kreistag des Landkreises Aurich in seiner Sitzung am 18.12.2025 folgende 
Änderung der Abfallgebührensatzung des Landkreises Aurich beschlossen: 
 

§ 1 
 
In § 3 Abs. 1 S.4 sowie Abs. 2 S. 1 und S. 2 wird jeweils das Wort „Behältervolumen“ jeweils zu 
„Restabfall-Behältervolumen“ geändert. 
 

§ 2 
 
§ 10 Abs. 3 und Abs. 4 S.2 werden wie folgt geändert: 
 

„(3) Die Gebührenpflicht für Servicegebühren nach § 5 entsteht an dem Tag, an dem die 
Leistung in Anspruch genommen wird und endet mit Ablauf des Tages, an dem die 
Leistung erbracht wurde bzw. mit Ablauf des Tages des vereinbarten Endtermins. 

 
(4) […] Die Abmeldung muss spätestens am 3. Werktag des betreffenden Monats dem 

Landkreis Aurich oder der mit der Gebührenabrechnung beauftragten Firma MKW – 
Materialkreislauf- und Kompostwirtschaft GmbH & Co. KG (MKW) vorliegen. 

 
§ 3 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 
 
Aurich, den 18.12.2025 
 
Landkreis Aurich 
 
Meinen 
Landrat  
 

 
16. Änderungssatzung  

zur Satzung des Landkreises Aurich über die Erhebung von Gebühren für die 
Fäkalschlammentsorgung in den Gebieten der Stadt Norden, der Samtgemeinden Brookmerland 

und Hage sowie in den Gemeinden Dornum, Großheide, Hinte, Ihlow und Krummhörn  
(Fäkalschlammgebührensatzung) 

 
Gem. §§ 10, 11, 13 und 58 Abs. 1 Ziffer 5 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) 
vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt geändert durch Art. 10 des Gesetzes vom 15.07.2020 
(Nds. GVBl. S. 244) sowie §§ 11 und 12 Niedersächsisches Abfallgesetz in der Fassung vom 
14.07.2003 (Nds. GVBI. 5. 273), zuletzt geändert durch Artikel 3 § 20 des Gesetzes vom 20.05.2019 
(Nds. GVBl. S. 88) und § 5 Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz in der Fassung vom 
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20.04.2017 (Nds. GVBI. S 121), zuletzt geändert durch geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
24.10.2019 (Nds. GVBl. S. 309) hat der Kreistag des Landkreises Aurich in seiner Sitzung am 
15.12.2021 folgende Änderung der Fäkalschlammgebührensatzung vom 18.12.2001 
beschlossen: 

 

§ 1 

 

§ 3 Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst: 

„Die Leistungsgebühr beträgt je abgefahrener Kubikmeter Grubeninhalt 

         52,00 €.“ 

 

§ 2 
 

Diese Änderung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 
 
Aurich, den 18.12.2025 
 
Landkreis Aurich 
 
Meinen 
Landrat 
 
 

 
B. Bekanntmachungen der Gemeinden 

 

 
6. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Aurich (Ostfriesland) über die Erhebung von 

Beiträgen, Gebühren und Kostenerstattungen für die Abwasserbeseitigung (Abgabensatzung für 
die zentrale Abwasserbeseitigung) vom 12.12.2019  

 
Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsge-setzes 
(NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.01.2025 (Nds. 
GVBl. 2025 Nr. 3), der §§ 1, 2, 5, 6 und 8 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) 
i.d.F. vom 20.04.2017 (Nds. GVBI. S. 121), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. 
S. 589) und des § 6 Abs. 1 des Nds. Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgabengesetz (Nds. 
AGAbwAG) in der Fassung vom 24.03.1989 (Nds. GVBl. S. 69), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
16.12.2021 (Nds. GVBl. S. 911) hat der Rat der Stadt Aurich (Ostfriesland) in seiner Sitzung am 
11.12.2025 folgende Änderung beschlossen:  
 

Artikel 1 
 
§ 13 a erhält folgende Fassung: 
 
Die Schmutzwassergebühr beträgt je cbm Abwasser 3,80 €. 
 
§ 13 b erhält folgende Fassung: 
 



- 1090 - 

Die Schmutzwassergebühr beträgt je cbm Abwasser 1,35 € 
 

Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2026 in Kraft.  
 
Aurich, den 12.12.2025 
 
Stadt Aurich  
 
Der Bürgermeister 
Feddermann 
 

 
12. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Aurich (Ostfriesland) über die Erhebung von 

Gebühren für die Beseitigung von Abwasser aus Grundstücksabwasseranlagen (Gebührensatzung 
für die dezentrale Abwasserbeseitigung) vom 18.12.1997 

 
Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungs-gesetzes 
(NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.01.2025 (Nds. 
GVBl. 2025 Nr. 3), § 96 des Nds. Wassergesetzes (NWG) i.d.F. vom 19.02.2010 (Nds. GVBl. S. 46), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 25.09.2024 (Nds. GVBl. 2024 Nr. 82) und der §§ 1, 2, 5, 6 und 8 des 
Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) vom 20.04.2017 (Nds. GVBI. S. 121), zuletzt 
geändert am 22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 589) hat der Rat der Stadt Aurich in seiner Sitzung vom 
11.12.2025 folgende Änderung beschlossen: 
 

Artikel 1 
 
§ 3 wird wie folgt geändert: 
 
(1) Die Gebühr beträgt 57 € je Kubikmeter eingesammelten Abwassers/Fäkalschlamms. 
 
(2) Für die vergebliche Anfahrt sind 100,00 € zu zahlen. Eine vergebliche Anfahrt entsteht, wenn die 
Grundstücksentwässerungsanlage wegen Verschulden des Abgabenpflichtigen entgegen der Maßgabe 
§ 15 Abs. 1 und § 16 Abs. 3 Satz 3 der Abwasserbeseitigungssatzung für den Schlammsaugwagen nicht 
zugänglich ist. 
 
(3) Ist auf Antrag eines Grundstückseigentümers oder eines von ihm Bevollmächtigten eine 
Notfallentleerung der Grundstücksentwässerungsanlage erforderlich, so sind der Stadt Aurich die ihm 
hierbei entstehenden Kosten in Höhe von pauschal 50,00 € zusätzlich zur Leistungsgebühr gem. Abs. 1 
zu erstatten. 
 

Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2026 in Kraft. 
 
Aurich, den 12.12.2025 
 
Stadt Aurich 
 
Der Bürgermeister 
Feddermann 
 



- 1091 - 

Satzung der Stadt Aurich über die Benutzung und die Erhebung von Benutzungsgebühren  
für das Übernachtungsheim für obdachlose Personen 

 
Aufgrund der §§ 10,11 und 58 Abs. 1 Nr. 5 und § 111 Abs.- 1 des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (GVBL S.576) in der aktuellen Fassung und 
der §§ 1,2 und 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabegesetzes (NKAG) vom 20.04.2017 (Nds. 
GVBL.S. 121) jeweils in der aktuellen Fassung, hat der Rat der Stadt Aurich in seiner Sitzung am 
11.12.2025 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 Zweck und Rechtsnatur des Übernachtungsheims 
 
(1) Die Stadt Aurich unterhält ein Übernachtungsheim für obdachlose Personen/ wohnungslose 
Personen ohne festen Wohnsitz zur kurzfristigen, vorübergehenden Unterbringung bis zu 7 Tagen 
(max. 4 Wochen). 
 
(2) Die Einrichtung dient der Überbrückung akuter Notlagen und stellt keine dauerhafte 
Wohnunterbringung dar. Sie dient zur Unterbringung von Personen, die erkennbar nicht fähig sind, 
sich selbst eine geordnete Unterkunft zu beschaffen. 
 
(3) Die Aufnahme und Unterbringung erfolgt auf öffentlich-rechtlicher Grundlage grundsätzlich durch 
schriftliche oder mündliche Verfügung der Stadt Aurich (Ordnungsamt). In Eilfällen kann dieses durch 
die Polizei veranlasst werden.  
 
(4) Durch die Einweisung wird ein öffentlich-rechtliches Benutzungsverhältnis begründet. 
 
(5) Die Unterbringung im Übernachtungsheim erfolgt freiwillig; ein Rechtsanspruch besteht nicht. 
Die Unterbringung kann auch in anderen Einrichtungen erfolgen.  
 

§ 2 Dauer des Aufenthalts 
 
(1) Das Übernachtungsheim dient ausschließlich der nächtlichen Unterbringung. Der Aufenthalt ist 
täglich nur in der Zeit von 18.00 Uhr bis 8.00 Uhr des folgenden Tages gestattet. 
Bis 8.00 Uhr sind die Räumlichkeiten zu verlassen.  
Eine Nutzung während des Tages ist nur an Wochenenden (Samstag/Sonntag) und an Feiertagen 
zulässig. 
 
(2) Der Aufenthalt ist auf maximal 7 Tage begrenzt. 
 
(3) In begründeten Ausnahmefällen kann die Stadt Aurich eine Verlängerung bis zu max. 4 Wochen 
zulassen. 
 

§ 3 Nutzung der Unterkunft/ Hausrecht 
 
(1) Zu den Leistungen im Übernachtungsheim gehört die Bereitstellung eines Bettes inklusive 
Bettwäsche sowie die Mitnutzung einer Küche und der sanitären Anlagen (Toilette, Waschbecken und 
Dusche). 
 
(2) Personen, die stark alkoholisiert sind oder unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen, können 
vom Zutritt oder der Nutzung des Übernachtungsheims ausgeschlossen werden. Die Entscheidung 
trifft die Stadt Aurich oder das von ihr beauftragte Personal nach pflichtgemäßem Ermessen. 
 
(3) Auf die Aufnahme in eine bestimmte Räumlichkeit, sowie auf den Verbleib in dieser Unterkunft 
besteht kein Rechtsanspruch. Die Stadt Aurich kann dem/der Benutzer/in jederzeit eine andere 
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Unterkunft zuweisen oder in sonstiger Weise Belegungsänderungen innerhalb der Unterkunft 
vornehmen. 
 
(4) Personen, die nicht in der Einweisungsverfügung benannt sind, dürfen vom Berechtigten nicht 
aufgenommen und beherbergt werden. 
 
(5) Eine Tierhaltung ist in der Unterkunft verboten. 
 
(6) Veränderungen am Zubehör oder Mobiliar sowie Zweckentfremdung bedürfen der schriftlichen 
Zustimmung der Stadt Aurich. 
 
(7) Das Hausrecht wird durch die Stadt Aurich, vertreten durch ihre Bediensteten, ausgeübt. Den 
Anweisungen der Bediensteten der Stadt ist Folge zu leisten.  
In der Zeit ab 18.00 Uhr bis 8.00 Uhr des nächsten Tages ist das Übernachtungsheim durch Personal 
besetzt. 
 
(8) Für den Aufenthalt in der Unterkunft gilt die Hausordnung, die zwingend zu beachten und 
einzuhalten ist.  
 
(9) Verstöße gegen die Hausordnung oder wiederholtes störendes Verhalten können zum Ausschluss 
von der Nutzung führen. 
 
(10) Der/die Benutzer/in ist verpflichtet, die ihm zugewiesene Unterkunft samt dem überlassenen 
Inventar pfleglich und schonend zu behandeln und nach Beendigung des Benutzungsverhältnisses in 
einem ordentlichen Zustand zu hinterlassen.  
 

§ 4 Beendigung des Nutzungsverhältnisses 
 
(1) Die Unterbringung der obdachlosen Person kann jederzeit beendet werden, wenn die 
Obdachlosigkeit nicht mehr vorliegt oder gegen die Hausordnung verstoßen wird. 
 
(2) Das Benutzungsrecht für die zugewiesene Unterkunft endet nach Zeitablauf (7Tage/ max. 4 
Wochen) oder wenn der Bewohner vorzeitig die Unterkunft verlässt. 
 
(3) Der Nutzer hat bei Beendigung des Benutzungsrechtes die Unterkunft zu räumen und alle nicht zur 
Ausstattung gehörenden Gegenstände unverzüglich zu entfernen. Die Unterkunft ist in einem 
ordentlichen Zustand zu hinterlassen. 
 
(4) Wird die Unterkunft nicht vollständig geräumt zurückgegeben, ist die Stadt Aurich berechtigt, die 
bewegliche Habe auf Kosten des Bewohners zu entsorgen, wenn diese nicht innerhalb von 7 Tagen 
nach Auszug abgeholt wurde. Einer gesonderten Fristsetzung bedarf es hierzu nicht.  
 

§ 5 Zutrittsrecht 
 
(1) Das Hausrecht im Übernachtungsheim wird durch die Stadt Aurich, vertreten durch Bedienstete 
oder Beauftragte der Stadt, ausgeübt. 
 
Die Nutzerinnen und Nutzer der Unterkunft sind verpflichtet, Bediensteten der Stadt Aurich oder von 
ihr beauftragten Dritten in begründeten Fällen jederzeit Zutritt zu den Unterkunftsmöglichkeiten zu 
gewähren. Die gilt insbesondere zur Kontrolle der Belegung und des Zustandes sowie zur Ausübung 
von Reparaturen und Instandsetzungen. 
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Bei Gefahr im Verzug kann die Unterkunft ohne Ankündigung jederzeit betreten werden. Zu diesem 
Zweck hat die Stadt Aurich einen Schlüssel für die Unterkunft 
 

§ 6 Benutzungsgebühren 
 
(1) Für die Nutzung des Übernachtungsheims wird eine Benutzungsgebühr pro Übernachtung erhoben. 
Die Höhe der Gebühr richtet sich nach einer Grundgebühr einschließlich aller Betriebs- und 
Nebenkosten.  
 
(2) Gebührentabelle 
 

Nutzergruppe Gebühr pro Übernachtung 

  

Personen ohne Einkommen / 
Bürgergeldempfänger (alle 
Herkunftsorte) 

30,00 € 

auf Antrag Personen aus 
anderen Gemeinden mit 
Kostenübernahme 

30,00 € 

Personen ohne festen 
Wohnsitz 

30,00 € 

 
(3) In besonderen sozialen Härtefällen kann die Stadt Aurich Gebühren teilweise oder vollständig 
erlassen oder stunden. Ein solcher Härtefall liegt insbesondere vor, wenn eine akute wirtschaftliche 
Notlage besteht und keine sofortige Hilfe durch einen Sozialleistungsträger erfolgen kann und die 
sofortige Gebührenerhebung zu einer unzumutbaren Belastung führen würde. 
 

§ 7 Abrechnung mit entsendenden Gemeinden 
 
(1) Für obdachlose Personen aus anderen Gemeinden, die im Übernachtungsheim untergebracht 
werden, stellt die Stadt Aurich die Gebühr nach § 5 Abs. 1 des Nieders. Kommunalabgabengesetzes 
(NKAG) i.V.m § 2 Abs. 1 Nr. 1 des Nieders. Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (NKomZG) der 
jeweiligen Kommune in Rechnung. 
 
(2) Grundlage der Abrechnung ist eine einfache Tagesliste mit Aufenthaltsdauer je Person. 
 
(3) Die entsendende Kommune soll hierzu eine Kostenübernahmeerklärung abgeben. Diese kann 
insbesondere im Rahmen bestehender Kooperationsvereinbarungen pauschal oder einzelfallbezogen 
erfolgen. Ohne vorherige Erklärung erfolgt die Abrechnung nach tatsächlicher Inanspruchnahme. 
 

§ 8 Fälligkeit und Zahlung 
 
(1) Die Gebühren sind grundsätzlich vor Ort täglich oder wöchentlich in bar zu entrichten, sofern keine 
Kostenübernahme vorliegt. 
 
(2) Bei Rechnungsstellung an Gemeinden erfolgt die Zahlung innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der 
Rechnung. 
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§ 9 Haftung und Haftungsausschluss 
 
(1) Die Benutzerinnen und Benutzer haften für alle Schäden, die in den überlassenen Räumen und in 
den einzelnen oder gemeinschaftlich genutzten Einrichtungen durch eigene Handlung oder 
Unterlassung der in ihrer Gemeinschaft lebenden Personen oder durch Gäste schuldhaft verursacht 
werden.  
 
(2) Die Haftung Dritter wird hiervon nicht berührt. Für Personen– und Sachschäden, die den 
Benutzer/innen der Obdachlosenunterkunft, den in ihrer Gemeinschaft lebenden Personen oder ihren 
Gästen durch Dritte zugefügt werden, haftet die Stadt Aurich nicht.  
 
(3) Die Haftung der Stadt Aurich, ihrer Bediensteten oder beauftragten Personen für Schäden, die den 
Benutzerinnen oder Benutzern im Zusammenhang mit der Nutzung der Einrichtung entstehen, ist auf 
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Eine Haftung für mitgebrachte Gegenstände oder 
Geldbeträge wird, außer bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, ausgeschlossen.  
 
Für Schäden, die sich die Benutzerinnen und Benutzer in der Unterkunft selbst gegenseitig zufügen 
übernimmt die Stadt Aurich keine Haftung.  
 
(4) Schäden an der Unterkunft oder am Zubehör sind unverzüglich mitzuteilen. 
 

§ 10 Verstöße gegen Verpflichtungen 
 
(1) Verstöße gegen Verpflichtungen aus dieser Satzung können als Ordnungswidrigkeit nach dem 
Ordnungswidrigkeitengesetz (OWIG) in Verbindung mit § 10 Abs. 5 Nds. Kommunalverfassungsgesetz 
geahndet werden. 
 
(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder grob fahrlässig gegen die Bestimmungen dieser 
Satzung verstößt. 
 
(3) Die Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße bis zu 5.000,00 Euro geahndet werden. 
 

§ 11 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. Gleichzeitig treten etwaige frühere Regelungen zur Nutzung 
des Übernachtungsheims außer Kraft. 
 
Aurich, den 12.12.2025 
 
Stadt Aurich 
 
Der Bürgermeister 
Feddermann 
 

 
5. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Aurich (Ostfriesland) über die Erhebung von 

Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungsgebührensatzung) vom 13.12.2018 
 

Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG)  
i. d. F. vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. 2010, 576) zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.01.2025 (Nds. 
GVBI. 2025 Nr. 3), des § 52 des Niedersächsischen Straßengesetzes (NStrG) i. d. F. vom 24.09.1980 
(Nds. GVBI. 1980, 359), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.06.2022 (Nds. GVBI. S. 420) und des § 5 
des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) i. d. F. vom 20.04.2017 (Nds. GVBI. 2017, 
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121), zuletzt geändert durch Gesetzt vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 589), hat der Rat der Stadt Aurich 
in seiner Sitzung am 11.12.2025 folgende Satzungsänderung beschlossen: 
 

Artikel 1 
 
§ 5 erhält folgende Fassung: 
 

Gebührenhöhe 
 
Die Gebühr beträgt jährlich je Meter Berechnungsfaktor in 
 
Reinigungsklasse A:  5,76 € 
Reinigungsklasse B:  2,88 €  
Reinigungsklasse C:  1,44 €  
Reinigungsklasse D:  0,72 € 
 

Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2026 in Kraft. 
 
Aurich, den 12.12.2025 
 
Stadt Aurich 
 
Der Bürgermeister 
Feddermann 
 

 
1. Satzung zur Änderung der Entschädigungssatzung der Stadt Norden (Ostfriesland)  

vom 23.05.2022 
 
Aufgrund des § 12 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung 
vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576); zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29. Januar 2025 
(Nds. GVBl. 2025 Nr. 3) hat der Rat der Stadt Norden in seiner Sitzung am 09.12.2025 folgende  
1. Änderung der Entschädigungssatzung vom 23.05.2022 beschlossen: 
 

Artikel I 
 
§ 8 der Entschädigungssatzung der Stadt Norden wird wie folgt ergänzt: 
 
§ 8 Entschädigung der Ehrenbeamten und sonstigen ehrenamtlich Tätigen 
 

(3) Die Schiedsperson(en) und die stellvertretenden Schiedsperson(en) erhalten eine monatliche 
Pauschale Aufwandsentschädigung. Die Pauschale beträgt für die Schiedsperson 50,00 € und 
für die stellvertretende Schiedsperson 25,00 €. 

 
(4) Neben den Aufwandsentschädigungen nach Abs. 1 bis 3 bestehen keine Ansprüche auf Ersatz 

der Auslagen und des Verdienstausfalls. 
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Artikel II 
 

§ 11 
Inkrafttreten 

 

Die 1. Änderung der Entschädigungssatzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 
 
Norden, den 12.12.2025 
 
Stadt Norden 
 
Bürgermeister 
Eiben 
 

 
Satzung zur 25. Änderung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen und  

Gebühren für die Entwässerung der Stadt Norden  
(Entwässerungsabgabensatzung) vom 20.12.1974 zuletzt geändert am 17.02.2025 

 
Aufgrund der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 
17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.01.2025 (Nds. GVBl. 2025 Nr.3) 
und der § 5 und 6 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 
20.04.2017 (Nds. GVBl. S. 121), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 589), hat 
der Rat der Stadt Norden in seiner Sitzung am 09.12.2025 folgende Änderung der 
Entwässerungsabgabensatzung beschlossen:  
 

Artikel I 
 

§ 12 wird wie folgt neu gefasst: 
 

§ 12 
 
(1) Die Abwassergebühr beträgt je cbm Schmutzwasser 3,71 €.  
 
(2) Die Abwassergebühr für die Beseitigung von Niederschlagswasser beträgt je qm bebaute und 

befestigte Fläche jährlich 0,32 €. 
 

Artikel II 
 
Diese Satzungsänderung tritt zum 01.01.2026 in Kraft. 
 
Norden, den 19.11.2025 
 
Stadt Norden  
 
Der Bürgermeister  
Eiben 
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Satzung zur 3. Änderung der Hundesteuersatzung der Stadt Norden vom 07.12.2010,  
zuletzt geändert durch 2. Änderungssatzung vom 10.12.2024 

 
Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 
17.12.2010 (Nds. GVBl. 2010, S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29.01.2025 
(Nds. GVBl. 2025 Nr. 3), und der §§ 3 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG), in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 20.04.2017 (Nds. GVBl. 2017, S. 121), zuletzt geändert durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 589), hat der Rat der Stadt Norden in seiner 
Sitzung am 09.12.2025 folgende 3. Änderung der Hundesteuersatzung beschlossen:  
 

Artikel I 
 
Die Hundesteuersatzung der Stadt Norden vom 07.12.2010, zuletzt geändert durch  
2. Änderungssatzung vom 10.12.2024, wird wie folgt geändert: 
 

§ 8 
Meldepflichten 

 
(1) Wer einen Hund anschafft oder mit einem Hund zuzieht, hat ihn binnen 14 Tagen bei der Stadt 
Norden anzumelden. Neugeborene Hunde gelten mit Ablauf des dritten Monats nach der Geburt als 
angeschafft. Die Anmeldefrist beginnt im Falle des § 2 Abs. 1 Satz 3 sofort nach Ablauf des zweiten 
Monats.  
Bei der Anmeldung eines Hundes ist die Hunderasse, die Kennnummer des Transponders, der Name 
und die Anschrift der/des vorherigen Hundehalterin/-halters, das Alter und das Anschaffungsdatum 
des Hundes sowie ggfls. das Zuzugsdatum anzugeben. Bei Geburt eines Hundes, durch eine bereits 
gehaltene Hündin, ist das Geburtsdatum und die Hunderasse des neugeborenen Hundes mitzuteilen. 
Die Kennnummer des Transponders des neugeborenen Hundes ist spätestens bis zum Ende des 6. 
Lebensmonates des Hundes mitzuteilen. 
 
(2) Die/der bisherige Hundehalterin/-halter hat den Hund innerhalb von 14 Tagen abzumelden. Im 
Falle der Veräußerung des Hundes sind bei der Abmeldung Name und Anschrift der/des 
Erwerberin/Erwerbers anzugeben. Bei Einschläferung des Hundes ist auf Verlangen eine 
entsprechende tierärztliche Bescheinigung vorzulegen. 
 
(3) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung weg, so hat die/der Hundehalterin/-halter 
dieses der Stadt Norden innerhalb von 14 Tagen nach deren Wegfall schriftlich mitzuteilen. 
 
(4) Die/der Hundehalterin/-halter ist verpflichtet, dem Beauftragten der Stadt Norden das Abscannen 
der Kennnummer des Transponders des Hundes/der Hunde zu ermöglichen sowie auf Nachfrage 
wahrheitsgemäß Auskunft über die Rasse und die Anzahl der gehaltenen Hunde und deren 
Versteuerung zu geben. 
 
(5) Hundehalterinnen/-halter, Haushaltsvorstände und deren Stellvertreterinnen/Stellvertreter sind 
verpflichtet, den Beauftragten der Stadt Norden bei der Durchführung von Hundebestandsaufnahmen 
wahrheitsgemäß Auskunft über die Rasse und die Anzahl der gehaltenen Hunde zu erteilen. 
 
(6) Sofern eine andere Person als die/der Hundehalterin/-halter den Hund umherlaufen lässt, so 
treffen die Verpflichtungen des § 8 Abs. 4 und 5 auch diese Person. 
 
(7) Jede/-r Grundstückseigentümerin/-eigentümer ist verpflichtet, den Beauftragten der Stadt Norden 
über die auf ihrem/seinem Grundstück gehaltenen Hunde Auskunft zu geben.  
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§ 9 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 18 Abs. 2 Nr. 2 NKAG handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig 
 
- entgegen § 8 Abs. 1 die Steueranmeldung nicht innerhalb von 14 Tagen vornimmt, bei Anmeldung 

die Hunderasse nicht oder nicht richtig, die Kennnummer des Transponders, den Namen und die 
Anschrift der/des vorherigen Hundehalterin/-halters, das Alter, das Anschaffungsdatum des 
Hundes und ggfls. das Zuzugsdatum nicht angibt sowie bei Geburt eines Hundes, durch eine bereits 
gehaltene Hündin, das Geburtsdatum des neugeborenen Hundes oder die Hunderasse nicht mitteilt 
sowie nicht spätestens bis zum Ende des 6. Lebensmonates des neugeborenen Hundes die 
Kennnummer des Transponders mitteilt, 

- entgegen § 8 Abs. 2 die Steuerabmeldung nicht innerhalb von 14 Tagen vornimmt, den Namen und 
die Anschrift des Erwerbers bei der Abmeldung nicht angibt sowie auf Verlangen die tierärztliche 
Bescheinigung nicht vorlegt, 

- entgegen § 8 Abs. 3 den Wegfall der Steuerbefreiung nicht innerhalb von 14 Tagen nach Wegfall 
schriftlich mitteilt, 

- entgegen § 8 Abs. 4 den Beauftragten der Stadt Norden auf Nachfrage das Abscannen der 
Kennnummer des Transponders nicht ermöglicht oder keine oder nicht wahrheitsgemäße Auskunft 
über Rasse, Anzahl gehaltener Hunde und deren Versteuerung erteilt, 

- entgegen § 8 Abs. 5 den Beauftragten der Stadt Norden bei der Durchführung von 
Hundebestandsaufnahmen keine oder nicht wahrheitsgemäße Auskunft über die Rasse und die 
Anzahl der gehaltenen Hunde erteilt, 

- entgegen § 8 Abs. 6 die ihr/ihm obliegenden Pflichten nach § 8 Abs. 4 und 5 nicht erfüllt, 
- entgegen § 8 Abs. 7 den Beauftragten der Stadt Norden keine oder nicht wahrheitsgemäß Auskunft 

über die auf ihrem/seinem Grundstück gehaltenen Hunde erteilt. 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000,00 Euro geahndet werden. 
 

§ 10 
Datenverarbeitung 

 
(1) Die zur Ermittlung der Steuerpflicht, zur Festsetzung, Erhebung und Vollstreckung der Hundesteuer 
nach dieser Satzung erforderlichen personen- und grundstücksbezogenen Daten werden von der Stadt 
Norden gemäß Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe e Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Verbindung mit 
§ 1 Abs. 6 und § 3 des Niedersächsischen Datenschutzgesetzes i. V. m. § 11 NKAG und den dort 
genannten Bestimmungen der Abgabenordnung (AO) erhoben und verarbeitet. Eine Datenerhebung 
beim Vollstreckungsgericht, beim Amtsgericht (Grundbuch), beim Landesamt für Geoinformation und 
Landentwicklung Niedersachsen (Katasteramt), bei den Sozialversicherungsträgern, der 
Rentenversicherung und bei den für das Einwohnermeldewesen, Bauwesen, Ordnungsrecht sowie 
Finanzwesen zuständigen Dienststellen der Stadt Norden und anderer Städte und Gemeinden erfolgt, 
soweit die Sachverhaltsaufklärung durch den Steuerpflichtigen nicht zum Ziel führt oder keinen Erfolg 
verspricht (§ 93 Abs. 1. S. 3 AO).  
 
(2) Erhobene Daten dürfen von der datenverarbeitenden Stelle nur zum Zweck der Steuerfestsetzung, 
-erhebung und -vollstreckung nach dieser Satzung oder zur Durchführung eines anderen 
Abgabenverfahrens, das dieselbe/denselben Abgabenpflichtige/n betrifft, verarbeitet werden. 
Technische und organisatorische Maßnahmen des Datenschutzes und der Datensicherheit nach Artikel 
25 und 32 DSGVO sind getroffen worden. Die personenbezogenen Daten werden zur Erfüllung 
gesetzlicher Aufbewahrungspflichten gemäß der AO, dem NKAG bzw. der Verordnung über die 
Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der 
Kommunen des Landes Niedersachsen innerhalb der gesetzlichen Fristen gelöscht. 
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Artikel II 
 

§ 11 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01. Januar 2026 in Kraft.   
 
Norden, den 09. Dezember 2025 
 
Stadt Norden 
 
Eiben 
Bürgermeister 
 

 
Satzung über die Veränderungssperre 

für einen Teilbereich der Stadt Norderney 
 
Zur Sicherung des eingeleiteten Verfahrens zur Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. 3 A 
„Innenstadt Süd, Teil A“ hat der Rat der Stadt Norderney in öffentlicher Sitzung vom 02.12.2025 
aufgrund von §§ 14, 16 und 17 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) i.V.m. § 10 NKomVG für den 
Teilbereich „Gartenstraße / Ellernstraße“ gemäß § 17 Abs. 2 BauGB die Verlängerung der bestehenden 
Veränderungssperre als Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Anordnung der Veränderungssperre 

 
Zur Sicherung der Planung im Geltungsbereich der Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. 3 A 
„Innenstadt Süd, Teil A“ wird für den Teilbereich Gartenstraße / Ellernstraße eine Veränderungssperre 
angeordnet. 
 

§ 2 
Räumlicher Geltungsbereich der Veränderungssperre 

 
Der räumliche Geltungsbereich umfasst den in der Anlage zu dieser Satzung dargestellten Teilbereich 
aus dem Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 3 A „Innenstadt Süd, Teil A“. 
 

§ 3 
Inhalte der Planänderung 

 
Ziel der Planung ist die ausgewogene Entwicklung der touristischen Infrastruktur unter 
Berücksichtigung und Bewahrung von bestehenden Wohnstrukturen. Über die Ausweisung von 
unterschiedlichen sonstigen Sondergebieten gem. § 11 BauNVO sollen differenzierte Festsetzungen 
zur Zulässigkeit von Wohnungen und Ferienwohnungen und zur Ausprägung von 
Beherbergungsbetrieben getroffen werden. Zweitwohnungen sollen ausgeschlossen werden.  
Weiterhin sollen die bestehenden Versorgungsstrukturen sowie die gesundheitlichen und sozialen 
Einrichtungen auf der Insel gesichert werden. 
 
Bezüglich des Maßes der Nutzung soll die geordnete Weiterentwicklung der vorhandenen - im 
Wesentlichen homogenen - Baustruktur der Innenstadtbereiche bestandsorientiert festgeschrieben 
werden. Die Bebauungspläne sollen der ungebremsten Ausnutzung der Baugrundstücke Einhalt 
gebieten. 
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Folgende Festsetzungsinhalte sind vorgesehen: 
 
Art der Nutzung 

- Festschreibung der bestehenden Dauerwohnnutzung 
- Ausschluss von Zweitwohnungen 
- Festschreibung der bestehenden sozialen und gesundheitlichen Einrichtungen 
- Differenzierte Regelungen zur zulässigen Anzahl von Wohnungen und Ferienwohnungen 
- Differenzierte Regelungen zur Zulässigkeit von Ferienwohnungen im Verhältnis zu Anzahl und 

Größe von Dauerwohnungen  
- Für Teilbereiche des Bebauungsplans ist der Ausschluss von Ferienwohnungen vorgesehen 
- Ausschluss von Wohnungen oder Beherbergungszimmern in Kellergeschossen 
- Zwingende Festschreibung von Einzelhandels- bzw. Gastronomischer Nutzung in der 

Erdgeschosszone der vorhandenen Einkaufsbereiche („Versorgungszone“) 
 
Maß der Nutzung 

- Festschreibung der zulässigen Geschossigkeit, Höhenentwicklung und Dachform 
- Festschreibung der Grundstücksausnutzung über Bauweise, Baugrenzen und Baulinien sowie 

über die Festschreibung der überbaubaren Grundstücksfläche 
- Festsetzung von Mindestgrundstücksgrößen 
- Festsetzung von privaten Grünflächen 
- Regelung zur Größe von Nebenanlagen 

 
Örtliche Bauvorschriften nach § 84 NBauO 
Weiterhin soll der Bebauungsplan Bauvorschriften zur Dachform und zu der Größe und Anordnung von 
Dachaufbauten, zu Solaranlagen und technischen Anbauten, zu Materialien und zur Gestaltung der 
Fassade, zur Anordnung, zu Farbe und Formaten von Fenstern, zur Größe von Balkonen, zur Gestaltung 
von Brüstungen und Umwehrungen, zur Größe und Gestaltung von Werbeanlagen und zur 
gärtnerischen Gestaltung der Vorgärten umfassen. Von der Erschließungsstraße aus sichtbare 
Außentreppen sollen unzulässig sein. 
 

§ 4 
Inhalt und Rechtswirkungen der Veränderungssperre 

 
(1) Im räumlichen Geltungsbereich der Veränderungssperre dürfen: 

1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht 
beseitigt werden; 

2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken und 
baulichen Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder 
anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden. 
 

(2) In Anwendung von § 14 Abs. 2 BauGB kann, wenn überwiegende öffentliche Belange nicht 
entgegenstehen, eine Ausnahme von der Veränderungssperre zugelassen werden. 
 

(3) Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich genehmigt worden 
sind, Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung werden von 
der Veränderungssperre nicht berührt. 

 
§ 5 

Inkrafttreten 
 
Die Satzung über die Anordnung der Veränderungssperre tritt mit der öffentlichen Bekanntmachung 
nach § 10 BauGB in Kraft. 
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§ 6 
Geltungsdauer 

 
Für die Verlängerung der Geltungsdauer der Veränderungssperre ist § 17 Abs. 2 BauGB maßgebend. 
Sie tritt nach Ablauf von einem Jahr seit ihrem Inkrafttreten außer Kraft. Sie tritt auch außer Kraft, 
wenn der Bebauungsplan, dessen Sicherung sie dient, in Kraft getreten ist. 
 
26548 Norderney, den 11.12.2025 
 
Stadt Norderney 
 
Der Bürgermeister 
Ulrich 
 
Anlage: 
Räumlicher Geltungsbereich der Veränderungssperre für den Geltungsbereich der Neuaufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 3 A „Innenstadt Süd, Teil A“ (Teilbereich Gartenstraße / Ellernstraße) 
 

 
 
Geltungsbereich Veränderungssperre Bebauungsplan Nr. 3 A „Innenstadt Süd, Teil A“ (Bereich Garten- 
/ Ellernstraße) 
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Amtliche Bekanntmachung der Stadt Wiesmoor 
Inkrafttreten des Bebauungsplans Nr. A 6 5. Änderung 

 
Der Rat der Stadt Wiesmoor hat in seiner öffentlichen Sitzung am 15.12.2025 den Bebauungsplan  
Nr. A 6 5. Änderung als Satzung gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist aus dem nachstehenden Übersichtsplan ersichtlich.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bebauungsplan Nr. A 6 5. Änderung tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft (vgl. § 10 Abs. 3 
BauGB). 
 
Der Bebauungsplan Nr. A 6 5. Änderung kann einschließlich seiner Begründung gemäß § 10 Abs. 3 
BauGB bei der Stadt Wiesmoor, Hauptstr. 193, 26639 Wiesmoor, Fachbereich 4 – Bauangelegenheiten, 
2. Obergeschoss, Zimmer Nr. 205, während der üblichen Dienststunden eingesehen werden. 
Jedermann kann den Bebauungsplan einsehen und über seinen Inhalt Auskunft verlangen.  
 
Der Bauleitplan wird ebenfalls auf der Internetseite der Stadt Wiesmoor unter der Adresse  
https://www.stadt-wiesmoor.de/Bauen-Wohnen-und-Grundstuecke/Bauleitplanung.htm zur 
Verfügung gestellt.  
 
Die für die Stellungnahmen zu Schall angewandten Vorschriften und Regelwerke (u.a. DIN 18005-1, 
TA-Lärm, verschiedene VDI-Richtlinien, technische Berichte, Leitfäden) können ebenfalls bei der oben 
genannten Stelle eingesehen werden. 
 

https://www.stadt-wiesmoor.de/Bauen-Wohnen-und-Grundstuecke/Bauleitplanung.htm
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Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Fälligkeit etwaiger 
Entschädigungsansprüche im Falle der in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile, 
deren Leistung schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen ist, und des § 44 Abs. 4 BauGB 
über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen, wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist von drei 
Jahren gestellt ist, wird hingewiesen. 
 
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 4 und Abs. 2 BauGB bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften sowie Mängel in der Abwägung nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB werden gemäß § 215 
Abs. 1 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Stadt Wiesmoor unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
 
Auf den Aushang dieser Bekanntmachung im Aushangkasten am Rathaus der Stadt Wiesmoor, 
Hauptstr. 193, 26639 Wiesmoor, wird hingewiesen und ist im Internet unter der Adresse www.stadt-
wiesmoor.de nachzulesen. 
 
Mit dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Aurich tritt der o.a. Bauleitplan  
Nr. A 6 5. Änderung in Kraft. 
 
Wiesmoor, 16.12.2025 
 
Stadt Wiesmoor 
 
Der Bürgermeister  
Lübbers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stadt-wiesmoor.de/
http://www.stadt-wiesmoor.de/
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Amtliche Bekanntmachung der Stadt Wiesmoor 
Inkrafttreten des Bebauungsplans Nr. C 2 10. Änderung 

 
Der Rat der Stadt Wiesmoor hat in seiner öffentlichen Sitzung am 15.12.2025 den Bebauungsplan  
Nr. C 2 10. Änderung als Satzung gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist aus dem nachstehenden Übersichtsplan ersichtlich.  
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bebauungsplan Nr. C 2 10. Änderung tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft (vgl. § 10 Abs. 3 
BauGB). 
 
Der Bebauungsplan Nr. C 2 10. Änderung kann einschließlich seiner Begründung gemäß § 10 Abs. 3 
BauGB bei der Stadt Wiesmoor, Hauptstr. 193, 26639 Wiesmoor, Fachbereich 4 – Bauangelegenheiten, 
2. Obergeschoss, Zimmer Nr. 205, während der üblichen Dienststunden eingesehen werden. 
Jedermann kann den Bebauungsplan einsehen und über seinen Inhalt Auskunft verlangen.  
 
Der Bauleitplan wird ebenfalls auf der Internetseite der Stadt Wiesmoor unter der Adresse  
https://www.stadt-wiesmoor.de/Bauen-Wohnen-und-Grundstuecke/Bauleitplanung.htm zur 
Verfügung gestellt.  
 

https://www.stadt-wiesmoor.de/Bauen-Wohnen-und-Grundstuecke/Bauleitplanung.htm
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Die für die Stellungnahmen zu Schall angewandten Vorschriften und Regelwerke (u.a. DIN 18005-1, 
TA-Lärm, verschiedene VDI-Richtlinien, technische Berichte, Leitfäden) können ebenfalls bei der oben 
genannten Stelle eingesehen werden. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Fälligkeit etwaiger 
Entschädigungsansprüche im Falle der in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile, 
deren Leistung schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen ist, und des § 44 Abs. 4 BauGB 
über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen, wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist von drei 
Jahren gestellt ist, wird hingewiesen. 
 
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 4 und Abs. 2 BauGB bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften sowie Mängel in der Abwägung nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB werden gemäß § 215 
Abs. 1 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Stadt Wiesmoor unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
 
Auf den Aushang dieser Bekanntmachung im Aushangkasten am Rathaus der Stadt Wiesmoor, 
Hauptstr. 193, 26639 Wiesmoor, wird hingewiesen und ist im Internet unter der Adresse www.stadt-
wiesmoor.de nachzulesen. 
 
Mit dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Aurich tritt der o.a. Bauleitplan Nr. 
C 2 10. Änderung in Kraft. 
 
Wiesmoor, 16.12.2025 
 
Stadt Wiesmoor 
 
Der Bürgermeister  
Lübbers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stadt-wiesmoor.de/
http://www.stadt-wiesmoor.de/
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Amtliche Bekanntmachung der Stadt Wiesmoor 
Inkrafttreten des Bebauungsplans Nr. C 3 9. Änderung 

 
Der Rat der Stadt Wiesmoor hat in seiner öffentlichen Sitzung am 15.12.2025 den Bebauungsplan  
Nr. C 3 9. Änderung als Satzung gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist aus dem nachstehenden Übersichtsplan ersichtlich.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bebauungsplan Nr. C 3 9. Änderung tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft (vgl. § 10 Abs. 3 
BauGB). 
 
Der Bebauungsplan Nr. C 3 9. Änderung kann einschließlich seiner Begründung gemäß § 10 Abs. 3 
BauGB bei der Stadt Wiesmoor, Hauptstr. 193, 26639 Wiesmoor, Fachbereich 4 – Bauangelegenheiten, 
2. Obergeschoss, Zimmer Nr. 205, während der üblichen Dienststunden eingesehen werden. 
Jedermann kann den Bebauungsplan einsehen und über seinen Inhalt Auskunft verlangen.  
 
Der Bauleitplan wird ebenfalls auf der Internetseite der Stadt Wiesmoor unter der Adresse  
https://www.stadt-wiesmoor.de/Bauen-Wohnen-und-Grundstuecke/Bauleitplanung.htm zur 
Verfügung gestellt.  

https://www.stadt-wiesmoor.de/Bauen-Wohnen-und-Grundstuecke/Bauleitplanung.htm
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Die für die Stellungnahmen zu Schall angewandten Vorschriften und Regelwerke (u.a. DIN 18005-1, 
TA-Lärm, verschiedene VDI-Richtlinien, technische Berichte, Leitfäden) können ebenfalls bei der oben 
genannten Stelle eingesehen werden. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Fälligkeit etwaiger 
Entschädigungsansprüche im Falle der in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile, 
deren Leistung schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen ist, und des § 44 Abs. 4 BauGB 
über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen, wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist von drei 
Jahren gestellt ist, wird hingewiesen. 
 
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 4 und Abs. 2 BauGB bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften sowie Mängel in der Abwägung nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB werden gemäß § 215 
Abs. 1 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Stadt Wiesmoor unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
 
Auf den Aushang dieser Bekanntmachung im Aushangkasten am Rathaus der Stadt Wiesmoor, 
Hauptstr. 193, 26639 Wiesmoor, wird hingewiesen und ist im Internet unter der Adresse www.stadt-
wiesmoor.de nachzulesen. 
 
Mit dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Aurich tritt der o.a. Bauleitplan  
Nr. C 3 9. Änderung in Kraft. 
 
Wiesmoor, 16.12.2025 
 
Stadt Wiesmoor 
 
Der Bürgermeister  
Lübbers 
 

 
1. Änderungssatzung zur Satzung der Gemeinde Baltrum 

über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze 
für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 

 
Aufgrund der §§ 10, 58, 111 Abs. 1 und 112 Abs. 2 des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.10.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 29. Januar 2025 (Nds. GVBl. 2025 Nr. 3), des § 1 des Niedersächsischen 
Kommunalabgabengesetzes (NKAG) vom 23.01.2007, (Nds. GVBl. S. 41), in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 20. April 2017 (Nds. GVBl. S. 121), zuletzt geändert durch Artikel 4 des   Gesetzes 
vom 22. September 2022 (Nds. GVBl. S. 589), der §§ 1 und 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 
07.08.1973 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 32 des Gesetzes vom 2. Dezember 2024 
(BGBl. 2024 I Nr. 387) in Verbindung mit den §§ 1, 2 Abs. 1, und 9 des Niedersächsischen 
Grundsteuergesetzes (NGrStG) vom 07. Juli 2021 (Nds. GVBl. S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 5 
des Gesetzes vom 17. Mai 2022 (Nds. GVBl. S. 304), der §§ 1, 4, 16 und 35a des Gewerbesteuergesetzes 
(GewStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4167), zuletzt geändert 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 28. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 69) und des § 1 des Gesetzes zur 
Übertragung der Festsetzung und Erhebung der Realsteuern auf die hebeberechtigten Gemeinden 
(Realsteuer-Erhebungsgesetz) in der Fassung vom 22.12.1981 (Nds. GVBl. S. 423) hat der Rat der 
Gemeinde Baltrum am 13.11.2025 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

http://www.stadt-wiesmoor.de/
http://www.stadt-wiesmoor.de/
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Artikel 1 
 
Die Satzung der Gemeinde Baltrum über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze für die 
Haushaltsjahre 2025 und 2026 (Realsteuerhebesatzsatzung 2025 / 2026) wird wie folgt geändert: 
 
In § 2 Nr. 1.1 wird die Zahl „560“ durch die Zahl „590“ ersetzt. 
 
In § 2 Nr. 1.2 wird die Zahl „560“ durch die Zahl „590“ ersetzt. 
 

Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt mit Wirkung zum 01.01.2026 in Kraft.  
 
Baltrum, den 13.11.2025 
 
Gemeinde Baltrum 
 
Olchers 
Bürgermeister 
 
 

Satzung der Gemeinde Baltrum 
über die Erhebung von Verwaltungskosten im eigenen Wirkungskreis 

(Verwaltungskostensatzung) 
 

Aufgrund der §§ 10, 58 Abs. 1 Ziffer 5, 7 und § 111 Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 
vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29.01 2025 
(Nds. GVBl 2025, Nr. 3), § 2 und § 4 des Nds. Kommunalabgabengesetzes (NKAG) vom 23.01.2007 
(Nds. GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22.09.2022 (Nds. GVBl S. 589), 
hat der Rat der Gemeinde Baltrum in seiner Sitzung am 13.11.2025 folgende Satzung beschlossen: 

 
§ 1 

Kostenpflichtige Verwaltungstätigkeiten 
 

(1) Für Amtshandlungen und sonstige Verwaltungstätigkeiten – im nachfolgenden 
Verwaltungstätigkeiten – im eigenen Wirkungskreis der Gemeinde werden nach dieser Satzung 
Kosten erhoben, wenn die Beteiligten hierzu Anlass gegeben haben. Kosten im Sinne dieser 
Satzung sind Gebühren und Auslagen. 

 
(2) Verwaltungstätigkeiten i. S. v. Abs. 1 sind auch Entscheidungen über förmliche 

Rechtsbehelfe. 
 
(3) Kosten werden auch erhoben, wenn ein auf Vornahme einer kostenpflichtigen 

Verwaltungstätigkeit gerichteter Antrag abgelehnt oder nach Aufnahme der Verwaltungstätigkeit 
vor der Entscheidung zurückgenommen wird. 

 
(4) Die Erhebung von Kosten auf Grund anderer Rechtsvorschriften für besondere 

Verwaltungstätigkeiten, die in dem Kostentarif nicht aufgeführt sind, bleibt unberührt. 
 

§ 2 
Kostentarif, Höhe der Kosten 

 
(1) Die Höhe der Gebühren richtet sich nach dem als Anlage geführten Kostentarif, der Bestandteil 

dieser Satzung ist. 
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(2) Liegen umsatzsteuerpflichtige Verwaltungstätigkeiten vor, sind die Beiträge des Kostentarifs 
zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer zu erheben. 

 
(3) Nicht unter den Kostentarif fallen: 

a) Verwaltungstätigkeiten, für die nach gesetzlichen Vorschriften sachliche oder persönliche 
Gebührenfreiheit besteht, 

b) Verwaltungsgebühren im Rahmen der Amtshilfe. 
 

§ 3 
Gebühren 

 
(1) Für Verwaltungstätigkeiten, für welche der Kostentarif einen Rahmen vorsieht, sind bei der 

Festsetzung der Kosten das Maß des Verwaltungsaufwandes sowie der Wert des Gegenstandes 
zur Zeit der Beendigung der Verwaltungstätigkeit zu berücksichtigen. Die Kosten sind auf volle 
Euro abgerundet festzusetzen. 

 
(2) Werden mehrere kostenpflichtige Verwaltungstätigkeiten nebeneinander vorgenommen, so ist 

für jede Verwaltungstätigkeit eine Gebühr nach Kostentarif zu erheben. 
 
(3) Gebühren werden nicht erhoben für Verwaltungstätigkeiten, zu denen 

a) in Ausübung öffentlicher Gewalt eine andere Behörde im Lande, eine Behörde des Bundes 
oder die Behörde eines anderen Bundeslandes Anlass gegeben hat, es sei denn, dass die 
Gebühr einem Dritten auferlegt oder in sonstiger Weise auf Dritte umgelegt werden kann. 

b) Kirchen und andere Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften des öffentlichen Rechts 
einschließlich ihrer öffentlich-rechtlichen Verbände, Anstalten und Stiftungen zur 
Durchführung von Zwecken i. S. des § 54 der Abgabenordnung (AO) Anlass gegeben haben, 
es sei denn, dass die Gebühr einem Dritten aufzuerlegen ist. 

 
§ 4 

Auslagen 
 

(1) Werden bei der Vorbereitung oder bei der Vornahme einer Verwaltungstätigkeit Auslagen 
notwendig, die nicht bereits mit der Gebühr abgegolten sind, so hat der Kostenschuldner sie zu 
erstatten; dies gilt auch, wenn die Verwaltungstätigkeit selbst gebührenfrei ist. Werden bei einer 
Dienstreise mehrere Dienstgeschäfte wahrgenommen, so sind die Reisekosten nach dem 
Verhältnis der Kosten zu teilen, die bei gesonderter Erledigung jedes einzelnen Geschäfts 
entstanden wären. 

 
(2) Auslagen sind in § 13 Abs. 3 Nds. Verwaltungskostengesetz (NVwKostG) exemplarisch aufgeführt. 

 
§ 5 

Billigkeitsmaßnahmen 
 

(1) Kosten, die dadurch entstanden sind, dass die Gemeinde die Sache unrichtig behandelt hat, sind 
zu erlassen. 

 
(2) Die Gemeinde kann die von ihr festgesetzten Kosten stunden, wenn die sofortige Einziehung für 

den Schuldner mit erheblichen Härten verbunden ist und wenn der Anspruch durch die Stundung 
nicht gefährdet wird. 

 
(3) Die Gemeinde kann die Kosten ermäßigen oder von der Erhebung absehen, wenn dies im Einzelfall 

mit Rücksicht auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kostenschuldners oder sonst aus 
Billigkeitsgründen geboten ist. 
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§ 6 
Kosten der Rechtsbehelfe 

 
(1) Soweit ein Rechtsbehelf erfolglos bleibt, beträgt die Gebühr für die Entscheidung über den 

Rechtsbehelf das Eineinhalbfache der Gebühr, die für die angefochtene Entscheidung anzusetzen 
war. Soweit der Rechtsbehelf Erfolg hat, sind nur die Kosten für die vorzunehmende 
Verwaltungstätigkeit zu erheben. Bei gebührenfreien Verwaltungstätigkeiten werden die Kosten 
für Rechtsbehelfe im Kostentarif bestimmt. 

 
(2) Wird eine Verwaltungstätigkeit auf einen Rechtsbehelf hin, der nicht von dem Kostenpflichtigen 

eingelegt worden ist, im Widerspruchs- oder Beschwerdeverfahren oder durch gerichtliches Urteil 
aufgehoben, so ist eine bereits bezahlte Gebühr insoweit zurückzuzahlen, als sie die für die 
Ablehnung des Antrages zu entrichtende Gebühr übersteigt. Das gleiche gilt, wenn ein Gericht 
nach § 113 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) die Rechtswidrigkeit der 
Verwaltungstätigkeit festgestellt hat. Die Zurückzahlung ist ausgeschlossen, wenn die 
Verwaltungstätigkeit aufgrund von unrichtigen oder unvollständigen Angaben des Antragstellers 
vorgenommen wurde. 

 
§ 7 

Kostenschuldner 
 

(1) Kostenschuldner ist derjenige, der zu der Verwaltungstätigkeit Anlass gegeben hat oder wer die 
Kosten durch einen gegenüber der Gemeinde abgegebenen oder ihm/ihr mitgeteilte Erklärung 
übernommen hat. 

 
(2) Mehrere Kostenschuldner haften als Gesamtschuldner. 

 
§ 8 

Entstehung der Kostenpflicht 
 

(1) Die Gebührenschuld entsteht mit der Beendigung der Verwaltungstätigkeit oder mit der 
Rücknahme des Antrages. 

 
(2) Die Verpflichtung zur Erstattung der Auslagen entsteht mit der Aufwendung des zu erstattenden 

Betrages. 
 

§ 9 
Fälligkeit der Kostenschuld 

 
(1) Die Kosten werden mit der Bekanntgabe der Kostenentscheidung an den Kostenschuldner fällig, 

wenn nicht die Gemeinde einen späteren Zeitpunkt bestimmt. 
 
(2) Eine Verwaltungstätigkeit kann von der vorherigen Zahlung der Kosten oder von der Zahlung oder 

Sicherstellung eines angemessenen Kostenvorschusses abhängig gemacht werden. Soweit der 
Vorschuss die endgültige Kostenschuld übersteigt, ist er zu erstatten. 

 
(3) Bei umsatzsteuerpflichtigen Kosten enthält der Bescheid die Bestandteile einer Rechnung nach 

den Vorschriften des Umsatzsteuergesetzes (UStG) 
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§ 10 
Vollstreckung 

 
Die Kosten können nach dem Niedersächsischen Verwaltungsvollstreckungsgesetz im 
Verwaltungszwangsverfahren vollstreckt werden. 

 
§ 11 

Anwendung des Niedersächsischen Verwaltungskostengesetzes 
 

Soweit diese Satzung keine Regelung enthält, finden nach § 4 Abs. 4 NKAG die Vorschriftendes 
Niedersächsischen Verwaltungskostengesetzes sinngemäß Anwendung. 

 
§ 12 

Datenschutz 
 

(1) Für datenschutzrechtliche Fragen können sich Betroffene an den Datenschutzbeauftragten der 
verantwortlichen Stelle wenden, die Kontaktdaten sind auf der Webseite der Gemeinde unter 
www.gemeindebaltrum.de/impressum abrufbar. 

 
(2) Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt ausschließlich zur Durchführung der 

Verwaltungstätigkeiten nach dieser Satzung, insbesondere zur Bearbeitung von Anträgen und zur 
Erhebung von Verwaltungskosten. Rechtsgrundlage hierfür sind Art. 6 Abs. 1 lit. c und e DSGVO in 
Verbindung mit § 1 Abs. 6 und § 3 NDSG sowie den vorgenannten Fachgesetzen sowie § 11 NKAG. 

 
(3) Es werden nur die für die Bearbeitung erforderlichen Daten verarbeitet, insbesondere: 

 Name und Kontaktdaten 

 Angaben zum Verwaltungsvorgang (z.B. Aktenzeichen, Antragsgegenstand) 

 Gebühren- und Zahlungsinformationen. 
 
(4) Eine Übermittlung der Daten an Dritte erfolgt nur, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder 

zur Erfüllung der Aufgabe erforderlich ist. Eine Verarbeitung zu anderen Zwecken findet nicht 
statt. 

 
(5) Die Daten werden so lange gespeichert, wie dies zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben und zur 

Einhaltung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen, insbesondere aus dem Haushalts- und 
Abgabenrecht, erforderlich ist. 

 
(6) Die betroffenen Personen  haben die Rechte nach den Art. 13 bis 18 und 21 DSGVO, insbesondere 

auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung und Widerspruch. 
 

§ 13 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Verwaltungskostensatzung der Gemeinde Baltrum vom 08.07.1997 außer 

Kraft. 
 
Baltrum, den 13.11.2025 
 
Gemeinde Baltrum 
 
Olchers 
Bürgermeister 
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Kostentarif zur Verwaltungskostensatzung (§ 2) der Gemeinde Baltrum vom 13.11.2025 
 
Gebühren (§ 3 Verwaltungskostensatzung) und Pauschbeträge für Auslagen (§ 4 der 
Verwaltungskostensatzung. 
 
Für die Gebührenbemessung des Verwaltungsaufwandes werden die Pauschbeträge gem. § 1 Abs. 4 S. 
5 der Allgemeinen Gebührenordnung (AllGO) in der jeweils geltenden Fassung zur Grunde gelegt. Bei 
Gebühren nach Zeitaufwand wird je angefangener Viertelstunde und entsprechend der einzelnen 
Stundensätze abgerechnet. 
 
 

Lfd. Nr.  Gebühr/Pauschbetrag 

  Euro 

1 Vervielfältigung, andere Druckerzeugnisse und Überlassung 
elektronischer Dateien 

 

1.1 Vervielfältigung je angefangene Seite (schwarz-weiß)  

1.1.1 - bis zum Format DIN A4 0,50 

1.1.2 - bis zum Format DIN A3 1,00 

1.1.3 - bei größeren Formaten bis zu 15,00 

1.1.4 - bei Nutzungsüberlassung des Kopiergerätes an Bürger halbe Gebühr 

 Anmerkung zu 1.1.4: 
ein Anspruch auf Nutzungsüberlassung besteht nicht 

 

1.2 Durchschriften je angefangene Seite (farbig)  

1.2.1 - bis zum Format DIN A4 1,00 

1.2.2 - bis zum Format DIN A3 2,00 

1.2.3 - bei größeren Formaten bis zu 15,00 

1.2.4 - bei Nutzungsüberlassung des Kopiergerätes an Bürger halbe Gebühr 

 Anmerkung zu 1.2.4: 
ein Anspruch auf Nutzungsüberlassung besteht nicht 

 

1.3 Vorbereitung, Erstellung und Übersendung digitaler Kopien / elektronischer 
Dateien 

 

1.3.1 - per E-Mail / per Downloadlink nach Zeitaufwand, 
mind. jedoch 15,00 

1.3.2 - per Datenträger (umfasst sind Kosten für den Datenträger und 
Versand, die nicht gesondert als Auslagen erhoben werden) 

nach Zeitaufwand, 
mind. jedoch 25,00 

2 Amtliche Beglaubigungen, Zeugnisse, Bescheinigungen und Ausweise  

2.1 Beglaubigungen von Unterschriften nach Zeitaufwand 

2.2 Beglaubigungen von Abschriften, Kopien, Vervielfältigungen und Negativen nach Zeitaufwand, 
mind. jedoch 2,00, 

höchst. 8,00 je Seite 

2.3 Beglaubigungen von Urkunden und Bescheinigungen für den Gebrauch im 
Ausland 

 

2.4 Ausstellen einer Bescheinigung nach Zeitaufwand 

2.4.1 - über einen ausländischen Studienabschluss nach Zeitaufwand, 
mind. jedoch 70,00 

2.4.2 - über die Bewertung eines ausländischen Bildungsnachweises oder 
eines inländischen Bildungsnachweises 

nach Zeitaufwand, 
mind. jedoch 54,00 

 Anmerkung zu 2.4: 
Gebühren nach 2.4 werden nicht erhoben, wenn Gebühren nach einer 
anderen Nummer zu erheben sind. 

 

2.5 Ausstellen eines Ausweises, eines Zeugnisses oder einer sonstigen 
Bescheinigung 

nach Zeitaufwand 
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 Anmerkung zu Nr. 2.1 bis 2.5: 
Von der Gebührenordnung ausgenommen sind: 

a) Beglaubigungen sowie das Ausstellen von Ausweisen, 
Bescheinigungen und Zeugnissen im Rahmen eines bestehenden 
oder früheren Arbeits- oder Dienstverhältnisses 

b) das Ausstellen von Bescheinigungen über die Zahlung von 
Ruhegehältern, Witwen- und Waisengeldern, Krankengeldern, 
Unterstützungen und dergleichen aus öffentlichen oder privaten 
Kassen 

c) das Ausstellen von Zeugnissen, ausgenommen 
Zweitausfertigungen, durch die Schule oder die Schulbehörde, 

d) die Beglaubigung von Zeugniskopien durch die Schule oder 
Schulbehörde, die das Zeugnis ausgestellt hat, 

e) das Ausstellen von Ausweisen und Bescheinigungen über den 
Schulbesuch 

f) Beglaubigungen sowie das Ausstellen von Ausweisen, 
Bescheinigungen und Zeugnissen in Gnadensachen 

g) Beglaubigungen sowie das Ausstellen von Ausweisen, 
Bescheinigungen und Zeugnissen zum Nachweis der Bedürftigkeit. 

h) Angelegenheiten der Sozialversicherung, der Sozialhilfe und der 
Kinder- und Jugendhilfe. 

 

2.6 Ausstellung eines Zeugnisses über das Nichtbestehen bzw. die 
Nichtausübung eines Vorkaufsrechts nach § 28 Abs. 1   Satz 3 
Baugesetzbuch (Negativzeugnis)1 

nach Zeitaufwand, 
mind. jedoch 35,00 

2.7 Löschungsbewilligung, soweit nicht privatrechtlich nach Zeitaufwand 

3 Akteneinsicht, Auskunft, Nachforschungen  

3.1 Gewährung von Akteneinsicht nach Zeitaufwand, 
mind. jedoch 14,00 

 Bei Versendung von Akten, je Sendung zzgl. 12,00 

 Anmerkung zu Nr. 3.1: 
a) Die Gebühr wird nicht erhoben, wenn die Akteneinsicht in einem 

laufenden Verfahren an Verfahrensbeteiligte gewährt wird. 
b) Die Aufwendungen, die Dritten für die Versendung der Akten zu 

zahlen sind, sind in der Gebühr nicht enthalten und gesondert als 
Auslagen zu erheben. 

c) Für die Akteneinsicht durch Übersendung digitaler Dateien sind 
Gebühren nach 1.3 zu erheben. 

 

3.2 Auskünfte  

3.2.1 Auskünfte aus einer Datenbank, einer Kartei, einem Register oder einem 
sonstigen Verzeichnis 

nach Zeitaufwand 

3.2.2 Schriftliche Auskunft zur Marktforschung und wirtschaftliche Dispositionen 
und Prognosen an interessierte Gesellschaften o.ä. 

nach Zeitaufwand 

3.3 Nachforschungen der Kasse nach dem Verbleib eines überwiesenen 
Betrages 

25,00 

 Anmerkung zu Nr. 3.3: 
a) Eine Gebühr wird nicht erhoben, wenn die Nachforschungen 

ergeben hat, dass der infrage stehende Betrag der Empfängerin 
oder dem Empfänger nicht gutgeschrieben oder nicht an sie oder 
ihn ausgehzahlt worden ist. 

b) Der Betrag, der von der Kasse für die Nachforschung an das 
kontoführende Kreditinstitut zu zahlen ist, ist in der Gebühr nicht 
enthalten und gesondert als Auslage zu erheben. 

 

3.4 Feststellungen aus Konten und Akten nach Zeitaufwand 

   

4 Abgaben  

4.1 Aufstellung über den Stand eine Steuerkontos je Haushaltsjahr 10,00 

4.2 Ersatzstücke für verlorene Hundesteuermarken 10,00 
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4.3 Bescheinigung über öffentliche Abgaben früherer Jahre, für jedes Jahr 10,00 

4.4 Zweitausfertigung vom Abgabenbescheid 10,00 

   

5 Nutzung des Archives  

5.1 Schriftliche Auskünfte aus Urkunden und alten Akten, je Seite 2,00 

5.2 Benutzung von Großformaten (Karten, Pläne, Plakate, Bilder usw.) je Tag 10,00 

5.3 Für familiengeschichtliche Auskünfte und sonstige Auskünfte nach Zeitaufwand 

 Anmerkung zu Nr. 5: 
Für die Benutzung und Auskunftserteilung zu wissenschaftlichen und 
heimatkundlichen Zwecken, sowie bei der Durchführung von Arbeiten im 
Rahmen der Schul- und Berufsausbildung sind lediglich die Auslagen zu 
erstatten. Ansprüche Dritter aus Urheber-, Verwertungs- und Lizenzrechten 
sind gesondert abzugelten. 

 

 Anmerkung zu Nr. 5.3: 
Der Betrag der von Landesarchiv für die Nachforschung erhoben wird, ist in 
der Gebühr nicht enthalten und gesondert als Auslage zu erheben. 

 

6 Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang nach Zeitaufwand 

   

7 Abwasserbeseitigung  

7.1 Entwässerungsgenehmigungen nach Zeitaufwand 

 Anmerkung zu Nr. 7.1: 
Nach dieser Tarifstelle wird nur der Verwaltungsaufwand erhoben. Für die 
ggf. stattfindende Inanspruchnahme der Einrichtung für 
Abwasserbeseitigung ist eine Beseitigungsgebühr nach der 
Abwassergebührensatzung zu erheben. 

 

7.2 Entnahme und Untersuchung von Abwasserproben nach Zeitaufwand 

7.3
  

Abnahme der Abwasseranlage nach Zeitaufwand 

   

8 Genehmigungen  

8.1 Ausnahmen nach § 24 Abs. 7 des Niedersächsischen Straßengesetzes nach Zeitaufwand 

8.2 Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis gemäß §§ 18 (1), 19 des Nds. 
Straßengesetzes (NStrG) 

 

8.2.1 für Kraftfahrzeuge  

8.2.1.1 für ein Fahrzeug mit einem Gesamtgewicht bis 6 t 
- für die Dauer von bis zu einem Monat 
- für die Dauer von bis zu einem Jahr 
- für die Dauer von über einem Jahr 

 
60,00 

150,00 
220,00 

8.2.1.2 für ein Fahrzeug für ein Gesamtgewicht von über 6 t 
- für die Dauer von bis zu einem Monat 
- für die Dauer von bis zu einem Jahr 
- für die Dauer von über einem Jahr 

 
100,00 
250,00 
300,00 

8.2.2 für sonstige Zwecke (insbes. Abstellen von Gegenständen auf öffentlichen 
Straßenflächen) für einen Zeitraum von 

- bis zu einem Monat je qm beanspruchter Fläche 
- bis zu drei Monaten je qm beanspruchter Fläche 
- bis zu sechs Monaten je qm beanspruchter Fläche 
- bis zu einem Jahr je qm beanspruchter Fläche 
- über einem Jahr je qm beanspruchter Fläche 

 
 

3,00 
5,00 
7,00 
9,00 

17,00 
mind. jedoch 40,00 

8.3 Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach § 12 Baltrumer 
Lärmschutzverordnung (BaltrumLVO) 

 

8.3.1 für die Durchführung von ruhestörenden Bauarbeiten  

8.3.1.1 während der Sommerkurzeit (01.05.-30.09.) 
- je angefangene Stunde 

 
30,00 - 250,00 
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8.3.1.2 außerhalb der Sommerkurzeit (01.10.-30-04.) während der Ruhezeiten 
- je angefangene Stunde 

 
 

25,00 - 120,00 

8.3.2 für sonstige Zwecke (z.B. Musikdarbietung im Freien) 
- je nach Aufwand und Dauer 

 
25,00 - 220,00 

9 
 

Genehmigungen, Überwachung, Bewilligung im Zusammenhang mit 
Baumaßnahmen 

 

9.1 Bestätigung über die gesicherte Erschließung nach § 62 Niedersächsische 
Bauordnung 

75,00 

9.2 Genehmigung und Überwachung von Arbeiten, die für Rechnung Dritter 
von Unternehmen an öffentlichen Straßen, Plätzen, Kanälen und sonstigen 
Anlagen ausgeführt werden 

nach Zeitaufwand 

9.3 Bereitstellung von Verkehrsschildern bestehend aus Verkehrszeichen oder 
Absperrbarke, Teleskopbefestigungsstangen, Betonsteinen 

20,00  
zzgl. 5,00 pro Schild 

und Tag 

   

10 Antragskonferenz nach Zeitaufwand 

 Durchführung einer Antragskonferenz, wenn nach der Antragskonferenz 
ein Antrag auf Vornahme einer gebührenpflichtigen Amtshandlung nicht 
gestellt wird. 

 

   

11 Schriftliche Aufnahme eines Antrages oder einer Erklärung, die von einer 
Privatperson zu deren Nutzen gewünscht ist (die Niederschrift über die 
Erhebung von Rechtsbehelfen ist ausgenommen) 

nach Zeitaufwand 

   

12 Gebühren in besonderen Fällen (Ablehnung und Rücknahme eines 
Antrages, Änderung, Rücknahme oder Widerruf einer Amtshandlung, 
Rechtsbehelfe, Rückforderung) 

 

12.1 Ablehnung eines Antrags auf Vornahme einer gebührenpflichtigen 
Amtshandlung aus anderen Gründen als wegen Unzuständigkeit der 
Behörde 

nach Zeitaufwand 

12.2 Rücknahme eines Antrags auf Vornahme einer gebührenpflichtigen 
Amtshandlung 

nach Zeitaufwand, 
max. 25 % der 

ursprünglichen für die 
Amtshandlung 

festzusetzenden 
Gebühr 

 Anmerkung zu Nr. 12.1 und 12.2: 
Die Gebühr darf nicht höher sein als die für die Vornahme der 
Amtshandlung festzusetzende Gebühr. 

 

12.3 Nachträgliche Änderung einer gebührenpflichtigen Amtshandlung nach Zeitaufwand 

 Anmerkung zu Nr. 12.3: 
Die Gebühr darf nicht höher sein als die für die Gebühr, die für eine nicht 
auf die Änderung beschränkte Amtshandlung festzusetzen war. 

 

12.4 Rücknahme oder Widerruf einer Amtshandlung nach Zeitaufwand 

 Anmerkung zu Nr. 12.4: 
Eine Gebühr wird nicht erhoben für die Rücknahme oder Widerruf eines 
Bescheids zur Gewährung einer Zuwendung oder anderen Geldleistungen, 
wenn eine Gebühr nach Nr. 13 zu erheben ist. 

 

12.5 Rechtsbehelfe  

12.5.1 Entscheidung über einen Rechtsbehelf, soweit der Rechtsbehelf erfolglos 
bleibt oder der Rechtsbehelf nur deshalb Erfolg hat, weil die Amtshandlung 
aufgrund unrichtiger oder unvollständiger Angaben der Person, die den 
Rechtsbehelf eingelegt hat, vorgenommen oder abgelehnt worden ist. 
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12.5.1.1 in einer Gebührenpflichtigen Angelegenheit  
(vgl. § 6 der Satzung) 

das 1 ½ -fache der 
Gebühr, die für die 

angefochtene 
Entscheidung 

anzusetzen war 

12.5.1.2 im Übrigen nach Zeitaufwand 

12.5.2 Bearbeitung eines Rechtsbehelfs, wenn der Rechtsbehelf vor Beendigung 
des Rechtsbehelfsverfahrens zurückgenommen wird 

nach Zeitaufwand 

 Anmerkung zu Nr. 12.5.2: 
Richtet sich der Rechtsbehelf ausschließlich gegen eine Kostenfestsetzung, 
so darf die Gebühr den strittigen Betrag nicht übersteigen. 

 

   

13  Rückforderungen von Zuwendungen oder anderen Geldleistungen nach Zeitaufwand, 
mind. jedoch 10 % 

des Rückforderungs-
betrags und 

höchstens 10.000,00 

 
 

Anmerkung zu Nr. 13: 
a) Zum Zeitaufwand gehört auch der Zeitaufwand für die Änderung, 

die Rücknahme oder den Widerruf des Bescheids zur Gewährung 
der Zuwendung oder anderer Geldleistung. 

b) Von einer Gebührenerhebung ist abzusehen, wenn die 
Rückforderung darauf beruht, dass 

a. eine Zuwendung durch nachträglich eingetretene 
unvorhergesehene Minderung des Investitionsvolumens 
oder infolge Zuwendungen von dritter Seite gekürzt 
werden muss, 

b. der Verwendungszweck aus Gründen, die nicht die 
Zuwendungsempfängerin oder der 
Zuwendungsempfänger zu vertreten hat, nicht erreicht 
worden ist oder 

c. die Zuwendung nicht rechtzeitig oder fristgerecht 
verwendet worden ist, soweit die 
Zuwendungsempfängerin oder der 
Zuwendungsempfänger dies nicht zu vertreten hat. 

c) Mit Gebühr ist der Verwaltungsaufwand für die Anforderung von 
Zinsen für den Rückforderungsbetrag abgegolten. 

 

14 Allgemeiner Auffangstatbestand  

 Genehmigung, Erlaubnis, Ausnahmebewilligung oder sonstige auf Antrag 
oder Veranlassung des/der Kostenschuldners/-in vorzunehmende 
Amtshandlung oder Protokoll über Verhandlungen, wenn in diesem 
Kostentarif und auch in anderen Rechtsvorschriften weder eine Gebühr 
bestimmt noch Gebührenfreiheit vorgesehen ist. 

nach Zeitaufwand 
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Satzung des Fleckens Hage 
über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer 

 
Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) vom 
17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576) in der zur Zeit geltenden Fassung und der §§ 1, 2 und 3 des 
Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) vom 23.01.2007 (Nds. GVBl. S. 41) in der zur 
Zeit geltenden Fassung hat der Rat des Fleckens Hage in seiner Sitzung am 11.12.2025 folgende 
Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
Die Gemeinde erhebt eine Zweitwohnungssteuer. 
 

§ 2 
Steuergegenstand 

 
(1) Gegenstand der Steuer ist das Innehaben einer Zweitwohnung im Gemeindegebiet. 
 
(2) Eine Zweitwohnung ist jede Wohnung, die jemand neben seiner Hauptwohnung zu Zwecken des 

persönlichen Lebensbedarfs innehat, insbesondere zu Erholungs-, Berufs- und 
Ausbildungszwecken. Satz 1 gilt auch für den Fall, dass sich die Hauptwohnung im Ausland 
befindet. Eine Wohnung verliert die Eigenschaft als Zweitwohnung nicht dadurch, dass ihr Inhaber 
sie zeitweilig zu einem anderen Zweck nutzt. 

 
(3) Als Hauptwohnung gilt die gemeldete Haupt- oder alleinige Wohnung. 
 
(4) Eine Wohnung im Sinne dieser Satzung ist jeder umschlossene Raum, der mindestens über ein 

Fenster, eine Elektro- oder vergleichbare Energieversorgung, eine Trinkwasserversorgung sowie 
eine Toilette, zumindest in vertretbarer Nähe, verfügt und damit wenigstens vorübergehend zum 
Wohnen geeignet ist. 

 
(5) Liegen Hauptwohnung und Zweitwohnung auf demselben Grundstück, so gilt diese in der Regel 

nicht als Zweitwohnung im Sinne dieser Satzung. 
 
(6) Eine Wohnung verliert die Eigenschaft einer Zweitwohnung nicht dadurch, dass ihr/ihre 

Inhaber*in sie vorübergehend anders oder nicht nutzt. 
 

§ 3 
Steuerpflicht 

 
(1) Steuerpflichtig ist, wer im Gemeindegebiet eine Zweitwohnung im Sinne des § 2 innehat. 

Inhaber/in einer Zweitwohnung ist, wer die Verfügungsbefugnis über die Wohnung als 
Eigentümer/in, Mieter/in oder als sonstige dauernutzungsberechtigte Person hat. 

 
(2) Dies gilt nicht, wenn die Inhaberin oder der Inhaber der Zweitwohnung verheiratet ist, nicht 

dauernd von ihrem oder seinem Ehepartner getrennt lebt und die Zweitwohnung aus beruflichen 
Gründen unterhalten wird, weil die Zweitwohnungsinhaberin oder der Zweitwohnungsinhaber 
ihrer oder seiner Arbeit nicht vom Familienwohnsitz aus nachgehen kann. Gleiches findet auf die 
eingetragene Lebenspartnerschaft Anwendung. 

 
(3) Inhaberin oder Inhaber einer Zweitwohnung in der Hauptwohnung der Eltern oder eines 

Elternteils, sind nicht steuerpflichtig im Sinne dieser Satzung, wenn sie sich im Studium oder in 
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Ausbildung befinden, ihren Hauptwohnsitz am Studien- bzw. Ausbildungsort angemeldet und 
noch nicht das 28. Lebensjahr vollendet haben. 

 
(4) Haben mehrere Personen gemeinschaftlich eine Zweitwohnung inne, so sind sie 

Gesamtschuldner. 
 

§ 4 
Steuermaßstab 

 
(1) Die Steuer bemisst sich nach dem Wohnwert der Zweitwohnung multipliziert mit dem 

Verfügbarkeitsfaktor (Bemessungsgrundlage in Euro).  
 
(2) Der Wohnwert ist das Produkt aus dem Lagewertfaktor (LWF), der Quadratmeterzahl der 

Wohnfläche (WF), dem Baujahresfaktor (BJF), dem Gebäudefaktor (GF) und dem 
Wohnflächenfaktor (WFF) multipliziert mit hundert. Der Wohnwert ergibt sich somit aus 
folgender Formel: 

 
Wohnwert = (LWF x WF x BJF x GF x WFF) x 100. 

 
(3) Zur Ermittlung des Lagewertfaktors wird der jeweils maßgebliche Bodenrichtwert (BRW) ins 

Verhältnis zum höchsten Bodenrichtwert im Erhebungsgebiet (hBRW) gesetzt und das hieraus 
resultierende Ergebnis mit eins addiert. Der Lagewertfaktor ergibt sich somit aus folgender 
Formel: 

 
LWF = (BRW : hBRW) + 1  

 
Er wird auf die zweite Nachkommastelle abgerundet. Grundlage sind die vom zuständigen 
Gutachterausschuss für Grundstückswerte zum Stichtag 01.01. des dem Erhebungszeitraum 
vorausgegangenen Kalenderjahres ermittelten und im Bodenrichtwertinformationssystem 
Niedersachsen und Bremen (BORIS.NI) veröffentlichten Bodenrichtwerte nach § 196 
Baugesetzbuch (BauGB) für Bauflächen gemäß der Anlage 5 der 
Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoVVertV) vom 14. Juli 2021 (BGBI. I, S. 2805). 
Maßgeblich ist der Bodenrichtwert der für die Bodenrichtwertzone, in der sich die Zweitwohnung 
befindet, ausgewiesen wird. Der festgestellte Bodenrichtwert wird für die Dauer von 3 Jahren 
festgeschrieben. 

 
(4) Ist ein Bodenrichtwert für den konkreten Steuergegenstand nicht zu ermitteln, so ist unter 

Einbeziehung der angrenzenden Bodenrichtwertzonen sowie anhand der konkreten 
Gegebenheiten ein Bodenrichtwert zu schätzen. 

 
(5) Die bei der Berechnung anzusetzende Wohnfläche wird nach Maßgabe der 

Wohnflächenverordnung in der jeweils geltenden Fassung ermittelt.  
 
(6) Der Baujahresfaktor wird bezogen auf das jeweilige Baujahr des Gebäudes wie folgt bemessen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Baujahr                 Wertfaktor 

                      bis 1970                   0,70 

                      1971 – 1980                   0,71 – 0,80 

                      1981 – 1990                   0,81 – 0,90 

                      1991 – 2000                   0,91 – 1,00 

                      2001 – 2010                    1,01 – 1,10 

                      2011 – 2020                    1,11 – 1,20 

                      2021 – 2030                    1,21 – 1,30 
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Maßgebend für die Festlegung des Baujahres ist der Zeitpunkt der Bezugsfertigkeit. 
 
(7) Der Gebäudefaktor für die Gebäudeart wird wie folgt bemessen: 
 

Gebäudeart Wertfaktor 

Mietwohnung 0,7 

Mehrfamilienhaus, Mehrgeschosswohnungsbau, 
Eigentumswohnung, sonstige Wohnung 

 
0,8 

Zweifamilienhaus, Doppelhaus, Reihenhaus 0,9 

Einfamilienhaus 1 

 
Für alle Gebäudearten gilt, dass der Gebäudefaktor für ein Einfamilienhaus Anwendung findet, 
wenn das gesamte Gebäude als Zweitwohnung im Sinne von § 2 Abs. 3 zur Verfügung steht. 

 
(8) Der Faktor für die Wohnfläche (WFF) wird wie folgt bemessen: 
 

Wohnfläche Wertfaktor 

bis 75 m² 1 

  75,01 m² - 100 m² 0,9 

100,01 m² - 125 m² 0,8 

125,01 m² - 150 m² 0,7 

150,01 m² - 175 m² 0,6 

ab 175,01 m³ 0,5 

 
§ 5 

Steuersatz 
 
(1) Der Steuersatz beträgt im Haushaltsjahr 6,60 v. H. der Bemessungsgrundlage nach § 4.  
 
(2) In den Fällen des § 6 (1) Satz 2 ermäßigt sich die Steuer auf den der Dauer der Steuerpflicht 

entsprechenden Teilbetrag. 
 

§ 6 
Entstehung und Fälligkeit der Steuerschuld 

 
(1) Die Zweitwohnungssteuer wird als Jahressteuer festgesetzt. Besteuerungszeitraum ist das 

Kalenderjahr. Besteht die Steuerpflicht nicht während des gesamten Kalenderjahres, ist 
Besteuerungszeitraum der entsprechende Teil des Kalenderjahres. 
 

(2) Der Steueranspruch für ein Kalenderjahr entsteht am 01. Januar des Jahres, für das die Steuer 
festzusetzen ist. Tritt die Steuerpflicht erst nach dem 01. Januar ein, so entsteht der 
Steueranspruch mit dem Beginn der Steuerpflicht. 
 

(3) Die Steuerpflicht beginnt mit dem Zeitpunkt, ab dem die Wohnung der/des Steuerpflichtigen als 
Zweitwohnung zu beurteilen ist. Fällt der Zeitpunkt, mit dem die Beurteilung der Wohnung als 
Zweitwohnung beginnt, nicht auf den ersten Tag eines Monats, beginnt die Steuerpflicht am 
ersten Tag des folgenden Monats. Dies gilt auch, wenn die Hauptwohnung zur Zweitwohnung 
wird. 
 

(4) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem der/die Steuerpflichtige die 
Wohnung nicht mehr innehat oder die Zweitwohnung zur Hauptwohnung umgewandelt wurde. 
Zu viel gezahlte Steuern sind auf Antrag zu erstatten. 
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(5) Die Steuerschuld wird in vierteljährlichen Beträgen zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. 
November eines jeden Jahres fällig. Beträge bis 100,00 Euro werden zum 01. Juli eines jeden 
Jahres fällig. 
 

(6) Nachveranlagte Steuerbeträge sind innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des 
Steuerbescheides zu entrichten, Erstattungsbeträge innerhalb von zwei Wochen nach der 
Bekanntgabe fällig.  
 

§ 7 
Steuerermäßigungen 

 
(1) Im Falle der gemischten Widmung einer Zweitwohnung ermäßigt sich der Steuersatz auf die in 

Satz 2 genannten Steuersätze, wenn die Verfügbarkeit der Zweitwohnung für Zwecke des 
persönlichen Lebensbedarfes durch rechtliche Bindungen zwingend auf Zeiträume von maximal 
285 Tagen beschränkt worden ist. Die ermäßigten Steuersätze betragen bei einer 
Eigennutzungsmöglichkeit 

 
a.) von maximal 165 Tagen 50 v.H. des vollen Steuersatzes, 
b.) von maximal 205 Tagen 62,5 v.H. des vollen Steuersatzes, 
c.) von maximal 245 Tagen 75 v.H. des vollen Steuersatzes und 
d.) von maximal 285 Tagen 87,5 v.H. des vollen Steuersatzes. 

 
Eine Ermäßigung wird nur auf die vollen Steuersätze und nicht auf anteilige 
Zweitwohnungssteuersätze gewährt. 

 
(2) Die Anwendung der Steuersatzermäßigung gemäß § 7 (1) dieser Satzung ist bei Eigenvermietung 

innerhalb einer Ausschlussfrist bis zum 15.02. des jeweiligen Folgejahres, bei einem 
Weitervermietungsvertrag mit einer Vermietungsagentur innerhalb einer Ausschlussfrist bis zum 
15.02. des jeweiligen Kalenderjahres, zu beantragen. Die Voraussetzungen der 
Steuersatzermäßigung sind auf Verlangen der Gemeinde glaubhaft zu machen. Neben dem 
Darlegen der rechtlichen Bindungen gehören dazu auch nachvollziehbare Auskünfte zur 
einkommenssteuer-, umsatzsteuer- und gegebenenfalls gewerbesteuerrechtlichen Behandlung 
der Wohnung durch die Finanzbehörden. Der An- und Abreisetag zählen als ein Vermietungstag. 
Sofern ein Weitervermietungsvertrag mit einer Vermietungsagentur abgeschlossen worden ist, 
muss in diesem die Lage der Zeiträume der Eigenverfügbarkeit vor dem jährlichen Entstehen der 
Zweitwohnungsteuer auf bestimmte oder bestimmbare Zeiten (z.B. Ostern, Schulferien) des 
Jahres festgelegt worden sein. Vertragskonstruktionen, die den Verdacht erzeugen, 
Scheinverträge zu sein oder dem Umgehen der Zweitwohnungssteuerpflicht oder dem 
Vortäuschen von Ermäßigungsvoraussetzungen zu dienen, werden nicht anerkannt. 

 
(3) Endet die Steuerpflicht im Laufe des Veranlagungsjahres, werden die Verfügungstage im 

steuerpflichtigen Zeitraum jahresanteilig zugrunde gelegt.  
 

§ 8 
Anzeigepflicht 

 
Wer eine Zweitwohnung in Besitz nimmt oder aufgibt, hat dies der Gemeinde innerhalb eines Monats 
nach diesem Zeitpunkt anzuzeigen. Wer bei Inkrafttreten dieser Satzung eine Zweitwohnung innehat, 
hat dies der Gemeinde innerhalb eines Monats nach Inkrafttreten anzuzeigen. 
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§ 9 
Steuererklärung, Mitteilungspflichten 

 

(1) Der/Die Steuerpflichtige ist verpflichtet, der Gemeinde alle für die Steuererhebung relevanten 
Tatbestände (Wohnfläche, Baujahr, Bezugsfertigkeit, Gebäudeart, Art der Nutzung u.a.) 
vollständig und wahrheitsgemäß schriftlich mitzuteilen. Ein dafür entsprechendes Formular wird 
zur Verfügung gestellt. Das gleiche gilt, wenn sich für die Steuererhebung relevanten Tatbestände 
ändern. Die Mitteilung ist eigenhändig zu unterschreiben und die gemachten Angaben sind auf 
Aufforderung zu belegen. 

 

(2) Wenn die Sachverhaltsaufklärung durch die Beteiligten nicht zum Ziel führt oder keinen Erfolg 
verspricht, sind auch andere Personen und Firmen, insbesondere Vermieter oder Verpächter von 
Zweitwohnungen / Campingplätzen und Vermietungsagenturen verpflichtet, der Gemeinde auf 
Nachfrage, die für die Steuerfestsetzung relevanten Daten mitzuteilen (§ 11 
Kommunalabgabengesetz (NKAG) i. V. m. § 93 Abgabenordnung (AO)). 

 
§ 10 

Datenverarbeitung 
 

(1) Die Gemeinde kann zur Ermittlung der Steuerpflichtigen und zur Festsetzung, Erhebung und 
Vollstreckung der Zweitwohnungsteuer im Rahmen dieser Satzung die erforderlichen 
personenbezogenen und grundstücksbezogenen Daten gemäß der Europäischen Datenschutz-
Grundverordnung (DS-GVO) und dem Niedersächsischen Datenschutzgesetz (NDSG), jeweils in 
Kraft getreten am 25. Mai 2018, in Verbindung mit § 11 des Niedersächsischen 
Kommunalabgabengesetz (NKAG) und den dort genannten Bestimmungen der Abgabenordnung 
(AO) erheben bei: 

 
a) Städten und Gemeinden (Ordnungsamt, Einwohnermeldeamt, Bauamt, Finanzverwaltung)  
b) Kurverwaltungen 
c) Sozialversicherungsträgern  
d) Finanzämtern 
e) Grundbuchämtern 
f) Katasterämtern 
g) Amtsgerichten (Handelsregister)  
h) andere Behörden  
i) Vorbesitzern, Vermietern, Verpächtern, Eigentümern  
j) Versorgungsunternehmen.  

 

(2) Weitere, bei den in Absatz 1 genannten Datenquellen vorhandene personen- und 
grundstücksbezogene Daten dürfen erhoben werden, soweit sie für die Veranlagung zu dem 
Beitrag nach dieser Satzung erforderlich sind. Die Daten dürfen von der datenverarbeitenden 
Stelle nur zum Zwecke der Beitragserhebung nach dieser Satzung weiterverarbeitet werden.  

 
§ 11 

Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Steuerpflichtige oder Steuerpflichtiger oder bei der 

Wahrnehmung der Angelegenheit einer oder eines Steuerpflichtigen leichtfertig 
 

a) über steuerrechtlich erhebliche Tatsachen unrichtige oder unvollständige Angaben macht 
oder 

b) die Gemeinde pflichtwidrig über steuerrechtlich erhebliche Tatsachen in Unkenntnis lässt 
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und dadurch Steuern verkürzt oder nicht gerechtfertigte Steuervorteile für sich oder einen 
anderen erlangt. Die Strafbestimmungen bei Vorsatz des § 16 NKAG bleiben unberührt.  

 
(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer vorsätzlich oder fährlässig 
 

a) Belege ausstellt, die in tatsächlicher Hinsicht unrichtig sind oder 
b) bei der Anzeigepflicht über Innehaben oder Aufgeben der Zweitwohnung nicht nachkommt. 
Zuwiderhandlungen gegen § 8 sind Ordnungswidrigkeiten nach § 18 Abs. 2 NKAG.  

 
(3) Gemäß § 18 Abs. 3 NKAG können Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße bis zu 10.000,00 Euro 

geahndet werden. 
 

§ 12 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung des Fleckens Hage über die 
Erhebung der Zweitwohnungssteuer vom 08. Dezember 2014 i.d.F. der 2. Änderungssatzung vom 15. 
Juni 2020 außer Kraft. 
 
Hage, 11.12.2025 
 
Flecken Hage 
 
Sell 
Gemeindedirektor 
 

 
Satzung zur 9. Änderung der Abgabensatzung zur Abwasserbeseitigungssatzung 

Gemeinde Großefehn 
 

Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.01.2025 (Nds. 
GVBl. Nr. 3), des § 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG), in der Fassung vom 
20.04.2017 (Nds. GVBl. S.121), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 589), hat 
der Rat der Gemeinde Großefehn in seiner Sitzung am 18.12.2025 folgende Satzung beschlossen: 
 

Artikel I 
 

Die Abgabensatzung zur Abwasserbeseitigungssatzung der Gemeinde Großefehn vom 19.12.1996, 
zuletzt geändert mit Satzung zur 8. Änderung der Abgabensatzung zur Abwasserbeseitigungssatzung 
der Gemeinde Großefehn vom 12.12.2024, wird wie folgt geändert: 
Die §§ 11, 12 und 13 erhalten folgende Fassung: 
 

§ 11 Grundsatz 
 

(1) Für die Inanspruchnahme der zentralen Schmutzwasserbeseitigung wird eine 
Kanalbenutzungsgebühr erhoben. 
 
(2) Die Kanalbenutzungsgebühr ist so zu bemessen, dass sie 100 v.H. der Kosten im Sinne des § 5 Abs. 2 
NKAG deckt. 
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§ 12 Gebührenmaßstab und –höhe 
 

(1) Die Kanalbenutzungsgebühr für die zentrale öffentliche Schmutzwasserbeseitigung setzt sich aus 
einer Grund- und Zusatzgebühr zusammen. 
 
(2) Die Grundgebühr dient der Deckung der Kosten für die Bereitstellung und Vorhaltung der 
öffentlichen Schmutzwasserbeseitigungsanlagen. Die Zusatzgebühr wird nach der tatsächlichen 
eingeleiteten Schmutzwassermenge bemessen und dient der Deckung der verbrauchsabhängigen 
Betriebskosten. 
 
(3) Die Grundgebühr wird grundsätzlich je Grundstück erhoben und bemisst sich nach den 
Nennleistungen aller auf dem Grundstück installierten Hauptwasserzähler. Befinden sich auf einem 
Grundstück mehrere Nutzungseinheiten und können diesen einzelne Hauptwasserzähler eindeutig, 
dauerhaft und ausschließlich zugeordnet werden, wird abweichend von Satz 1 die Grundgebühr 
getrennt je Nutzungseinheit und zugehörigem Hauptwasserzähler erhoben. Nutzungseinheit ist jede 
in sich abgeschlossene, baulich getrennte und selbstständig nutzbare Einheit von Räumen innerhalb 
eines Gebäudes, die eine eigenständige Nutzung zu Wohnzwecken oder einem eigenständigen 
gewerblichen oder sonstigen betrieblichen Zweck ermöglicht. Die Grundgebühr beträgt monatlich bei 
der Verwendung von Wasserzählern mit einer Nennleistung 
 

 Gebühr ab 01.01.2012 Gebühr ab 01.01.2025 

Zähler bis Monat 
€ / Zähler 

Monat 
€ / Zähler 

Jahr 
€ / Zähler 

5 cbm/h 10,00 12,50 150,00 

7 cbm/h 15,00 18,75 225,00 

10 cbm/h 20,00 25,00 300,00 

20 cbm/h 36,00 45,00 540,00 

30 cbh/h 40,00 50,00 600,00 

 
Sofern die Nennleistung der verwendeten Hauptwasserzähler durch Feuerlöscheinrichtungen oder 
durch Verbrauchsstellen mitbestimmt wird, die keinen Anschluss an das Abwassernetz haben, z.B. 
Gartenzapfstellen, wird auf Antrag bei der Berechnung der Grundgebühr die Nennleistung zugrunde 
gelegt, die ohne diese Einrichtungen erforderlich wäre. Bei Grundstücken, die ihre Wassermengen aus 
öffentlichen oder eigenen Wasserversorgungsanlagen entnehmen, ohne einen Wasserzähler zu 
verwenden, wird die Nennleistung des Hauptwasserzählers festgesetzt, der nach den geltenden DIN-
Vorschriften oder der nachgewiesenen Pumpenleistung erforderlich sein würde, um die dem 
Grundstück zugeführte Wassermengen zu messen. 
 
(4) Die Zusatzgebühr wird nach der Schmutzwassermenge bemessen, die in die zentrale 
Schmutzwasserbeseitigung gelangt. Berechnungseinheit für die Gebühr ist ein cbm Schmutzwasser. 
Die Zusatzgebühr beträgt für jeden vollen Kubikmeter Schmutzwasser  
 

ab dem 01.01.2023 3,50 € und 
 
ab dem 01.01.2025 3,65 €. 
 

(5) Als in die zentrale Schmutzwasserbeseitigung gelangt gelten 
 
a) die auf dem Grundstück beziehungsweise den auf diesem befindlichen Nutzungseinheiten mit 
separatem Hauptwasserzähler im Sinne des § 12 Abs. 3 S. 3 im letzten abgelaufenen zwölfmonatigen 
Ablesezeitraum aus öffentlichen oder privaten Wasserversorgungsanlagen zugeführte und durch 
Wasserzähler ermittelte Wassermenge (Frischwasserverbrauch); 
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b) die auf dem Grundstück gewonnene und dem Grundstück sonst zugeführte Wassermenge; 
 
c) die tatsächlich eingeleitete Abwassermenge bei Bestehen einer Schmutzwassermesseinrichtung. 
 
(6) Hat ein Wasserzähler nicht richtig oder überhaupt nicht angezeigt, so wird die Wassermenge von 
der Gemeinde unter Zugrundelegung des Verbrauchs des Vorjahres und unter Berücksichtigung der 
begründeten Angaben des Gebührenpflichtigen geschätzt. 
 
(7) Die Wassermengen nach Absatz 4 Ziffer b) hat der Gebührenpflichtige der Gemeinde für den 
abgelaufenen Bemessungszeitraum von einem Kalenderjahr innerhalb der folgenden zwei Monate 
anzuzeigen. Sie sind durch Wasserzähler nachzuweisen, die der Gebührenpflichtige auf seine Kosten 
einbauen muss. Die Wasserzähler müssen den Bestimmungen des Eichgesetzes entsprechen. Wenn 
die Gemeinde auf solche Messeinrichtungen verzichtet, kann sie als Nachweis für die Wassermengen 
prüfbare Unterlagen verlangen. Sie ist berechtigt, die Wassermengen zu schätzen, wenn diese auf 
andere Weise nicht ermittelt werden können. 
 
(8) Wassermengen, die nachweislich nicht in die zentrale Schmutzwasserbeseitigung gelangt sind, 
werden auf Antrag abgesetzt. Der Antrag ist nach Ablauf dieses Zeitraums innerhalb von zwei Monaten 
bei der Gemeinde einzureichen. Die Wassermengen sind durch handelsübliche Wasserzähler, die der 
Gebührenpflichtige auf seine Kosten einbaut, nachzuweisen. Die Wasserzähler müssen den 
Bestimmungen des Eichgesetzes entsprechen. Die Wasserzähler sind nach Ablauf der Eichgültigkeit 
unaufgefordert auszutauschen.  Die Gemeinde ist nicht verpflichtet, auf den Ablauf der Eichfrist 
hinzuweisen. Ist die Eichgültigkeit abgelaufen, gelten die Wassermengen als nicht nachgewiesen. Der 
Gebührenpflichtige hat der Gemeinde die Zählerstände jährlich mitzuteilen. Erfolgt die jährliche 
Meldung nicht, so werden die Mengen nicht vollständig berücksichtigt. Für den zusätzlichen Aufwand 
der Änderung der Gebührenveranlagung und des Abgabenbescheides wird eine Gebühr von jährlich 
5,00 € erhoben. Die Gemeinde ist berechtigt, durch Bedienstete oder Beauftragte die Zählerstände 
abzulesen. Die Gemeinde kann von den Abgabepflichtigen zum Nachweis der eingeleiteten oder 
abzusetzenden Abwassermenge sowie des Verschmutzungsgrades amtliche Gutachten verlangen. Die 
Kosten hierfür trägt der Gebührenpflichtige, sofern das Gutachten zu einer niedrigeren Einstufung 
führt, die Gemeinde. Zuviel erhobene Gebühren sind zu verrechnen oder zu erstatten. Die Erhebung 
einer Verwaltungsgebühr nach der geltenden Verwaltungsgebührensatzung für den 
Bearbeitungsaufwand dieses Antrages bleibt unberührt. 
 

§ 13 Gebührenpflichtige 
 

(1) Gebührenpflichtig sind die Grundstücks- oder Miteigentümer, Erbbauberechtigte, Nießbraucher 
und sonstige zur Nutzung der Grundstücke dinglich berechtigte, wirtschaftliche Eigentümer im Sinne 
des § 39 Abgabenordnung sowie Wohnungseigentümergemeinschaften.  
 
(2) Mehrere Gebührenpflichtige desselben Grundstücks sind Gesamtschuldner. Insbesondere mehrere 
Grundstückseigentümer desselben Grundstücks haften gesamtschuldnerisch. 
 

Artikel II 
 

Diese Satzung zur 9. Änderung der Abgabensatzung zur Abwasserbeseitigungssatzung der Gemeinde 
Großefehn tritt mit Wirkung vom 01.01.2026 in Kraft. 
 
Großefehn, 18. Dezember 2025 
 
Gemeinde Großefehn 
 
Adams  
Bürgermeister 
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Bekanntmachung 
Bebauungsplan Nr. 02.58 "Sonderbaufläche Windenergie" 

Gemeinde Hage 
 
Der Rat der Gemeinde Hage hat am 11.12.2025 in öffentlicher Sitzung die Aufhebung des 
Bebauungsplans Nr. 02.58 "Sonderbaufläche Windenergie" gem. § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
als Satzung beschlossen. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist aus dem nachfolgenden 
Übersichtsplan ersichtlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aufhebung tritt gem. § 10 Abs. 3 S. 4 BauGB mit dieser Bekanntmachung in Kraft. 
 
Der Bebauungsplan kann einschließlich seiner Begründung und der zusammenfassenden Erklärung 
gem. § 10a Abs. 1 BauGB mit den enthaltenen örtlichen Bauvorschriften nach § 10 Abs. 3 S. 2 BauGB 
bei der Samtgemeinde Hage, 26524 Hage, Hauptstraße 81, während der Dienststunden eingesehen 
werden. Jedermann ist zur Einsicht berechtigt und kann auf Verlangen Auskunft erhalten. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 S. 1 u. 2 BauGB über die Fälligkeit etwaiger 
Entschädigungsansprüche im Falle der in den §§ 39 - 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile, 
deren Leistung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen zu beantragen sind, und des § 44 Abs. 4 
BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen, wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist 
von drei Jahren gestellt ist, wird hingewiesen. 
 
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 - 3 und Abs. 2 BauGB bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften sowie Mängel des Abwägungsvorganges nach § 214 Abs. 3 S. 2 BauGB werden gem. 
§ 215 Abs. 1 Nr. 1 u. 3 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde Hage unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
 
Hage, 17.12.2025 
 
Gemeinde Hage 
 
Der Gemeindedirektor 
Sell 
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Zweite Änderung der Hundesteuersatzung der Gemeinde Hinte vom 30.11.2017 
 
Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
29.01.2025 (Nds. GVBl. Nr. 3) und der §§ 1, 2 und 3 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes 
(NKAG) in der Fassung vom 22.09.2022 (Nds.GVBl. S. 589) hat der Rat der Gemeinde Hinte in der 
Sitzung am 15.12.2025 die folgende Änderung der Hundesteuersatzung beschlossen:  
 

I. 
 

„§ 3 Steuermaßstab und Steuersätze 
 

(1) Die Steuer beträgt ja nach Anzahl der gehaltenen Hunde jährlich: 
a) für den ersten Hund: 96,00 € 
b) für den zweiten Hund: 96,00 € 
c) für jeden weiteren Hund:  128,00 € 
d) für jeden gefährlichen Hund: 614,00 €.“ 
 

II. 
 

Die Änderung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 
 

Hinte, den 15.12.2025 
 
Gemeinde Hinte  
 
Der Bürgermeister 
Redenius 
 

 
Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für  

die Grund- und Gewerbesteuer in der Gemeinde Hinte 
 
Auf Grundlage der §§ 10, 58, 111 Abs. 1 und 112 Abs. 2 des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) sowie des § 7 des Niedersächsischen Grundsteuergesetzes 
(NGrStG) in Verbindung mit den §§ 1 und 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) und den §§ 1 und 16 
des Gewerbesteuergesetzes (GewStG), jeweils in der geltenden Fassung, hat der Rat der Gemeinde 
Hinte in seiner Sitzung am 15.12.2025 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 Festsetzung der Hebesätze 
 

Für das Gebiet der Gemeinde Hinte werden die Hebesätze wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen 
Betriebe (Grundsteuer A) 

500 v.H. 

  
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 480 v.H. 

 
2. Gewerbesteuer 420 v.H. 
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§ 2 Inkrafttreten und Außerkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Festsetzung der 
Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Gemeinde Hinte vom 28.11.2024 mit Ablauf des 
31.12.2025 außer Kraft. 
 
Hinte, den 15.12.2025 
 
Gemeinde Hinte 
 
Der Bürgermeister 
Redenius 
 

 
1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Versorgung der Kinder mit Frühstück und 

Mittagessen in den kommunalen Kindertagesstätten der Gemeinde Hinte 
 
Aufgrund der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetztes (NKomVG) vom 
17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576) – in der zurzeit gültigen Fassung – hat der Rat der Gemeinde Hinte in 
seiner Sitzung am 15.12.2025 folgende 1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Versorgung der 
Kinder mit Frühstück und Mittagessen in den kommunalen Kindertagesstätten der Gemeinde Hinte 
vom 05.06.2025 beschlossen:  
 

I. Änderungen 
 
Paragraph 5 Absatz 1 Essensgeld zur Frühstücks- und Mittagsversorgung wird wie folgt geändert: 

 
Für die Frühstücks- und Mittagsverpflegung ist von den Personensorgeberechtigten, unabhängig von 
den Elternbeiträgen, eine Zahlung in Form eines Essengeldes zu entrichten. Es wird folgendes 
Essengeld für das Mittagsessen in den kommunalen Kitas der Gemeinde Hinte festgesetzt: 
 

a) Höhe der Eigenaufwendungen für die 
Frühstücksverpflegung  

1,00 € je Mahlzeit 

b) Höhe der Eigenaufwendungen für die 
Mittagsverpflegung 

2,50 € je Mahlzeit 

 
II. Inkrafttreten 

 
Die 1. Änderungssatzung zur Satzung über die Versorgung der Kinder mit Frühstück und Mittagessen 
in den kommunalen Kindertagesstätten der Gemeinde Hinte tritt zum 01.01.2026 in Kraft. 
 
Hinte, 15.12.2025 
 
Gemeinde Hinte 
 
Der Bürgermeister 
Redenius 
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1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Versorgung der Kinder mit Mittagessen  
für Schulen in Trägerschaft der Gemeinde Hinte 

 
Aufgrund der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetztes (NKomVG) vom 
17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576) – in der zurzeit gültigen Fassung – hat der Rat der Gemeinde Hinte in 
seiner Sitzung am 15.12.2025 folgende 1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Versorgung der 
Kinder mit Mittagessen für Schulen in Trägerschaft der Gemeinde Hinte vom 05.06.2025 beschlossen:  
 

I. Änderungen 
 

Paragraph 5 Absatz 1 Essengeld zur Mittagsversorgung wird wie folgt geändert: 
 
Für die Mittagsverpflegung ist von den Personensorgeberechtigten eine Zahlung in Form eines 
Essengeldes zu entrichten. Es wird folgendes Essengeld für das Mittagsessen in trägereigenen Schulen 
der Gemeinde Hinte bzw. durch die Beauftragung des Trägers festgesetzt: 
 

Höhe der durchschnittlich Eigenaufwendungen für die 
Mittagsverpflegung 

2,50 € je Mahlzeit 

 
II. Inkrafttreten 

 
Die 1. Änderungssatzung zur Satzung über die Versorgung der Kinder mit Mittagessen für Schulen in 
Trägerschaft der Gemeinde Hinte tritt zum 01.01.2026 in Kraft. 
 
Hinte, 15.12.2025 
 
Gemeinde Hinte 
 
Der Bürgermeister 
Redenius 
 

 
Friedhofssatzung der Gemeinde Ihlow 

 
Aufgrund der §§ 10,11,13 Nr. 2b und § 58 Abs. 1 Nr. 5 des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 588), und § 13 a des Gesetzes über das Leichen-
, Bestattungs- und Friedhofswesen (BestattG) vom 08.12.2005 (Nds. GVBl. S. 381), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23.02.2022 (Nds. GVBl. S. 134), hat der Rat der Gemeinde Ihlow in 
seiner Sitzung am 17.12.2025 für die Nutzung des Friedhofes in Simonswolde folgende Satzung 
beschlossen: 
 
Inhaltsverzeichnis 
 
I. Allgemeine Vorschriften 
 § 1 Geltungsbereich 
 § 2 Friedhofszweck 
 § 3 Außerdienststellung und Entwidmung 
 
II. Ordnungsvorschriften 
 § 4 Öffnungszeiten 
 § 5 Verhalten auf dem Friedhof 
 § 6 Durchführen gewerblicher Tätigkeiten 
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III. Bestattungs- und Beisetzungsvorschriften 
 § 7 Anmeldung und Durchführung von Bestattungen 
 § 8 Beschaffenheit von Särgen und Urnen 
 § 9 Ruhezeit / Belegung  
 § 10 Ausheben der Gräber 
 § 11 Größe der Gräber 
 § 12 Umbettungen / Ausgrabungen 
 
IV. Grabstätten 
 § 13 Allgemeines 
 § 14 Wahlgrabstätten 
 § 15 Reihengrabstätten 
 § 16 Gemeinschaftsgrabstätten 
 § 17 -gestrichen- 
 
V. Anlage und Pflege der Grabstätten 
 § 18 Anlage der Grabstätten 
 § 19 Pflege der Grabstätten 
 § 20 Vernachlässigung 
 
VI. Grabmale und andere Anlagen 
 § 21 Aufstellen und Legen der Grabmale / Standsicherheit 
 § 22 Verkehrssicherungspflicht für Grabmale 
 § 23 Entfernen von Grabmalen 
 
VII. Andachts- bzw. Leichenhallen / Trauerräume 
 § 24 Andachtshalle  
 § 25 Trauerfeiern 
 
VIII. Schlussvorschriften 
 § 26 Datenverarbeitung 
 § 27 Anordnungen und Ausnahmen im Einzelfall 
 § 28 Haftung 
 § 29 Gebühren 
 § 30 Ordnungswidrigkeiten 
 § 31 Inkrafttreten         
 
 

I. Allgemeine Vorschriften 
 

§ 1 Geltungsbereich 
 

Diese Satzung gilt für den gemeindeeigenen Friedhof an der Westender Straße 4a, in der Gemarkung 
Simonswolde, Flurstücke 51 und 52, Flur 3 und die in der Gemeinde Ihlow befindlichen Leichen- bzw. 
Andachtshallen, es sei denn, es wurde eine Sonderregelung getroffen. 
 

§ 2 Friedhofszweck 
 

(1) Der Friedhof bildet eine nicht rechtsfähige öffentliche Einrichtung der Gemeinde Ihlow gem. § 30 
NKomG. Die Verwaltung und Aufsicht obliegt der Gemeinde Ihlow als Friedhofsträgerin.  

 
(2) Der Friedhof dient der Bestattung der Verstorbenen, die bei ihrem Ableben in der Gemeinde 

Ihlow, GT Simonswolde, ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hatten, sowie derjenigen, 
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die ein Anrecht auf Beisetzung in einem Wahlgrab haben. Für andere Personen bedarf es der 
besonderen Erlaubnis der Gemeinde Ihlow. Der Friedhof dient auch der Bestattung von 
Fehlgeborenen oder Ungeborenen. 

 
(3) Der Friedhof nimmt aufgrund seines Grünanteils wichtige Umwelt- und Naturschutzfunktion im 

Interesse der Allgemeinheit wahr. Deshalb hat jedermann das Recht, den Friedhof als Ort der 
Ruhe und Besinnung zum Zwecke einer der Würde des Ortes entsprechenden Erholung 
aufzusuchen. Zudem dient der Friedhof in besonderer Weise der Trauerverarbeitung und dem 
Gedenken an Verstorbene. 
 

(4) Tierbestattungen sind nicht zulässig. 
 

§ 3 Außerdienststellung und Entwidmung 
 

(1) Der Friedhof, einzelne Friedhofsteile oder einzelne Grabstätten können aus einem wichtigen 
Grund beschränkt geschlossen, geschlossen oder entwidmet werden. 
 

(2) Nach der beschränkten Schließung dürfen keine neuen Nutzungsrechte mehr verliehen werden. 
Eine Verlängerung von bestehenden Nutzungsrechten darf lediglich zur Anpassung an die 
Ruhezeit erfolgen. Beisetzungen dürfen nur noch in Grabstätten stattfinden, an denen zum 
Zeitpunkt der beschränkten Schließung noch Nutzungsrechte bestehen, sofern die Grabstätten 
noch nicht belegt sind oder sofern zu dem genannten Zeitpunkt die Ruhezeiten abgelaufen waren. 
Grabstellen, an denen die Ruhezeit nach dem Zeitpunkt der beschränkten Schließung abläuft, 
dürfen nicht neu belegt werden. Eingeschränkt werden kann der Kreis der Berechtigten und auch 
die Art der Bestattung oder Beisetzung. Nachträgliche Ausnahmen von diesen Einschränkungen 
kann die Friedhofsverwaltung zur Vermeidung unbilliger Härten bei bestehenden 
Nutzungsrechten zulassen. 
 

(3) Nach der Schließung dürfen Bestattungen und Beisetzungen nicht mehr vorgenommen werden. 
 

(4) Durch die Entwidmung wird die Eigenschaft als Ruhestätte der Verstorbenen aufgehoben. Die 
Entwidmung wird erst ausgesprochen, wenn keine Nutzungsrechte mehr bestehen, sämtliche 
Ruhezeiten abgelaufen sind und eine angemessene Pietätsfrist vergangen ist. 

 
II. Ordnungsvorschriften 

 
§ 4 Öffnungszeiten 

 
(1) Der Friedhof ist ganztags bis zum Eintritt der Dunkelheit für den Besuch geöffnet. 

 
(2) Aus besonderem Anlass kann das Betreten des Friedhofes oder einzelner Friedhofsteile untersagt 

werden. 
(3) Die Leichen- bzw. Andachtshalle wird bei Bedarf geöffnet. Angehörige erhalten zum 

Abschiednehmen einen Schlüssel. 
 

§ 5 Verhalten auf dem Friedhof 
 
(1) Auf dem Friedhof hat sich jede Person ruhig und der Würde des Ortes entsprechend zu verhalten. 

Den Anordnungen des Friedhofspersonals ist Folge zu leisten. 
 

(2) Kinder unter 10 Jahren dürfen den Friedhof nur in Begleitung und unter Verantwortung 
Erwachsener betreten. Die Erziehungsberechtigten bleiben für sie verantwortlich. 
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(3) Auf dem Friedhof ist es nicht gestattet:  
1. die Wege mit Fahrzeugen aller Art zu befahren, hiervon ausgenommen sind Kinderwagen, 

Spezialfahrzeuge für Körperbehinderte sowie Senioren-Elektrofahrzeuge, 
2. Waren aller Art, insbesondere Kränze und Blumen und gewerbliche Dienste anzubieten, 
3. an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung Arbeiten auszuführen, 
4. Druckschriften und andere Medien zu verteilen, ausgenommen solche, die im Rahmen einer 

Bestattungs- bzw. Beisetzungsfeier notwendig und üblich sind, 
5. auf den Grabstätten Werbung jeglicher Art und Größe anzubringen, mit Ausnahme kleiner 

Plaketten an Grabmalen und kleiner Einsteckschilder an der Grabstätte durch 
Gewerbetreibende, 

6. Abraum außerhalb der dafür bestimmten Plätze abzulagern, 
7. unbefugt Grabstätten und Bauliche Anlagen zu betreten, 
8. die Anlagen und Einrichtungen zu verunreinigen, zu beschädigen oder zu verändern, 
9. zu lärmen, zu spielen, elektronische Tonwiedergabegeräte zu betreiben und zu rauchen, 
10. die Wasserentnahmestellen zu anderen, als zu Zwecken der Grabpflege zu nutzen und 
11. Konservendosen, Flaschen oder andere der Würde des Ortes nicht entsprechende Gefäße 

aufzustellen, 
12. Hunde sind an der Leine zu führen und es ist dafür zu sorgen, dass sie keine Verunreinigungen 

hinterlassen. 
 

(4) Die Friedhofsverwaltung kann Personen, die dieser Friedhofssatzung zuwiderhandeln, das 
Betreten des Friedhofes für eine bestimmte Zeit oder auf Dauer untersagen. 
 

(5) Besondere Veranstaltungen auf dem Friedhof bedürfen der vorherigen Zustimmung der 
Friedhofsverwaltung. 
 

(6) Hausmüll, Gewerbeabfälle und sonstige, außerhalb des Friedhofes anfallende Abfälle dürfen nicht 
auf den Friedhof, auch nicht in die Abfallsammelstellen des Friedhofes verbracht werden.  

 
§ 6 Durchführen gewerblicher Tätigkeiten 

 
(1) Dienstleistungserbringer (Steinmetze, Gärtner, Bestatter usw.) haben die für den Friedhof 

geltenden Bestimmungen zu beachten. 
 

(2) Tätig werden dürfen nur solche Dienstleistungserbringer, die fachlich geeignet und in 
betrieblicher und personeller Hinsicht zuverlässig sind. 
 

(3) Dienstleistungserbringern kann die Ausübung ihrer Tätigkeit von der Friedhofsverwaltung auf Zeit 
oder auf die Dauer untersagt werden, wenn der Dienstleistungserbringer trotz vorheriger 
Mahnung gegen für den Friedhof geltende Bestimmungen verstoßen hat. Bei einem 
schwerwiegenden Verstoß ist eine Mahnung entbehrlich. 
 

(4) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf dem Friedhof nur 
vorübergehend und nur an Stellen gelagert werden, an denen sie nicht hindern oder andere 
Friedhofsbesucher gefährden. Die Arbeits- und Lagerplätze sind nach Beendigung der Tagesarbeit 
zu säubern und in einem ordnungsgemäßen Zustand zu verlassen bzw. bei Unterbrechung der 
Tagesarbeit so herzurichten, dass eine Behinderung und Gefährdung anderer ausgeschlossen ist. 
Dienstleistungserbringer dürfen auf dem Friedhof keinen Abraum (z.B. abgeräumte Grabsteine, 
Einfassungen, Fundamente und sonstigen Bauschutt zurücklassen. Wird dies nicht beachtet, kann 
die Friedhofsverwaltung nach erfolgloser Aufforderung – im Wiederholungsfall oder bei 
unmittelbarer Gefahr auch ohne Aufforderung – die Entsorgung auf Kosten des Verursachers 
veranlassen. Geräte und Materialien der Dienstleistungserbringer dürfen nicht in oder an den 
Wasserstellen des Friedhofes gereinigt werden. 
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(5) Dienstleistungserbringer haften dem Friedhofsträger für alle Schäden, die sie im Zusammenhang 
mit ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof schuldhaft verursachen. 

 
III.  Bestattungs- und Beisetzungsvorschriften 

 
Grundsätzlich gelten alle Bestimmungen in gleicher Weise für Erdbestattungen, wie auch für 
Urnenbeisetzungen, sofern in der jeweiligen Bestimmung keine entsprechende Unterscheidung 
geregelt wird. 
 

§ 7 Anmeldung und Durchführung von Bestattungen 
 
(1) Bestattungen sind unverzüglich nach Beurkundung des Sterbefalls bei dem von der 

Friedhofsverwaltung beauftragten Person anzumelden. Der Friedhofsverwaltung sind die 
gesetzlich vorgeschriebenen Unterlagen vorzulegen; hierzu zählen insbesondere 
1. die Beurkundung des Sterbefalls durch das für den Sterbefall zuständige Standesamt; Zur 

Bestattung eines Fehlgeborenen oder eines Ungeborenen ist eine ärztliche Bescheinigung 
vorzulegen, aus der sich das Datum der Trennung vom Mutterleib sowie der Name und die 
Anschrift der Mutter ergeben, 

2. bei Urnenbeisetzungen der Einäscherungsnachweis, des Weiteren 
3. den Antrag auf Beisetzung und Regelung des Nutzungsrechtes der Friedhofsverwaltung. Bei 

Beisetzungen in einer bereits erworbenen Grabstätte zusätzlich der Nachweis des 
bestehenden Nutzungsrechtes bzw. eines Änderungsantrages. Eine Leiche, die aus dem 
Ausland überführt worden ist, darf nur nach Vorliegen eines Leichenpasses oder eines 
gleichwertigen amtlichen Dokumentes des Staates, in dem die Person verstorben ist, 
bestattet werden. 
 

(2) Die Friedhofsverwaltung bzw. der Beauftragte der Friedhofsverwaltung setzt Ort und Zeit der 
Trauerfeier und Bestattung im Benehmen mit der antragstellenden Person fest. 
 

(3) Leichen, die nicht binnen acht Tagen nach Eintritt des Todes, und Ascheurnen, die nicht binnen 
eines Monats nach Einäscherung beigesetzt sind, können auf Kosten der bestattungspflichtigen 
Person von Amts wegen in einer Gemeinschaftsgrabstätte beigesetzt werden. 
 

(4) An Sonn- und Feiertagen werden keine Bestattungen durchgeführt, an Samstagen nur 
ausnahmsweise mit vorheriger Zustimmung der Friedhofsverwaltung. 

 
§ 8 Beschaffenheit von Särgen und Urnen 

 
(1) Erdbestattungen sind nur in geschlossenen, feuchtigkeitshemmenden Särgen zulässig. Für 

Erdbestattungen darf kein Sarg (inkl. Zubehör etc.) verwendet werden, der geeignet ist, nachhaltig 
die physikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit des Bodens oder des Grundwassers 
zu verändern oder der die Verwesung der Leiche nicht innerhalb der festgesetzten Ruhefrist 
ermöglicht. Die Kleidung der Leiche darf nur aus leicht zersetzbarem Material bestehen, z.B. 
Papierstoff und Naturtextilien.  
 

(2) Überurnen, die in der Erde eingesetzt werden, müssen aus leicht abbaubarem, 
umweltfreundlichem Material bestehen. 
 

(3) Die Särge sollen höchstens 2,05 m lang, 0,80 m hoch und im Mittelmaß 0,75 m breit sein. Sind in 
Ausnahmefällen größere Särge erforderlich, ist die Zustimmung der Friedhofsverwaltung bei der 
Anmeldung der Bestattung einzuholen. 
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§ 9 Ruhezeit / Belegung 
 
(1) Ruhezeit ist die Dauer, während der grundsätzlich nicht in den Ruhebereich einer bestatteten 

Person eingegriffen werden darf. 
 

(2) Die Ruhezeit für Leichen beträgt 30 Jahre. 
 

(3) Die Ruhezeit für Aschen beträgt 20 Jahre. 
 

(4) In jeder Sarg-Grabstelle darf nur eine verstorbene Person im Sarg bestattet werden; zusätzlich ist 
die Beisetzung von bis zu 2 Urnen zulässig. Ohne Erdbestattung können dort 4 Urnen beigesetzt 
werden. 
 

(5) Sind Mutter und Kind bei der Geburt verstorben, können beide in einem Sarg beigesetzt werden. 
Zwei zu gleicher Zeit verstorbene Geschwister unter einem Jahr können in einer Grabstelle 
beigesetzt werden. 
 

(6) Die Ruhezeit beginnt mit dem Tag der Beisetzung. Vor Ablauf der Ruhezeiten dürfen die 
Grabstätten nicht wieder belegt werden. 

 
§ 10 Ausheben der Gräber 

 
(1) Die Gräber werden von Dienstleistern mit Einverständnis der Friedhofsverwaltung bzw. des 

Friedhofsmitarbeiters vor Ort, ausgehoben und verfüllt. 
 

(2) Auf Gräbern bereits vorhandene Einrichtungen (z.B. Grabmale) sind vorher von berechtigten 
Personen entfernen zu lassen.  

 
§ 11 Größe der Gräber 

 
(1) Jedes Grab muss so tief sein, dass sich zwischen dem höchsten Punkt des eingestellten Sarges und 

dem Niveau der Erdoberfläche eine Entfernung von mindestens 1,10 m befindet. Bei Urnen 
mindestens 0,50 m unter dem Niveau der Erdoberfläche. 
 

(2) Die Größe der Gräber soll folgende Maße nicht überschreiten: 
a) Gräber für Verstorbene bis zum 5. Lebensjahr 

        Länge 1,50 m 
       Breite 1,25 m 

b) Gräber für Verstorbene ab dem 6. Lebensjahr 
       Länge 2,50 m 
       Breite 1,25 m 

c) Urnengräber (Gemeinschaftsfeld) 
       Länge 0,50 m 
       Breite 0,50 m 

d) Rasengrab im Gemeinschaftsfeld 
       Länge 2,50 m 
       Breite 1,40 m 
 
(3) Bei dem Ausmaß der Gräber ist zu berücksichtigen, dass für Erdbeisetzungen die Gräber 

voneinander durch mindestens 0,30 m Erdstreifen getrennt sein müssen. 
 

(4) Auf dem teilannonymen Urnenfeld entfallen durch die besondere Lage unter Bäumen feste 
Abstände und Größen. Es gibt eine gemeinschaftliche Ablagestelle für Grabschmuck, Blumen etc.. 



- 1134 - 

Grabplatten darüber hinaus sind nicht gestattet. Nach Ablauf der Ruhezeit, werden die noch 
vorhandenen Platten entfernt. Name, Geburts- und Sterbedatum können auf Bronzetäfelchen an 
den gemeinschaftlichen Stelen angebracht werden. Hier ist auf Einheitlichkeit zu achten, um ein 
würdiges Allgemeinbild zu erhalten. Das Urnenfeld ist außerhalb der Ablagestelle mit Gras 
versehen. 
 

(5) Die Größe der Grabstätten und Grabstellen ergibt sich aus den Bestimmungen der jeweiligen 
Grabart und aus dem Gestaltungsplan des Friedhofes. Es handelt sich dabei stets um Maße für 
neu anzulegende Grabstätten und Grabstellen. Wo diese Maße bei bestehenden Grabstätten und 
Grabstellen nicht erreicht werden, bleibt es bei den bisherigen Grabmaßen, sofern diese im 
Einzelfall vertretbar sind.  
 

(6) Bei der Anlegung der Grabstätte, insbesondere bei der Anbringung einer festen Einfassung oder 
dem Aufstellen eines Grabmales, sind die Gestaltungsvorschriften des Friedhofes zu beachten. Im 
Zweifelsfall sind die Abmessungen der Grabstätte mit der Friedhofsverwaltung abzustimmen. Bei 
falscher Anlegung der Grabstätte ohne eine derartige Abstimmung oder bei einer Anlegung 
entgegen evtl. erhaltener Anweisungen kann eine Änderung oder Beseitigung der angebrachten 
Anlagen verlangt werden. 

 
§ 12 Umbettungen / Ausgrabungen 

 
(1) Die Totenruhe darf grundsätzlich nicht gestört werden. Die Entscheidung über eventuelle 

Ausgrabungen und Umbettungen liegt jedoch nach den maßgeblichen Gesetzen und 
Vorschriften außerhalb der Befugnisse des Friedhofsträgers bei staatlichen Dienststellen 
(untere Gesundheitsbehörde, richterliche Anordnung). 
 

(2) Sind nach den Bestimmungen Ausgrabungen genehmigt oder angeordnet worden, gelten für 
deren Ausführung folgende Regelungen: 
1. Die beabsichtigte Graböffnung und Ausgrabung ist bei der Friedhofsverwaltung 

anzumelden; dabei sind folgende Unterlagen vorzulegen: 
1.1 die von der zuständigen Behörde schriftlich ausgestellte Genehmigung zur 

Graböffnung und Ausgrabung. Diese Genehmigung hat auf die an der Grabstätte 
nutzungsberechtigte Person zu lauten; ansonsten hat die an der Grabstätte 
nutzungsberechtigte Person zusätzlich schriftlich ihre Zustimmung zu erklären.  
Bei Ausgrabungen aufgrund behördlicher oder richterlicher Anordnung ersetzt die 
Anordnungsverfügung diesen Genehmigungsbescheid. 

1.2 Eine schriftliche Erklärung der an der Grabstätte nutzungsberechtigten Person, dass 
alle aufgrund dieser Maßnahme entstehenden Kosten – dazu gehören auch die 
Kosten, die aufgrund dieser Ausgrabung durch eventuelle Beeinträchtigungen und 
Beschädigungen an Nachbargrabstätten oder Friedhofsanlagen entstehen – von ihr 
übernommen werden. 

2. Die die Ausgrabung veranlassende Person hat selbst und auf eigene Kosten für die 
erforderlichen Hilfskräfte zu sorgen. Die Bereitstellung von Arbeitsgerät ist mit der 
Friedhofsverwaltung abzustimmen. 

3. Der Zeitpunkt der Ausgrabungsarbeiten ist mit der Friedhofsverwaltung abzustimmen. Die 
Arbeiten dürfen nur im Beisein und unter Aufsicht einer dafür von der Friedhofsverwaltung 
benannten Person vorgenommen werden, die auch hinsichtlich Grablage, Einhaltung von 
Sicherheitsbestimmungen, Lagerung des Grabaushubs und sonstiger weiterer 
Friedhofsvorschriften weisungsbefugt ist. 

4. Das Entnehmen des Sarges bzw. der Urne darf nur im Beisein eines 
Bestattungsunternehmers erfolgen. 

5. Sofern die Genehmigungsbehörde in ihrem Bescheid keine oder keine andere Bestimmung 
getroffen hat, sind die Arbeiten außerhalb der Öffnungszeiten des Friedhofes 
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abschließend auszuführen. Sofern dies nicht eingehalten werden kann oder trotz 
Schließung ein tatsächlicher Zugang für Unbefugte möglich ist, sind rechtzeitig 
weiträumige Absperrmaßnahmen vorzunehmen und deren Einhaltung sicherzustellen. 

6. Die Grabstelle ist nach Abschluss der Arbeiten wieder ordnungsgemäß zu verfüllen und 
sämtliche an der Umgebung der Grabstelle oder an Friedhofseinrichtungen entstandenen 
Beeinträchtigungen zu beseitigen. Hinsichtlich der Wiederherrichtung der Grabstätte und 
deren Gestaltung gelten die allgemeinen Bestimmungen für den Friedhof bzw. den 
betroffenen Friedhofsbereich. 
 

(3) Der Ablauf der Ruhe- und der Nutzungszeit wird durch eine Ausgrabung und Umbettung nicht 
unterbrochen oder gehemmt. 
 

(4) Grabmale, andere Anlagen, ihr Zubehör und Pflanzen können umgesetzt werden, wenn 
Gestaltungsbestimmungen des neuen Grabfeldes dem nicht entgegenstehen. 

 
 

IV. Grabstätten 
 

§ 13 Allgemeines 
 

(1) Geltungsbereich 
Diese nachfolgenden Bestimmungen haben für alle Grabstätten dieses Friedhofes Gültigkeit. 
Sofern nicht in den speziellen Bestimmungen zu den jeweiligen Grabarten abweichende 
Regelungen festgelegt sind. 

 
(2) Grabstätte /Grabstelle 
(2.1) Eine Grabstätte ist eine nach Lage und Größe festgelegter Teil des Friedhofes, der einer 
bestimmten nutzungsberechtigten Person für Bestattungs- und Beisetzungszwecke zur Verfügung 
steht. Eine Grabstätte bildet eine rechtliche Einheit und kann je nach Grabart aus einer oder mehreren 
Grabstellen bestehen. 
(2.2) Eine Grabstelle ist der für die jeweilige Belegung vorgesehene Teil einer Grabstätte. 
 
(3) Rechte an Grabstätten 
(3.1) Alle Grabstätten bleiben Eigentum des Friedhofsträgers. An ihnen werden nur öffentlich- 
rechtliche Nutzungsrechte nach Maßgabe dieser Friedhofsordnung verliehen. Das Nutzungsrecht an 
einer Grabstätte kann jeweils nur einer einzelnen Person (Nutzungsberechtigte) zustehen, nicht 
mehreren Personen zugleich. 
(3.2) Rechte an einer neuen Grabstätte können jederzeit erworben werden, jedoch nur von Personen, 
die die Voraussetzungen nach § 2 Abs. 2 erfüllen. 
(3.3) Ein Anspruch auf Zuweisung des Nutzungsrechtes an einer Grabstätte einer bestimmten Grabart 
oder in bestimmter Lage besteht nicht. Maßgeblich sind die zur Verfügung stehenden freien 
Grabstätten. Ebenso gibt es bei bestehenden Nutzungsrechten an Grabstätten keinen Anspruch auf 
Unveränderlichkeiten der Umgebung. 
(3.4) Für den Erwerb des Nutzungsrechtes werden Gebühren nach der jeweils geltenden 
Friedhofsgebührenordnung erhoben. 
 
(4) Nutzungsrecht/Nutzungszeit 
(4.1) Das Nutzungsrecht beinhaltet Rechte und Pflichten der nutzungsberechtigten Person, die sich im 
Einzelnen aus den Bestimmungen dieser Friedhofsordnung ergeben. Das Nutzungsrecht entsteht mit 
der Zulassung einer Bestattung bzw. Beisetzung in dieser Grabstätte, ansonsten einer entsprechenden 
schriftlichen Bestätigung (Graburkunde bzw. Gebührenbescheid) der Friedhofsverwaltung. 
Nutzungsberechtigte Personen haben jede Änderung der Anschrift der Friedhofsverwaltung 
mitzuteilen. 
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(4.2) Die Nutzungszeit ist die Zeit, für die ein Nutzungsrecht besteht. 
(4.3) Die Dauer der Nutzungszeit, die Möglichkeiten zu deren Verlängerung sowie die sich aus dem 
Nutzungsrecht ergebenden Rechte und Pflichten der nutzungsberechtigten Personen sind in den 
Bestimmungen zu den jeweiligen Grabarten geregelt. 
 
(5) Übergang/Übertragung von Nutzungsrechten 
(5.1) Die nutzungsberechtigte Person kann zu ihren Lebzeiten ihr Nutzungsrecht auf eine der in  
§13 (6.1) genannten Personen übertragen. Zur Rechtswirksamkeit der Übertragung sind schriftliche 
Erklärungen der bisherigen und der vorgesehenen neuen nutzungsberechtigten Person sowie die 
schriftliche Genehmigung der Friedhofsverwaltung erforderlich. 
(5.2) Hat die nutzungsberechtigte Person nicht bestimmt, auf wen das Nutzungsrecht nach ihrem Tode 
übergehen soll, so geht das Nutzungsrecht mit dem Zeitpunkt des Todes an die nach §13 (6.1) 
berechtigten Angehörigen in der dort genannten Reihenfolge über. Dabei steht das Nutzungsrecht 
innerhalb der einzelnen Gruppen der jeweils ältesten Person zu. Ist der Rechtsnachfolger bzw. die 
Rechtsnachfolgerin nicht daran interessiert, das Nutzungsrecht zu behalten, so kann er bzw. sie das 
Nutzungsrecht auf eine andere der in § 13 (6.1) genannten Personen oder, wenn eine solche nicht 
vorhanden ist, auf eine Person übertragen, die aufgrund seines bzw. ihres jetzt erhaltenen 
Nutzungsrechtes nun berechtigt geworden ist. Für die Übertragung gilt Abs. 1 entsprechend. 
 
(6) Bestattungs-/Beisetzungsberechtigte 
(6.1) In einer Grabstätte dürfen die nutzungsberechtigte Person und folgende ihrer Angehörigen 
bestattet bzw. beigesetzt werden: 
a) Ehegatte/in bzw. Lebenspartner/in nach dem Gesetz über die eingetragene Lebenspartnerschaft 
b) Kinder, Stiefkinder sowie deren Ehegatten 
c) Enkel  
d) Eltern 
e) Geschwister 
f) Stiefgeschwister 
g) die nicht unter Buchst. a) – f) fallenden Erben. 
(6.2) Grundsätzlich entscheidet die nutzungsberechtigte Person, welche der berechtigten Personen 
bestattet bzw. beigesetzt wird. Kann nach dem Tode einer der nach a) bis h) berechtigten Personen 
die Entscheidung der an der Grabstätte nutzungsberechtigten Person nicht rechtzeitig vor der 
Bestattung bzw. Beisetzung erlangt werden, so ist die Friedhofsverwaltung nach pflichtgemäßer 
Prüfung berechtigt, die Bestattung bzw. Beisetzung im angenommenen Sinne der 
nutzungsberechtigten Person zuzulassen oder - wenn Zweifel an dieser Annahme bestehen – 
abzulehnen. Die nutzungsberechtigte Person kann diese Entscheidung später nicht anfechten. 
Die Bestattung bzw. Beisetzung anderer, auch nicht-verwandter Personen bedarf eines Antrages der 
nutzungsberechtigten Person und Genehmigung der Friedhofsverwaltung. 
(6.3) Das Nutzungsrecht erlischt, wenn es keiner der Angehörigen der verstorbenen 
nutzungsberechtigten Person innerhalb eines Jahres seit der letzten Beisetzung übernimmt. 
 
(7) Arten von Grabstätten 
Folgende Arten von Grabstätten werden unterschieden: 
Wahlgrabstätten (§ 14) als: Sarggrabstätte bzw. Urnengrabstätte  
Gemeinschaftsgrabstätten (§16) als: Rasengrabfeld; Urnenfeld 
In allen Grabarten für Särge werden Kindersarggrabstätten für bis zum 5. Lebensjahr verstorbene 
Kinder sowie für Fehlgeborene und ungeborene Kinder eingerichtet. 
 

§ 14 Wahlgrabstätten 
 
(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten, an denen gewisse Wahlmöglichkeiten hinsichtlich Lage und 

Größe im Rahmen dieser Friedhofsordnung bestehen. 
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(2) Wahlgrabstätten werden mit einer oder mehreren Grabstätten vergeben als…  
a) Sargwahlgrabstätte, 

je Grabstätte zur Bestattung einer Leiche von Verstorbenen ab dem 6. Lebensjahr oder 2 
Kinderleichen bis zum 6. Lebensjahr (gilt auch für Tot- und Ungeborene), zusätzlich in jedem 
Fall zur Besetzung von bis zu zwei Aschen. 

b) Kindersargwahlgrabstätte je Grabstelle für die Bestattung einer Kinderleiche bis zum 
vollendeten 5. Lebensjahr oder eines fehl- bzw. ungeborenen Kindes. 

c) Urnenwahlgrabstelle (außerhalb des Urnenfeldes) 
Je Grabstelle für die Beisetzung von ausschließlich bis zu 4 Aschen. 

 
(3) Die Dauer eines erstmalig verliehenen Nutzungsrechtes beträgt bei Sargwahlgrabstätten 30 Jahre, 

auch für Kindergräber; Bei Urnengrabstätten gelten 20 Jahre, jeweils vom Tage der Verleihung 
angerechnet. Das Nutzungsrecht gilt jedoch in allen Fällen ab der Beerdigung im Ablaufjahr stets 
bis zum Jahresende. 
 

(4) Die erforderlichen Ruhezeiten in einer Grabstätte bestimmen die Dauer der Nutzungszeit. Daher 
verlängern sich durch jede Bestattung bzw. Beisetzung innerhalb der Grabstätte die evtl. nicht 
ausreichende Nutzungszeit und damit auch das Nutzungsrecht bis zum Ablauf der längsten 
Ruhezeit, und zwar für die gesamte Grabstätte. 
 

(5) Über die nach Abs. 6 erforderliche Nutzungszeit hinaus kann das Nutzungsrecht - mit Ausnahme 
der Fälle nach § 3 Abs. 2 und mit Ausnahme des Rasengrabgemeinschaftsfeldes und des 
Urnenfeldes – auf Antrag der nutzungsberechtigten Person um Zeiträume vom jeweils 10 Jahren 
(10,20,30 Jahre) verlängert werden. Die Friedhofsverwaltung ist nicht verpflichtet, bei Ablauf des 
Nutzungsrechtes zur rechtzeitigen Stellung eines Verlängerungsantrages aufzufordern. Die 
Friedhofsverwaltung kann in begründeten Fällen – z.B. bei planerischen oder gestalterischen 
Maßnahmen – Grabstätten von der Verlängerung ausschließen, die Verlängerung zeitlich 
begrenzen oder von der Einhaltung bestimmter Voraussetzungen abhängig machen. 
 

(6) Das Nutzungsrecht an Wahlgrabstätten ohne aktive Ruhezeiten kann jederzeit zurückgegeben 
werden, an teilbelegten erst nach Ablauf der letzten Ruhezeit. Die Rückgabe ist grundsätzlich nur 
für die gesamte Grabstätte zulässig. Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmeregelungen treffen. 
Bei der Rückgabe von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten besteht kein Anspruch auf eine 
Gebührenerstattung. Die Friedhofsverwaltung kann in Härtefällen Ausnahmen zulassen. 
 

(7) Die nachträgliche Umwandlung von Wahlgrabstätten in eine pflegefreie Rasengrabstätte ist 
frühestens 15 Jahre vor Ablauf des Nutzungsrechtes möglich und erfordert die Zustimmung der 
Friedhofsverwaltung. Das Abräumen und Einebnen der Grabstätte obliegt der 
nutzungsberechtigten Person. 
 

(8) Auf der Grabfläche der nach Abs. 7 umgewandelten Grabstätte sind Anpflanzungen, das 
Aufstellen von Schalen o.ä., stehender Blumenschmuck oder andere individuelle Grabgestaltung 
nicht zulässig. Das Ablegen von Grabschmuck auf einer solchen Rasengrabstätte ist während der 
Vegetationszeit (März bis Oktober) nicht zulässig. Bei Zuwiderhandlungen kann dies von den 
Friedhofsmitarbeitern jederzeit entfernt werden. Die Friedhofsverwaltung ist dabei zur 
Aufbewahrung abgeräumter Gegenstände nicht verpflichtet. 

 
§ 15 Reihengrabstätten 

 
Reihengrabstätten werden nicht vergeben. 
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§ 16 Gemeinschaftsgrabstätten 
 
(1) Gemeinschaftsgrabstätten sind die Zusammenfassung einer Vielzahl von Grabstätten 

unterschiedlicher Nutzungsberechtigter zu einer einheitlichen Anlage. Die Grabstätten auf dem 
Urnenfeld sind nur für Aschen und auf dem Rasengrabfeld grundsätzlich nur für Särge vorgesehen. 
Einzelheiten und eventuelle Einschränkungen können im Rahmen eines Gestaltungsplanes 
geregelt werden. Die Gestaltungsbefugnis an den Gemeinschaftsgrabstätten obliegt der 
Friedhofsverwaltung der Gemeinde Ihlow. 
 

(2) Innerhalb der Gesamtgrabstätte werden Einzelgrabstätten eingerichtet, an denen jeweils 
Einzelnutzungsrechte verliehen werden. Für die Vergabe dieser Einzelnutzungsrechte gelten 
grundsätzliche die allgemeinen Bestimmungen dieser Friedhofsordnung sowie die Bestimmungen 
über Wahlgrabstätten - § 14 – mit folgenden besonderen Regelungen: 
a) Es werden ausschließlich Einzelgrabstätten eingerichtet jeweils für die Bestattung einer 

Leiche bzw. Beisetzung einer Urne. 
b) Es besteht grundsätzlich kein Anspruch auf Zuteilung einer Grabstätte in bestimmter Lage. 

Hiervon ausgenommen werden kann die Zuteilung einer Grabstätte in unmittelbarer Nähe 
angrenzenden Grabstätte für den noch lebenden Ehegatten/Lebenspartner, wenn die 
Nutzungsrechte für diese beiden Grabstellen gleichzeitig erworben werden und die 
planerische Einteilung der Gesamtanlage dies zulässt. Die Dauer eines solchen 
Nutzungsrechtes an einer zunächst unbelegten Grabstätte ist dann bei späterer Belegung an 
die dann erforderliche Ruhestätte anzupassen (für beide Gräber). 

c) Für die Nutzungsdauer gelten die Regelungen in § 9. 
d) In den Grabstätten des Urnenfeldes können über die Bestimmungen des § 2(2) hinaus auch 

Aschen von Personen beigesetzt werden, die bei ihrem Ablegen ihren Hauptwohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde Ihlow hatten und aus Gründen der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung von Amts wegen bestattet werden müssen.   

e) Die Gemeinschaftsgrabstätten werden vom Friedhofsträger gestaltet und dauerhaft 
gepflegt. 
Die Grabstätten werden als Rasenflächen angelegt. Die einzelne Grabstätte wird nicht 
kenntlich gemacht. Auf Wunsch des Nutzungsnehmers ist es möglich an den Stelen 
(Urnenfeld) oder an der Gedenkmauer (Rasengrabfeld) eine Bronzetafel anbringen zu lassen. 
Diese Tafel muss sich an die schon vorhandenen Tafeln angleichen, um ein einheitliches 
Erscheinungsbild zu gewährleisten. Auf einer solchen Bronzetafel wird Name, Vorname, 
Geburts- und Sterbedatum verzeichnet, auf Wunsch auch Zwischenname sowie 
Geburtsname. Darüberhinausgehende Einträge sind nicht zugelassen. Die Anbringung der 
Bronzetafel nebst Beschriftung wird von der Friedhofsverwaltung bzw. vom Nutzungsnehmer 
auf dessen Kosten veranlasst, je nach Vermerk in der Gebührenordnung. Grabschmuck ist 
nur an den dafür besonders vorgesehenen Plätzen abzulegen. Unansehnlich gewordener 
Grabschmuck kann von den Friedhofsmitarbeitern entfernt werden. Das Ablegen von 
Grabschmuck direkt auf der Grabstelle ist außer anlässlich der Bestattung/Beisetzung nicht 
zulässig. Die Friedhofsverwaltung ist nicht zur Aufbewahrung abgeräumter Gegenstände (z.B. 
Pflanzschalen und dergl.) verpflichtet. 

 
§ 17 – gestrichen - 

 
 

V. Anlage und Pflege der Grabstätten 
 
Dieser Abschnitt IV gilt für alle Grabstätten des Friedhofes, sofern nicht für bestimmte Grabarten oder 
Friedhofsbereiche ausdrücklich andere Bestimmungen gefasst sind.  
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§ 18 Anlage der Grabstätten 
 

(1) Grabstätten sind innerhalb von zwei Monaten nach der Belegung durch die nutzungsberechtigte 
Person als Grabstätte erkennbar herzurichten und zumindest für die Dauer bestehender 
Ruhezeiten angemessen instand zu halten. Die Art der Herrichtung wird von den Bestimmungen 
der jeweiligen Grabart geregelt. Werden Nutzungsrechte ohne sofortige Belegung im Voraus 
erworben oder überschreitet das Nutzungsrecht den Ablauf aller Ruhezeiten, ist die Herrichtung 
bzw. Erhaltung als erkennbare Grabstätte nicht zwingend erforderlich; Die Friedhofsverwaltung 
kann für die Pflege derartiger Flächen jedoch eine besondere Gebührenregelung treffen. 
 

(2) Die Gestaltung der Grabstätten ist dem Gesamtcharakter des Friedhofes, dem besonderen 
Charakter des Friedhofsteils und der unmittelbaren Umgebung so anzupassen, dass die Würde 
des Friedhofes gewahrt bleibt. Grabstätten sind ebenerdig anzulegen, allenfalls geringfügig höher 
als das Niveau der angrenzenden oder nächsten Wege. Auf Dauer angelegte Grabhügel sind nicht 
zulässig. Bei der Anlegung einer Grabstätte darf die zulässige Gesamtgröße nicht überschritten 
werden. 
 

(3) Die Grabstätten dürfen nur mit Gewächsen bepflanzt werden, durch die benachbarte Grabstätten 
und öffentliche Anlagen nicht beeinträchtigt werden. Die Bepflanzung darf seitlich nicht über die 
Grabstättengröße hinauswachsen. Das Pflanzen von Bäumen ist nicht gestattet. Sträucher dürfen 
nur angepflanzt werden, wenn sie ihrer Art nach eine Höhe von 1,50 m nicht überschreiten 
werden. Ansonsten sind sie auf diese Höhe zurückzuschneiden oder zu entfernen. 
 

(4) Die Grabstätten sind einzufassen. Grabeinfassungen müssen festem Material (Naturstein) 
bestehen, sofern bei bestimmten Grabarten oder Friedhofsbereichen nichts anderes bestimmt 
ist. Einfassungen sollen in Material und Gestaltung eine harmonische Einheit mit einem 
eventuellen Grabmal bilden. Die Grabeinfassungen sind so zu verlegen, dass eine Abgrenzung zu 
den Nachbargrabstätten regulär 30 cm berücksichtigt, es sei denn dies ist aufgrund der 
vorliegenden Gegebenheiten nicht möglich. 

 
§ 19 Pflege der Grabstätten 

 
(1) Die angelegten Grabstätten sind dauernd in einem würdigen, gepflegten und verkehrssicheren 

Zustand zu halten. Verantwortlich dafür sind die jeweiligen Nutzungsberechtigten. Sie sind auch 
für Schäden verantwortlich, die insbesondere durch Umfallen des Grabmals oder Abstürzen von 
Teilen desselben verursacht werden. 
 

(2) Die Friedhofsverwaltung ist befugt, stark wuchernden, absterbenden oder Bestattungen 
behindernden Bewuchs zu beschneiden oder zu beseitigen. 
 

(3) Verwelkte Blumen, Kränze usw. sind von den Grabstätten zu entfernen und an den dafür 
vorgesehenen Plätzen abzulegen. Eine eventuell vorgesehene Abfallsortierung ist zu beachten. 
 

(4) Grabteilabdeckungen mit undurchlässigen Materialien dürfen eine Fläche von 2/3 der 
Grabstätten nicht überschreiten. Die Abdeckungen dürfen nur aus Naturstein bestehen. Die 
Friedhofsverwaltung kann widerrechtlich aufgebrachte Abdeckungen auf Kosten der 
Nutzungsberechtigten entfernen lassen.  
 

(5) Die Herrichtung, die Unterhaltung und jede Veränderung der gärtnerischen Anlagen außerhalb 
der Grabstätten obliegt ausschließlich der Friedhofsverwaltung. 
 

(6) Die Gemeinde Ihlow ist als Friedhofsträger nicht verpflichtet, zur Verhütung von Schäden, die 
durch fremde Personen oder Tiere hervorgerufen werden, Vorkehrungen zu treffen. 
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(7) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Wildkrautbekämpfungsmitteln sowie von biologisch 
nicht abbaubaren Reinigungsmitteln zur Grabpflege und Reinigung von Grabmalen und anderen 
Anlagen ist nicht gestattet. 
 

(8) Kunststoffe dürfen in sämtlichen Produkten der Trauerfloristik, insbesondere in Kränzen, 
Trauergebinden, Trauergestecken, in Grabschmuck und bei Grabeinfassungen sowie bei 
Pflanzenanzuchtbehältern, die an der Pflanze verbleiben, nicht verwendet werden 
(ausgenommen sind Grabvasen, Grablichter und Markierungszeichen) und dürfen, ebenso wie 
Verpackungsmaterial und Transportbehälter aus diesen Stoffen, nicht in die Friedhofsabfälle 
gelangen, sondern sind mitzunehmen, soweit keine entsprechende Entsorgungsmöglichkeit 
geboten wird. 
 

(9) Die Benutzung motorbetriebener Gartengeräte ist ausschließlich gewerblichen Fachunternehmen 
sowie der Friedhofsverwaltung gestattet. 

 
§ 20 Vernachlässigung 

 
(1) Wird die Grabstätte nicht vorschriftsmäßig hergerichtet oder gepflegt, hat die 

nutzungsberechtigte Person nach schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung die 
Grabstätte innerhalb einer angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Kommt sie der 
Verpflichtung nicht nach, kann die Friedhofsverwaltung die Grabstätte auf Kosten der 
nutzungsberechtigten Person in Ordnung bringen lassen. Ist die nutzungsberechtigte Person der 
Verpflichtung aus Satz 1 auch nach zweimaliger Mahnung nicht nachgekommen, kann die 
Friedhofsverwaltung auch die Grabstätte einebnen und begrünen. Die Pflege einer solchen 
eingeebneten und begrünten Grabstätte erfolgt bis zu einer möglichen Neuanlegung auf Kosten 
der Nutzungsberechtigten Person durch den Friedhofsträger. Die Gemeinde Ihlow ist nicht 
verpflichtet, abgeräumte Sachen aufzubewahren 
 

(2) Ist die nutzungsberechtigte Person nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu 
ermitteln, wird durch eine öffentliche Bekanntmachung auf die Verpflichtung zur Herrichtung 
hingewiesen. Außerdem wird die unbekannte nutzungsberechtigte Person durch ein 
Hinweisschild auf der Grabstätte aufgefordert, sich mit der Friedhofsverwaltung in Verbindung zu 
setzen. Bleibt die Aufforderung oder der Hinweis drei Monate unbeachtet, kann die 
Friedhofsverwaltung auf Kosten der nutzungsberechtigten Person die Grabstätte abräumen, 
einebnen und einsäen und Grabmal und andere Anlagen beseitigen lassen.  
 

(3) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Abs. 1 Satz 1 entsprechend. Wird die Aufforderung nicht 
befolgt oder ist die nutzungsberechtigte Person nicht bekannt oder nicht ohne besonderen 
Aufwand zu ermitteln, kann die Friedhofsverwaltung den Grabschmuck auf Kosten der 
nutzungsberechtigten Person entfernen oder entfernen lassen. 
 

(4) Die Gemeinde Ihlow ist nicht verpflichtet, abgeräumte Sachen aufzubewahren. Das 
Nutzungsrecht an der Grabstätte erlischt. 

 
VI. Grabmale und andere Anlagen 

 
§ 21 Aufstellen und Legen der Grabmale/Standsicherheit 

 
(1) Die Grabmale sind entsprechend dem genehmigten Antrag ordnungsgemäß von einem Steinmetz 

oder sonstigen Dienstleister mit gleichwertiger Qualifikation in Befestigungstechnik, Planung, 
Berechnung und Ausführung zu fundamentieren und aufzustellen. Dem Antrag ist der 
Grabmalentwurf in einem geeigneten Maßstab beizufügen. 
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(2) Stehende Grabmale und sonstige Grabmale, die fundamentiert werden sollen, sind ihrer Größe 
entsprechend nach der Technischen Anleitung zur Standsicherheit von Grabmalanlagen (TA 
Grabmal) der Deutschen Natursteinakademie (DENAK e.V.) in der jeweils geltenden Fassung zu 
fundamentieren und so zu befestigen, dass sie dauerhaft standsicher sind und auch beim Öffnen 
benachbarter Grabstätten nicht umstürzen oder sich senken können. Satz 1 gilt für sonstige 
Bauanlagen entsprechend. 
 

(3) Für alle neue errichteten, versetzten und reparierten Grabmale haben der Steinmetzbetrieb oder 
Dienstleistungserbringer eine Abnahmeprüfung nach Abschnitt 4 der TA Grabmal vorzunehmen, 
soweit diese vorgeschrieben ist. Der Prüfablauf ist nachvollziehbar zu dokumentieren. Die 
nutzungsberechtigte oder beauftragte Person hat der Gemeinde Ihlow spätestens sechs Wochen 
nach Fertigstellung der Grabmalanlage die Dokumentation der Abnahmeprüfung und 
Abnahmebescheinigung entsprechend den Anforderungen der TA Grabmal auf Anfrage 
vorzulegen. 
 

(4) Die Errichtung und jede Änderung von Grabmalen und anderen Anlagen sind der 
Friedhofsverwaltung im Voraus anzuzeigen mit der Erklärung, dass das Vorhaben der gültigen 
Friedhofsordnung und den Vorgaben des technischen Regelwerks entspricht.  
Es darf begonnen werden, wenn die Friedhofsverwaltung schriftlich die Übereinstimmung mit der 
geltenden Friedhofsordnung bestätigt hat. Wurde vor Aufstellung bzw. vor Änderung eines 
Grabmals oder einer sonstigen baulichen Anlage die Erlaubnis der Gemeinde Ihlow nicht erteilt, 
so kann diese die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes auf Kosten der oder des 
Nutzungsberechtigten verlangen. 

 
(5) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, anderen Anlagen oder Teilen davon gefährdet, ist 

die für die Unterhaltung verantwortliche nutzungsberechtigte Person verpflichtet, unverzüglich 
für Abhilfe zu sorgen. Bei Gefahr im Verzug kann die Friedhofsverwaltung auf Kosten der 
nutzungsberechtigten Person geeignete Sicherungsmaßnahmen ergreifen (z.B. Absperrungen, 
Umlegen von Grabmalen). Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der 
Friedhofsverwaltung nicht innerhalb einer festzusetzenden, angemessenen Frist beseitigt, ist die 
Friedhofsverwaltung berechtigt, die Grabmale, andere Anlagen oder Teile davon auf Kosten der 
nutzungsberechtigten Person zu entfernen. Ist die nutzungsberechtigte Person nicht bekannt 
oder ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, genügen als Aufforderung eine öffentliche 
Bekanntmachung und ein Hinweisschild auf der Grabstätte, das für die Dauer von einem Monat 
aufgestellt wird. 
 

(6) Es dürfen nur Grabmale, Einfassungen und sonstige Grabausstattung aufgestellt werden, die 
nachweislich in der gesamten Wertschöpfungskette ohne ausbeuterische Kinderarbeit im Sinne 
des Übereinkommens über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der 
schlimmen Formen der Kinderarbeit der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO-Konvention 
182) hergestellt sind. 
 

(7) Sofern Grabmale, Einfassungen und sonstige Grabausstattung aus Ländern stammen, in denen 
Kinderarbeit bekannt wurde, oder wenn die Produktion bzw. teilweise Herstellung in solchen 
Ländern erfolgte, ist mittels Zertifikats einer anerkannten Organisation nachzuweisen, dass diese 
Produkte ohne ausbeuterische Kinderarbeit im Sinne der ILO-Konvention 182 hergestellt sind. 

 
§ 22 Verkehrssicherungspflicht für Grabmale 

 
(1) Die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen sind dauernd in verkehrssicherem Zustand zu 

halten. Verantwortlich dafür ist die nutzungsberechtigte Person, 
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(2) Für die jährliche Standsicherheitskontrolle durch die Gemeinde Ihlow mittels Druckprobe gilt die 
Anleitung zur Standsicherheitsprüfung von Grabmalen des Verbandes der Friedhofsverwalter 
Deutschlands e.V. 
 

(3) Wird ein mangelhafter Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der Gemeinde Ihlow nicht 
innerhalb einer angemessenen Frist beseitigt, kann diese das Grabmal oder Teile davon 
entfernen. Bei Gefahr im Verzug kann die Gemeinde Ihlow auf Kosten der nutzungsberechtigten 
Person Sicherungsmaßnahmen (z.B. Umlegen von Grabmalen, Absperrungen) durchführen. Ist die 
nutzungsberechtigte Person nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, genügt eine 
öffentliche Bekanntmachung und ein zweiwöchiger Hinweis auf der Grabstätte. 

 
§ 23 Entfernung von Grabmalen 

 
(1) Grabmale und andere Anlagen dürfen vor Ablauf der Nutzungszeit nur mit vorheriger Zustimmung 

der Friedhofsverwaltung entfernt werden.  
 

(2) Nach Ablauf der Nutzungszeit sind Grabmale und sonstige Anlagen innerhalb einer Frist von 3 
Monaten, spätestens jedoch innerhalb einer nach Aufforderung durch die Friedhofsverwaltung 
gesetzten Frist durch die nutzungsberechtigte Person von der Grabstätte und vom Friedhof zu 
entfernen. Dazu gehören insbesondere auch Fundamente eventuelle sonstige nicht sichtbare 
Teile baulicher Anlagen. Nach Ablauf dieser Fristen kann die Friedhofsverwaltung die Räumung 
der Grabstätte und Entfernung der Grabmale und sonstiger Anlagen auf Kosten der bisher 
nutzungsberechtigten Person veranlassen. Ist die nutzungsberechtigte Person nicht bekannt oder 
ohne besonderen Aufwand nicht zu ermitteln, genügen als Aufforderung eine öffentliche 
Bekanntmachung und ein Hinweisschild auf der Grabstätte für die Dauer von 3 Monaten. 
 

(3) Die Friedhofsverwaltung ist zur Aufbewahrung solcher abgeräumter Grabmale und sonstiger 
Anlagen nicht verpflichtet. Die Gemeinde Ihlow hat als Friedhofsträger keinen Ersatz für diese 
Grabmale und sonstige Anlagen zu leisten. 
 

(4) Grabmale mit allgemeinem Denkmalwert werden nach Möglichkeit von der Gemeinde Ihlow 
erhalten. Einzelfälle werden durch Ortsratsbeschluss festgestellt. 

 
VII. Andachts- bzw. Leichenhallen der Gemeinde Ihlow 

 
§ 24 Allgemeines 

 
(1) Die Leichenhallen der Gemeinde Ihlow sind in den Ortschaften Ihlowerfehn, Riepe, Simonswolde 

und Westerende-Kirchloog vorhanden. Die Leichenhalle in Weene wird von der Kirchengemeinde 
bewirtschaftet. 
 

(2) Die Leichenhalle dient zur Aufnahme von Leichen bis zu deren Bestattung oder Überführung an 
einen anderen Ort. Sie darf nur in Begleitung eines Angehörigen, des Friedhofspersonals oder mit 
Zustimmung der Friedhofsverwaltung betreten werden.  
 

(3) Sofern keine gesundheitlichen oder sonstige Bedenken bestehen, können die Angehörigen die 
Verstorbenen während der von der Friedhofsverwaltung festzusetzenden Öffnungszeiten sehen. 
Die Särge sind spätestens eine halbe Stunde vor Beginn der Bestattung endgültig zu verschließen.  
 

(4) Die Särge der an meldepflichtigen Krankheiten Verstorbenen sollen in einem besonderen Raum 
der Leichenhalle aufgestellt werden. Der Zutritt zu diesem Raum und die Besichtigung der Leichen 
bedürfen zusätzlich der vorherigen Zustimmung des Amtsarztes. 
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(5) Die Ausstattung des Andachtsraumes mit Blumen, Kränzen usw. bleibt den Angehörigen der 
verstorbenen Person bzw. den Kostenträgern der Bestattung überlassen. Ihnen obliegt ebenfalls 
die Gestellung der erforderlichen Sargträger. 
 

(6) Den Weg des Trauerzuges von der Andachtshalle zur Grabstätte bestimmt der jeweilige 
Friedhofswärter. 
 

(7) Für die Dauer der Aufbahrung der Leiche in der Leichenkammer erhalten die Angehörigen von der 
Friedhofsverwaltung bzw. mit der Aufsicht in der Friedhofskapelle betrauten Person einen 
Schlüssel von der betreffenden Leichenkammer. 
 

(8) Kindern unter 14 Jahren dürfen die Friedhofskapelle nur in Begleitung Erwachsener und unter 
deren Verantwortung betreten. 
 

(9) Die Besucher haben sich ruhig und der Würde des Ortes entsprechend zu verhalten. Untersagt ist 
es u.a.:  
1. Tiere mitzubringen 
2. Waren aller Art anzubieten   
3. Druckschriften ohne Genehmigung zu verteilen 
4. sich ungebührlich zu betragen 
5. die Friedhofskapelle zu verunreinigen. 

Den Aufforderungen der mit der Aufsicht beauftragten Person ist Folge zu leisten. 
 
(10) Für die Benutzung der Friedhofskapelle ist eine Gebühr entsprechend der zu dieser Satzung 

gehörenden Gebührenordnung zu entrichten. 
 

§ 25 Trauerfeiern 
 
(1) Die Trauerfeiern können in der Kirche, der Andachtshalle, am Grab oder an einer anderen, im 

Freien für diese Zwecke von der Friedhofsverwaltung zu bestimmende Stelle auf dem 
Friedhofsgelände, abgehalten werden. 
 

(2) Die Benutzung der Leichenhalle kann untersagt werden, wenn die verstorbene Person an einer 
meldepflichtigen, übertragbaren Krankheit gelitten hat oder Bedenken wegen des Zustandes der 
Leiche besteht.  
 

(3) Jede Musik- und Gesangsdarbietung auf dem Friedhof außerhalb der Leichenhalle bedarf der 
vorigen Anmeldung bei und Genehmigung durch die Friedhofsverwaltung. 

 
 

VIII. Schlussvorschriften 
 

§ 26 Datenverarbeitung 
 
(1) Für die Zwecke der Verwaltung des Friedhofes und der Bestattungseinrichtungen dürfen 

personenbezogene Daten erhoben und verarbeitet werden. 
 

(2) Eine Übermittlung personenbezogener Daten an andere Stellen und Personen ist zulässig, wenn 
1. dies zur Erfüllung des Friedhofszweckes erforderlich ist, 
2. die Datenempfänger ein berechtigtes Interesse an der Kenntnis der zu übermittelnden Daten 

glaubhaft dargelegt und zugesichert haben, dass die Daten nur für die den Zweck genutzt 
werden, für den sie übermittelt werden und  
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3. die betroffenen Personen kein schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der 
Übermittlung haben. 

 
(3) Die nutzungsberechtigten Personen sind verpflichtet, der Friedhofsverwaltung unverzüglich jede 

Änderung ihrer Anschrift und ihres Namens mitzuteilen. 
 

(4) Es wird ein Grabregister der beigesetzten Personen mit laufenden Nummern geführt. 
 

(5) Zeichnerische Unterlagen, Gesamtpläne, Belegungspläne und Grabmalentwürfe sind von der 
Friedhofsverwaltung aufzubewahren. 
 

(6) Die Auskunft über die Lage von Grabstätten sowie die Angabe des Termins (Datum, Uhrzeit) der 
Beisetzung Verstorbener werden durch das Datenschutzrecht nicht berührt. 

 
(7) Im Übrigen bleiben die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten 

unberührt. Die Datenschutz-Erklärung der Gemeinde Ihlow nach der Datenschutz-
Grundverordnung kann im Internet unter www.ihlow.de eingesehen werden. 

 
§ 27 Anordnung und Ausnahmen im Einzelfall 

 
(1) Wird dieser Satzung zuwidergehandelt oder ist die Ordnung auf dem Friedhof aus anderen 

Gründen gefährdet, so kann die Friedhofsverwaltung nach pflichtgemäßem Ermessen die 
notwendigen Maßnahmen und Anordnungen treffen, um die Ordnung wiederherzustellen. Wer 
die Ordnungsbestimmungen der Friedhofssatzung oder die besonderen Anweisungen der 
Aufsichtspersonen nicht befolgt, kann vom Friedhof verwiesen werden. 
 

(2) Die Friedhofsverwaltung kann im Einzelfall Ausnahmen von den Bestimmungen dieser Satzung 
zulassen, soweit sie mit dem Zweck des Friedhofes und der Ordnung auf dem Friedhof vereinbar 
sind. 

 
§ 28 Haftung 

 
(1) Die Gemeinde Ihlow haftet nicht für Schäden, die durch nicht satzungsgemäße Benutzung des 

Friedhofes und der Bestattungseinrichtungen, durch dritte Personen oder durch Tiere entstehen. 
Ihr obliegt keine über die Verkehrssicherungspflicht hinausgehenden besonderen Obhuts- und 
Überwachungspflichten. Im Übrigen haftet die Gemeinde Ihlow nur bei Vorsatz und grober 
Fahrlässigkeit ihres Personals. Von dieser Haftungsbeschränkung ausgenommen sind Schäden aus 
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 
 

(2) Die nutzungsberechtigten Personen haften für schuldhaft verursachte Schäden, die infolge einer 
unsachgemäßen oder den Vorschriften dieser Satzung widersprechenden Benutzung oder eines 
mangelhaften Zustandes ihrer Grabstätten entstehen. 
 

(3) Sie haben die Gemeinde Ihlow von Ersatzansprüchen Dritter freizustellen, die wegen solcher 
Schäden geltend gemacht werden können. 

 
§ 29 Gebühren 

 
Für die Benutzung des Friedhofes in Simonswolde und der Andachtshalle sind Gebühren nach der 
jeweils geltenden Friedhofsgebührensatzung der Gemeinde Ihlow zu entrichten. 
 
 
 

http://www.ihlow.de/
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§ 30 Ordnungswidrigkeiten 
 
Mit einer Geldbuße bis zu 5. 000€ kann gem. § 10 Abs. 5 NKomVG belegt werden, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig die Regeln des Friedhofes nicht befolgt. 
 

§ 31 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Friedhofssatzung (Friedhofsordnung) 
der Gemeinde Ihlow, vom 10.09.2015, sowie die Benutzungsordnung für die gemeindeeigenen 
Friedhofskapellen der Gemeinde Ihlow vom 10.12.1993, zuletzt geändert durch die  
4. Änderungssatzung vom 24.03.2011, außer Kraft. 
 
Ihlow, den 17.12.2025 
 
Gemeinde Ihlow 
 
Ulrichs 
Bürgermeister 
 

 
Satzung über die Erhebung von Gebühren für den Friedhof Simonswolde und  

die Andachtshallen (Leichenhallen) der Gemeinde Ihlow (Friedhofsgebührensatzung) 
 
Aufgrund des § 13 Abs. 4 des Gesetzes über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen (BestattG) 
vom 08.12.2005 (Nds. GVBl. S. 381), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 23.02.2022 (Nds. 
GVBl. S 381), der §§ 10, 58 und 111 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 
22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 588) sowie der §§ 1, 2, 4 und 5 des Niedersächsischen 
Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 20.04.2017 (Nds. GVBl. S. 121), zuletzt 
geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 589), hat der Verwaltungsrat der 
Gemeinde Ihlow am 17.12.2025 folgende Friedhofsgebührensatzung beschlossen: 
 
§ 1 Grundsatz 
(1) Für die Benutzung des Friedhofes und der Bestattungseinrichtungen und für damit im 

Zusammenhang stehende Leistungen werden Benutzungsgebühren nach Maßgabe dieser Satzung 
sowie nach dem anliegenden Gebührentarif, der Bestandteil dieser Satzung ist, erhoben. Für die 
Vornahme von Amtshandlungen werden Verwaltungsgebühren nach Maßgabe dieser Satzung 
erhoben. Sofern und soweit gebührenpflichtige Leistungen nach dieser Satzung aufgrund des 
Umsatzsteuergesetzes der Umsatzsteuer unterliegen, wird zusätzlich zu den Gebühren die 
gesetzliche Umsatzsteuer erhoben. 
 

(2) Für besondere Leistungen, die in den nachfolgenden Bestimmungen nicht vorgesehen sind, setzt 
die Gemeinde Ihlow die zu zahlende Gebühr nach dem tatsächlichen Aufwand fest. Besondere 
Leistungen sind zum Beispiel Entfernung von Grabmalen, Pflanzungen und Anlagen während oder 
nach Ablauf der Nutzungszeit. 
 

(3) Auslagen, die im Zusammenhang mit Amtshandlungen oder der Inanspruchnahme von sonstigen 
Leistungen des Friedhofes und den Bestattungseinrichtungen notwendig werden, die nicht bereits 
in die Gebühr einbezogen sind, haben die Gebührenschuldner zu erstatten; dies gilt auch, wenn 
eine Gebühr nach dieser Satzung nicht zu entrichten ist. 
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§ 2 Gebührenschuldner 
(1) Zur Entrichtung der Gebühren und Auslagen ist verpflichtet, wer 

1. den Antrag zu einer gebührenpflichtigen Leistung erteilt hat (Antrag auf Beisetzung), 
2. die Friedhofseinrichtung benutzt, 
3. das Nutzungsrecht an einer Grabstätte erwirbt sowie 
4. wer öffentlich-rechtlich verpflichtet ist, die Bestattung zu veranlassen (bestattungspflichtige 

Personen). 
 

(2) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner. 
 
§ 3 Entstehen und Fälligkeit der Gebühren; Beitreibung 
(1) Die Gebührenschuld entsteht mit 

1. der Verleihung des Nutzungsrechtes an Grabstätten, 
2. der Inanspruchnahme der Bestattungseinrichtungen, 
3. der Vornahme von Amtshandlungen, 
4. der Ausführung besonderer Leistungen auf dem Gebiet des Friedhofswesens. 

 
(2) Die Gebühren werden mit Ausstellung des Gebührenbescheides fällig und sind innerhalb von zwei 

Wochen nach dessen Bekanntgabe zu entrichten. 
 

(3) Rückständige Gebühren können im Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben werden. 
 
§ 4 Stundung, Niederschlagung und Erlass von Gebühren 
Wenn die Erhebung von Gebühren im Einzelfall zu einer unbilligen Härte führt, können die Gebühren 
auf Antrag gestundet oder erlassen werden. 
 
§ 5 Gebühr bei Rücknahme von Anträgen 
Wird ein Antrag auf Benutzung des Friedhofes oder einer Bestattungseinrichtung zurückgenommen, 
nachdem mit der Ausführung der Amtshandlung begonnen worden ist, wird eine Gebühr nach dem 
tatsächlichen bisherigen Aufwand gem. § 1 Abs. 2 erhoben. 
 
§ 6 Zusätzliche Leistungen 
Leistungen, für die kein Gebührentarif vorgesehen ist, werden von der Friedhofsverwaltung nach dem 
jeweiligen Aufwand berechnet. Zusätzlich kann die Erstattung von entstandenen Sachkosten und 
Auslagen gefordert werden. 
 
§ 7 Schlussbestimmungen 
Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. Mit Inkrafttreten der neuen Satzung tritt die für die 
Erhebung von Gebühren für den Friedhof im Ortsteil Simonswolde vom 24.03.2011 und die 
Benutzungsordnung für die gemeindeeigenen Friedhofskapellen der Gemeinde Ihlow vom 10.12.1993, 
in der 4. Änderungssatzung dazu vom 24.03.2011 außer Kraft. 
 
Ihlow, den 17.12.2025 
 
Gemeinde Ihlow 
 
Ulrichs 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 



- 1147 - 

Gebührentarif zu § 1 Abs. 1 Satz 1 der Friedhofsgebührensatzung der Gemeinde Ihlow 
 

I. Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrechten an Grabstätten – je Grabstelle- 
1. Wahlgrabstätten: 

a) Sarg, für 30 Jahre                                                                390,00 € 
b) für jedes Jahr der Verlängerung                                         12,70 € 
c) Kind, für 20 Jahre                                                                205,00 € 
d) für jedes Jahr der Verlängerung                                         12,70 € 

 
2. Gemeinschaftsgrabstätten für Erdbestattungen: 

a) Sarg, für 30 Jahre                                                             1.600,00 €   * 
b) für jedes Jahr der Verlängerung                                         32,70 € 
c) Rasenwahlgrab Kind, 30 Jahre                                      1.600,00 €   * 
d) jedes Jahr der Verlängerung                                               32,70 €   

 
*    In diesem Betrag sind Grabbereitstellung, Friedhofsunterhaltungs- und sonstige Gebühren, sowie  
      die Kosten für die Namenstafel an der Gedenkmauer, komplett enthalten. Dieser Betrag ist in  
      voller Höhe innerhalb von 6 Monaten nach der Beisetzung zu entrichten 
 

3. Gemeinschaftsgrabstätten für Urnenbeisetzungen: 
e) Urne, für 20 Jahre                                                               250,00 €      

Die Kosten für eine Namenstafel an den Stelen sind nicht inklusive. 
f) für jedes Jahr der Verlängerung                                         12,70 €           

 
4. Umwandlung einer Wahlgrabstelle in eine pflegefreie Rasengrabstätte  

              (die Gebühr wird im Voraus für die verbleibende Nutzungsdauer erhoben),  
              je Grabstelle und Jahr der noch verbleibenden Ruhezeit        22,00 € 
 
Hinweis: 

1. Überschreitet bei zusätzlicher Beisetzung einer Urne in einer bereits belegten Grabstätte die 
neue Ruhezeit die bisherige Nutzungszeit, wird eine Gebühr nach vorstehenden Sätzen für 
jedes Jahr der Anpassung an die neue Ruhezeit erhoben, bei mehrstelligen Grabstätten für 
jede Stelle. 

2. Wiedererwerbe und Verlängerungen von Nutzungsrechten sind nur in vollen Kalenderjahren 
möglich. 

3. Die Gebühr für den Erwerb, Wiedererwerb, die Umwandlung und die Verlängerung des 
Nutzungsrechtes wird für den gesamten Zeitraum im Voraus erhoben. 

 
II. Friedhofsunterhaltungsgebühr 

Für die laufende Unterhaltung des Friedhofes (Personalkosten der Unterhaltung sowie Sachkosten, 
Abfallentsorgung, Kraftstoffe, Material für Nachbesserungen, Reparaturen und Nachpflanzungen, die 
nicht bereits über die Nutzungsrechtsgebühren abgedeckt sind) für ein Jahr  
je Rasengrabstelle in der Gemeinschaftsgrabstätte 16,00 €, 
 

für alle anderen Grabstätten 13,00 €. 
 
Die Friedhofsunterhaltungsgebühr kann zu Hebungszeiträumen von bis zu 3 Jahren zusammengefasst 
werden. Auf ausdrücklichen Wunsch des Nutzungsberechtigten kann diese Gebühr für die Restlaufzeit 
des Nutzungsrechtes mit der Zahlung des Gesamtbetrages abgelöst werden. 
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III. Sonstige Gebühren 
a) Genehmigung von Grabmalen und Grabplatten jeweils                                        22,00 € 
b) Pauschale für Verwaltungstätigkeiten jeweils 

(z.B. Umschreibung Nutzungsnehmer)                                                                    22,00 € 
c) Geb. f. Urne in bestehendem Grab                                                                            19,00 € 
d) Sonstige Gebühren (Abfallentsorgung u.a.)                                                              15,00 € 

 
IV. Nutzungsgebühren 

a) Nutzung der Leichenhalle, je Nutzungsfall                                                            160,00 € 
Hierbei ist es unerheblich, ob nur Andachtsraum, Totenkammer oder beides genutzt wird, ob eine 
Trauerfeier oder nur die Aufbewahrung der verstorbenen Person u.a. erfolgt. 
 

 
2. Änderungssatzung zur Hundesteuersatzung 

der Gemeinde Ihlow vom 09.12.1999 
 
Aufgrund der §§ 10, 58 Abs. 1 Ziffer 5, 7 und § 111 Abs. 1 des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 29.01 2025 (Nds. GVBl 2025, Nr. 3), §§ 1, 2 und 3 des Niedersächsischen 
Kommunalabgabengesetzes (NKAG) vom 23.01.2007 (Nds. GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 
4 des Gesetzes vom 22.09.2022 (Nds. GVBl S. 589), hat der Rat der Gemeinde Ihlow in seiner Sitzung 
am 17.12.2025 folgende Änderungssatzung beschlossen: 
 

Artikel 1 
 
Der § 3 Absatz 1 erhält folgende Neufassung: 
 
(1)  Die Steuer wird nach der Anzahl der gehaltenen Hunde bemessen. 
 Die Steuer beträgt jährlich: 
 
 a) für den ersten Hund        60,00  Euro 
 b) für den zweiten Hund     100,00  Euro 
 c) für jeden weiteren Hund     180,00  Euro 
 d) für jeden gefährlichen Hund    600,00  Euro 
 

Artikel 2 
 
Der § 5 Absatz 1 Satz 2 erhält folgende Neufassung: 
 
Für Hunde, die aus einem Tierheim übernommen werden, wird auf Antrag ein Jahr lang 
Steuerbefreiung gewährt. 
 

Artikel 3 
 
Diese Änderungssatzung tritt mit Wirkung zum 01.01.2026 in Kraft. 
 
Ihlow, den 17. Dezember 2025  
 
Gemeinde Ihlow 
 
Ulrichs 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung des Jahresabschlusses der Gemeinde Ihlow 
für das Haushaltsjahr 2023 sowie Erteilung der Entlastung des Bürgermeisters 

gemäß § 129 NKomVG 
 
Der Rat der Gemeinde Ihlow hat gemäß § 129 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz 
(NKomVG) in seiner Sitzung am 17.12.2025 den nachstehenden Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 
2023 beschlossen und dem Bürgermeister die Entlastung erteilt. 
 
Nachstehend die Bilanz in der komprimierten Darstellungsform zur Veröffentlichung gemäß § 55 
Absatz 1 Satz 3 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) i. V. m. RdErl. d. MI vom 
24.04.2017 (Nds.MBl. S. 566). 
 

Bilanz 
der Gemeinde Ihlow zum 31.12.2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Jahresabschluss der Gemeinde Ihlow wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Der Jahresabschluss inklusive Anhang zum 31.12.2023 und der Bericht über die Prüfung des 
Jahresabschlusses liegen in der Zeit vom 05. Januar 2026 bis einschließlich 13. Januar 2026 während 
der Öffnungszeiten des Rathauses der Gemeinde Ihlow, Alte Wieke 6, 26632 Ihlow, Zimmer 119, 
öffentlich aus.  
 
Ihlow, den 18.12.2025 
 
Gemeinde Ihlow 
 
Ulrichs 
Bürgermeister 
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1. Änderungssatzung zur Satzung der Gemeinde Ihlow 
über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze 

ab dem Haushaltsjahr 2025 
 
Aufgrund der §§ 10, 58, 111 Abs. 1 und 112 Abs. 2 des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.10.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 29. Januar 2025 (Nds. GVBl. 2025 Nr. 3), des § 1 des Niedersächsischen 
Kommunalabgabengesetzes (NKAG) vom 23.01.2007, (Nds. GVBl. S. 41), in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 20. April 2017 (Nds. GVBl. S. 121), zuletzt geändert durch Artikel 4 des   Gesetzes 
vom 22. September 2022 (Nds. GVBl. S. 589), der §§ 1 und 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 
07.08.1973 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 32 des Gesetzes vom 2. Dezember 2024 
(BGBl. 2024 I Nr. 387) in Verbindung mit den §§ 1, 2 Abs. 1, und 9 des Niedersächsischen 
Grundsteuergesetzes (NGrStG) vom 07. Juli 2021 (Nds. GVBl. S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 5 
des Gesetzes vom 17. Mai 2022 (Nds. GVBl. S. 304), der §§ 1, 4, 16 und 35a des Gewerbesteuergesetzes 
(GewStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4167), zuletzt geändert 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 28. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 69) und des § 1 des Gesetzes zur 
Übertragung der Festsetzung und Erhebung der Realsteuern auf die hebeberechtigten Gemeinden 
(Realsteuer-Erhebungsgesetz) in der Fassung vom 22.12.1981 (Nds. GVBl. S. 423) hat der Rat der 
Gemeinde Ihlow am 17.12.2025 folgende Satzung beschlossen: 
 

Artikel 1 
 
Die Satzung der Gemeinde Ihlow über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze ab dem Haushaltsjahr 
2025 wird wie folgt geändert: 
 
1. In § 1 werden die Wörter „ab dem“ durch die Wörter „für das“ ersetzt. 
 
2. Nach § 1 wird der folgende § 1a neu eingefügt: 
 
 Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt 
 festgesetzt: 
 
   1.  Grundsteuer 
 
   1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 442 v. H. 
   1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 270 v. H. 
 
   2.  Gewerbesteuer 385 v. H. 
 

Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt mit Wirkung zum 31.12.2025 in Kraft.  
 
Ihlow, den 17.12.2025 
 
Gemeinde Ihlow  
 
Ulrichs 
Bürgermeister 
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12. Satzung der Samtgemeinde Brookmerland zur Änderung der Satzung 
über die Erhebung von Beiträgen, Gebühren und Kostenerstattungen 

für die Abwasserbeseitigung 
(Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung) 

 
Aufgrund der §§ 10, 11 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 
17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), in der Fassung der Änderung vom 29.01.2025 (Nds. GVBl. 2025 Nr. 3) 
und der §§ 5 und 6 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 20. April 2017 (Nds. GVBl. S. 121), hat der Rat der Samtgemeinde Brookmerland 
in seiner Sitzung am 16.12.2025 folgende 12. Satzung zur Änderung der Abgabensatzung für die 
Abwasserbeseitigung vom 21.11.1994 beschlossen: 
 

I. 
 
§ 12 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 
(1) Die Zusatzgebühr beträgt je cbm Abwasser = 4,08 €. 
 

II. 
 
Diese Änderungssatzung tritt am 01. Januar 2026 in Kraft. 
 
Marienhafe, den 16.12.2025 
 
Samtgemeinde Brookmerland 
 
Der Samtgemeindebürgermeister 
Ihmels 
 

 
4. Änderungssatzung der Samtgemeinde Brookmerland über 

Aufwandsentschädigung und Ersatz von Auslagen und Verdienstausfall 
 
Aufgrund der §§ 10, 44 und 55 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 
17. Dezember 2010 (Nds. GVBl S. 576) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
29. Januar 2025 (Nds. GVBl. 2025 Nr. 3) hat der Rat der Samtgemeinde Brookmerland in seiner Sitzung 
am 17.12.2025 folgende 
 

Änderungssatzung 
 
beschlossen: 
 

Artikel 1 
Änderung der Satzung 

über Aufwandsentschädigung und Ersatz von Auslagen und Verdienstausfall 
 

§ 6 
 
(1) Die nachstehend aufgeführten Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Brookmerland erhalten zur 

Abgeltung ihrer Aufwendungen folgende monatliche Entschädigung: 
 
 Gemeindebrandmeister/in 240,00 € 
 Fahrtkostenpauschale Gemeindebrandmeister/in 100,00 € 
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 stellv. Gemeindebrandmeister/in 120,00 € 
 Fahrtkostenpauschale stellv. Gemeindebrandmeister/in  50,00 € 
 Ortsbrandmeister/ in 120,00 € 
 stellv. Ortsbrandmeister/in  80,00 € 
 Sicherheitsbeauftragte/r  45,00 € 
 Gemeindejugendfeuerwehrwart/in  45,00 € 
 Gemeindekleiderwart  45,00 € 
 Ortsjugendfeuerwehrwart/in 45,00 € 
 Ortskinderfeuerwehrwart/in 45,00 € 
 1. Gerätewart/in 45,00 € 
 2. Gerätewart/in 45,00 € 
 Atemschutzgerätewart/in  45,00 € 
 Gemeindepressesprecher/in 45,00 € 
 
Durch die vorgenannten Regelungen sind alle weiteren Ansprüche mit Ausnahme des 
Verdienstausfalles im Brandeinsatzfall und bei Teilnahme an Lehrgängen ausgeschlossen. Der 
Verdienstausfall für alle Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr richtet sich nach dem NBrandSchG. 
Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr, die keinen Anspruch auf Weiterzahlung des Arbeitsentgeltes 
durch den Arbeitgeber oder auf Erstattung der entgangenen Unterstützung oder Bezüge aus 
öffentlichen Mitteln haben, wird der nachgewiesene Verdienstausfall gemäß § 33 Abs. 4 NBrandSchG 
auf Antrag ersetzt. Der Höchstbetrag wird auf 40,00 € pro Stunde, höchstens jedoch für acht Stunden 
je Tag, festgesetzt. 
 

Artikel 2 
 

§ 7 
Für sonstige ehrenamtliche Tätige werden die Aufwandsentschädigungen wie folgt festgesetzt: 
 
Fischerreiaufseher/in    50,00 € 
Gleichstellungsbeauftragte 200,00 € 
Schiedsperson   100,00 € 
Stellv. Schiedsperson    50,00 € 
 
Vorsitzender des Beirates für Senioren und Menschen mit Behinderung 50,00 € 
 

Artikel 3 
Inkrafttreten 

 
Die Änderungssatzung tritt mit Bekanntgabe in Kraft. 
 
Marienhafe, den 17.12.2025 
 
Samtgemeinde Brookmerland 
 
Ihmels 
Samtgemeindebürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 



- 1153 - 

Satzung der Samtgemeinde Brookmerland 
über die Erhebung von Gebühren für Dienst- und Sachleistungen der Freiwilligen Feuerwehr 

Brookmerland außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden Pflichtaufgaben 
(Feuerwehrgebührensatzung) 

 
Präambel 

Aufgrund der §§ 10, 11, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 
vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576 – VORUS 20300-), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 29.01.2025 (Nds. GVBl. 2025 Nr. 3), des Niedersächsischen Verwaltungskostengesetzes 
(NVwKostG) in der Fassung vom 25.04.2007 (Nds. GVBl. S. 172 – VORIS 20220 -), zuletzt geändert durch 
Artikel 11 des Gesetzes vom 15.12.2016 (Nds. GVBl. S. 301), der §§ 29, 30 und 31 des 
Niedersächsischen Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleistung der Feuerwehr (NBrandSchG) 
vom 18.07.2012 (Nds. GVBl. S. 269 – VORIS 21090 -) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
06.11.2024 (Nds. GVBl. 2024 Nr. 91), sowie der §§ 2, 4 und 5 des Nds. Kommunalabgabengesetzes 
(NKAG) in der Fassung vom 20.04.2017 (Nds. GVBl. S. 121), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 589) hat der Rat der Samtgemeinde Brookmerland in seiner 
Sitzung am 16.12.2025 folgende Satzung beschlossen 
 

§ 1 
Allgemeines 

Für Einsätze und Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Brookmerland außerhalb der unentgeltlich zu 
erfüllenden Pflichtaufgaben werden Gebühren nach § 29 Absätze 2 und 3 des Niedersächsischen 
Brandschutzgesetzes (NBrandSchG) nach Maßgabe dieser Satzung erhoben. 
 
Die öffentliche Einrichtung der Freiwilligen Feuerwehr der Samtgemeinde Brookmerland wird durch 
die Satzung der Freiwilligen Feuerwehr der Samtgemeinde Brookmerland vom 07. Oktober 2025 
(Amtsblatt für den Landkreis Aurich vom 17. Oktober 2025, Nr. 43) festgelegt. 
 

§ 2 
Gebührenpflichtige Einsätze und sonstige Leistungen der Feuerwehr 

(1) Nach § 29 Abs. 2 Satz 1 NBrandSchG werden Gebühren und Auslagen von den Verpflichteten 
erhoben: 

1. für Einsätze nach § 29 Absatz 1 NBrandSchG, 

a) die durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln verursacht worden sind, oder 

b) bei denen eine Gefährdungshaftung besteht, insbesondere 

aa) durch den Betrieb von Kraftfahrzeugen oder Anhängern, Luft- oder 
Wasserfahrzeugen oder Schienenbahnen, außer in Fällen höherer Gewalt, oder 

bb) durch die Beförderung oder den sonstigen Umgang mit Gefahrstoffen für 
gewerbliche oder militärische Zwecke, außer in Fällen höherer Gewalt, 

2. für Einsätze, die von einem in einem Kraftfahrzeug eingebauten System zur Absetzung eines 
automatischen Notrufes oder zur automatischen Übertragung einer Notfallmeldung 
verursacht wurden, ohne dass ein Brand oder Naturereignis vorgelegen hat oder eine 
Hilfeleistung zur Rettung eines Menschen aus akuter Lebensgefahr notwendig war, 

3. für Einsätze, die durch eine Brandmeldeanlage ausgelöst wurden, ohne dass ein Brand 
vorgelegen hat, 

4. für die Gestellung einer Brandsicherheitswache nach § 26 NBrandSchG, 

5. für die Durchführung der Brandverhütungsschau nach § 27 NBrandSchG, 
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6. für andere als die in § 29 Absatz 1 NBrandSchG genannten Einsätze, die dem abwehrenden 
Brandschutz oder der Hilfeleistung dienen, und 

7. für freiwillige Einsätze und Leistungen gemäß § 3 dieser Satzung. 

 
(2) Gebühren für nach § 29 Absatz 1 NBrandSchG unentgeltliche Einsätze werden bei 
Brandbekämpfungen oder Hilfeleistungen in Gewerbe- oder Industriebetrieben für eingesetzte 
Sonderlöschmittel oder Sondereinsatzmittel und deren Entsorgung erhoben. Gleiches gilt für die 
Entsorgung von Löschwasser, das bei einer Brandbekämpfung in einem Gewerbe- oder 
Industriebetrieb mit Schadstoffen belastet wurde. Sofern der Samtgemeinde Brookmerland Kosten 
Dritter entstehen, werden diese als Auslagen erhoben. 
 
(3) Soweit für Einsätze nach Absatz 1 von der Samtgemeinde Brookmerland nach § 30 Absatz 1 Satz 2 
Nr. 1–3 NBrandSchG an eine nachbarschaftshilfeleistende Gemeinde Kostenersatz zu leisten ist, wird 
dieser neben der Gebühr erhoben. 
 

§ 3 
Gebührenpflichtige freiwillige Einsätze und Leistungen 

(1) Freiwillige Einsätze werden von der Freiwilligen Feuerwehr Brookmerland nur auf ausdrückliche 
Anforderung und nur dann erbracht, wenn dies ohne Vernachlässigung der nach dem NBrandSchG zu 
erfüllenden Pflichtaufgaben möglich ist. Ein Rechtsanspruch auf Tätigwerden der Feuerwehr besteht 
nicht. 
 
(2) Für die Inanspruchnahme freiwillig erbrachter Einsätze und Leistungen werden Gebühren erhoben. 
Gebührenpflichtig sind alle Hilfs- und Sachleistungen der Feuerwehr, sofern sie nicht im Rahmen des 
§ 2 oder gemäß NBrandSchG als Pflichtaufgabe zu erbringen sind. Solche freiwilligen Einsätze sind 
insbesondere: 

1. Beseitigen und Eindämmen von Ölschäden und anderen umweltgefährdenden Stoffen, 
2. Öffnen und Sichern von Gebäuden, Wohnungen, Aufzügen u.ä., 
3. Einfangen, Inobhutnahme, Transportieren oder Bergen von Tieren, 
4. Auspumpen von Kellern, Räumen oder Schächten, 
5. Mitwirken bei Räum- und Aufräumarbeiten, 
6. Absichern von Gebäuden oder Gebäudeteilen, 
7. Bergen und Absichern von Sachen, 
8. Fällen von sturzgefährdeten Bäumen und Entfernen gefährlicher Äste, 
9. Brandschutztechnische Beratung und Erstellung von Gutachten, 
10. Angeforderte Sondermaßnahmen im vorbeugenden Brandschutz (z. B. Schulungen, 

Selbstschutzseminare), 
11. Überprüfung von Feuerwehrzufahrten, Aufstellflächen und Anleiterbarkeit, 
12. Absperren oder Abklemmen von Leitungen, 
13. Abnahme und Überprüfung technischer oder organisatorischer Brandschutzeinrichtungen (z. 

B. Brandmeldeanlagen, Objektfunkanlagen, Feuerschlüsseldepots, Freischaltelemente), 
14. Entfernen von Schnee und gefährlichen Eiszapfen, 
15. Gestellung von Feuerwehrkräften, Fahrzeugen oder Geräten in sonstigen Fällen. 

 
§ 4 

Gebührenschuldner 

(1) Die Gebührenschuldnerin bzw. der Gebührenschuldner bestimmt sich nach § 29 Absatz 4 
NBrandSchG. 
 
(2) Personen, die nebeneinander dieselbe Gebühr schulden, sind Gesamtschuldner. 
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§ 5 
Gebührentarif und Gebührenhöhe 

(1) Die Gebühren werden nach Maßgabe des als Anlage beigefügten Gebührentarifs erhoben. Die 
Anlage ist Bestandteil dieser Satzung. Soweit Leistungen der Umsatzsteuer unterliegen, tritt diese in 
gesetzlicher Höhe hinzu. 
 
(2) Grundlage der Gebührenberechnung ist – sofern kein fester Betrag oder eine Abrechnung nach 
tatsächlichem Materialverbrauch vorgesehen ist – die Art, Anzahl und Zeit der Inanspruchnahme von 
Feuerwehrkräften, Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstung. 
 
(3) Es wird Minuten genau abgerechnet. Als Mindestbetrag wird die Gebühr für eine halbe Stunde 
erhoben. Maßgeblich ist der Zeitraum vom Ausrücken bis zur Rückkehr zur Feuerwache. 
 
(4) Bei offensichtlich übermäßigem Einsatz an Personal oder Geräten wird die Gebühr auf Grundlage 
der tatsächlich erforderlichen Kosten berechnet. 
 

§ 6 
Entstehen der Gebührenpflicht und Gebührenschuld 

(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit dem Ausrücken der Feuerwehr oder – bei unmittelbar 
aufeinanderfolgenden Einsätzen – mit der Annahme des neuen Einsatzbefehls. 
 
(2) Die Gebührenpflicht bleibt bestehen, wenn der Gebührenpflichtige auf die Leistung verzichtet oder 
die Leistung aus nicht von der Feuerwehr zu vertretenden Gründen unmöglich wird. 
 
(3) Bei Brandsicherheitswachen entsteht die Gebührenpflicht 30 Minuten vor Veranstaltungsbeginn 
und endet mit dem Abrücken der Feuerwehr. 
 
(4) Die Gebührenschuld entsteht mit Beendigung des Einsatzes bzw. mit Rückgabe der Geräte; 
spätestens mit Abschluss einer erforderlichen Nachbearbeitung. 
 

§ 7 
Festsetzung, Fälligkeit und Beitreibung 

(1) Die Gebühren werden durch Bescheid festgesetzt und sind innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe fällig, sofern kein späterer Fälligkeitstermin bestimmt ist. 
 
(2) Die Bescheide werden nach dem Niedersächsischen Verwaltungsvollstreckungsgesetz (NVwVG) 
vollstreckt. 
 

§ 8 
Billigkeitsmaßnahmen 

Die Samtgemeinde Brookmerland kann von der Erhebung der Gebühr oder Auslagenerstattung ganz 
oder teilweise absehen oder sie auf Antrag stunden oder erlassen, wenn dies aus wirtschaftlichen oder 
sonstigen Billigkeitsgründen geboten ist oder ein öffentliches Interesse besteht. 
 

§ 9 
Haftung 

Die Samtgemeinde Brookmerland haftet nicht für Personen- oder Sachschäden, die durch die 
Benutzung von zeitweise überlassenen Fahrzeugen oder Geräten entstehen, sofern diese nicht von 
Angehörigen der Feuerwehr selbst bedient werden. 
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§ 10 
Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die bisher gültige Gebührensatzung der Samtgemeinde Brookmerland über die 
Erhebung von Kostenersatz und Gebühren für Dienst- und Sachleistungen der Feuerwehr außer Kraft. 
 
Marienhafe, den 16.12.2025 
 
Samtgemeinde Brookmerland 
 
Der Samtgemeindebürgermeister 
Ihmels 
 
 

Anlage zu § 6 der Gebührensatzung Feuerwehr 
-Kostentarif- 

 

Gebühren- 
ziffer 

Gebührentatbestand 

Gebühr 

Je Min. Mindestgebühr 
für 30 Minuten 

1. 
Personaleinsatz 
-Je eingesetzte Person- 

0,80 € 24,00€ 

 

2. 
Einsatz von Fahrzeugen 
(ohne Personal) 

  

2.1 
Klasse 1  
Fahrzeuge kleiner Art (MTW, KdoW, Pkw, etc.) Kleine 
Einsatzfahrzeuge für Transport, Führung und Logistik 

1,50 € 45,00€ 

2.2 

Klasse 2 
kleine Löschfahrzeuge (TSF, TSF-W) 
Fahrzeuge mit Grundausstattung für Brandbekämpfung 
und einfacher technischer Hilfeleistung 

4,10€ 123,00€ 

2.3. 

Klasse 3 
Mittlere Löschfahrzeuge (MLF, LF 8, LF 10, LF 16/12)  
Standardlöschfahrzeuge mit erweiterten 
Einsatzmöglichkeiten 

6,70€ 201,00€ 

2.4 

Klasse 4 
Große Löschfahrzeuge /Hilfeleistungslöschfahrzeuge 
(LF 20, HLF 20, TLF) - Fahrzeuge mit umfangreicher 
technischer Ausrüstung oder großem Löschmittelvorrat 

4,00€ 120,00€ 

2.5 

Klasse 5 
Sonderfahrzeuge (GW-L2, ELW 1) 
Fahrzeuge mit spezieller Ausstattung für besondere 
Einsatzlagen 

6,70€ 201,00€ 

2.6. 
Sonstige Fahrzeuge /Anhänger (Öl-Anhänger) - 
Schlauchwagen, Anhänger, Stromerzeugeanhänger, 
Ölsperrenanhänger etc. 

0,40€ 12,00€ 

 

3. Pauschalen  

3.1 Öffnen und/oder schließen einer Tür/Fenster 300,00 € 

3.2 
Erstmalige Überprüfung der Funktionsfähigkeit neu 
installierter Brandmeldeanlagen 

150,00 € 

3.3 Einsätze nach § 2 Abs. 1 Nr. 3  
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3.3.1 
Brandmeldeanlage klein (z.B. einfacher Hausalarm, Privat, 
etc.)  

500,00 € 

3.3.2 
Brandmeldeanlage groß (z.B. gewerbliche 
Brandmeldeanlage, etc.) 

750,00 € 

 

4. Sonstige Dienstleistungen der Feuerwehr  

4.1. 
Brandsicherheitswache 
(§ 2 Abs. 1 Nr. 4 der Satzung) 

Gem. Ziffern 1+2 

4.2. 
Brandverhütungsschau  
(gem. § 2 Abs. 1 Nr. 5 der Satzung) 

Gem. Ziffern 1+2 

 

5. Verbrauchs- und Reinigungsmaterialien Zum jeweiligen Tagespreis 

6. 
Verpflegung der Einsatzkräfte  
(bei gebührenpflichtigen Einsätzen) 

Erstattung der Auslagen wie 
angefallen 

 

 
Satzung des Naherholungsgebietes  

„Tjücher Moortun“  
(Samtgemeinde Brookmeland) 

 
Präambel 

 
Aufgrund des § 10 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der jeweils 
geltenden Fassung hat der Rat der Samtgemeinde Brookmerland in seiner Sitzung am 16.12.2025 
folgende Satzung beschlossen: 
 

1. Abschnitt – Allgemeine Bestimmungen 
 

§ 1 Zweck der Einrichtung 
 

(1) Das Naherholungsgebiet „Tjücher Moortun“ ist eine öffentliche Einrichtung der Samtgemeinde 
Brookmerland. 
 
(2) Es dient der Allgemeinheit zur Erholung, Freizeitgestaltung und sportlichen Betätigung im Einklang 
mit den Bestimmungen dieser Satzung und unter besonderer Rücksichtnahme auf Natur und 
Landschaft. 
 

§ 2 Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus dem als Anlage beigefügten Lageplan, der Bestandteil 
dieser Satzung ist. 
 

§ 3 Benutzungsrecht 

(1) Die Nutzung des Naherholungsgebietes steht allen Einwohnerinnen und Einwohnern sowie Gästen 
gleichermaßen offen. 
 
(2) Der Spielplatzbereich darf ausschließlich von Kindern bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres 
genutzt werden. 
 
(3) Ein Anspruch auf Inbetriebhaltung oder ununterbrochene Nutzbarkeit der Einrichtung besteht 
nicht. 
 
 
 



- 1158 - 

§ 4 Öffnungszeiten 

Das Naherholungsgebiet darf täglich in der Zeit von 07:00 Uhr bis 22:00 Uhr genutzt werden. Mit 
Zustimmung des Gewässerbeauftragten, kann ein Aufenthalt am Tjücher Moortun darüber hinaus zum 
Ausüben des Angelsports gestattet werden.  
 

§ 5 Allgemeine Verhaltenspflichten 

(1) Jede Person hat sich so zu verhalten, dass Belange des Natur- und Landschaftsschutzes, die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie Rechte Dritter nicht beeinträchtigt werden. 
 
(2) Lärm, das Abspielen oder Musizieren mit Tonwiedergabegeräten oder Musikinstrumenten ist nur 
in einem Umfang zulässig, der andere Nutzerinnen und Nutzer sowie die Tierwelt nicht stört. 
 
(3) Jede übermäßige oder vermeidbare Belästigung anderer Personen ist zu unterlassen. 
 

2. Abschnitt – Besondere Verhaltensregeln 
 

§ 6 Verhalten im Naherholungsgebiet 

 

(1) Es ist untersagt, Wasser-, Grün- oder sonstige Flächen zu verunreinigen oder zu beschädigen. 
Pflanzen, Ufer, Böschungen und Bäume sind schonend zu behandeln. 
 
(2) Abfälle und Hundekot sind in den dafür vorgesehenen Behältnissen zu entsorgen. Bei 
Zuwiderhandlung kann die Samtgemeinde die Reinigung auf Kosten der Verursacherin oder des 
Verursachers durchführen oder durchführen lassen. 
 
(3) Das Gelände darf zu Erholungszwecken betreten, jedoch außerhalb der gekennzeichneten Wege 
und Flächen nicht mit motorisierten Fahrzeugen befahren werden. 
 

- Ausgenommen sind Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei sowie Fahrzeuge 
der Samtgemeinde oder der Land- und Forstwirtschaft, soweit dies zur Aufgabenerfüllung 
erforderlich ist. 
 

- Weitere Ausnahmegenehmigungen können auf Antrag erteilt werden. 
 

(4) Zelten, Nächtigen oder Campieren ist verboten. Zulässig ist ausschließlich das Abstellen von 
Wohnmobilen/Wohnwagen auf den dafür ausgewiesenen Stellplätzen gemäß Abschnitt 2. 
 
(5) Offenes Feuer und das Errichten von Feuerstellen sind untersagt. 
 
(6) Das Grillen mit Holzkohle ist nur nach vorheriger Genehmigung der Samtgemeinde und Entrichtung 
der Gebühr gemäß der geltenden Gebührensatzung erlaubt. 
 
(7) Hunde sind jederzeit an der Leine zu führen. 
 
(8) Reiten und das Fahren mit Kutschen sind untersagt. 
 
(9) Das Füttern von Wasservögeln ist verboten. 
 
(10) Im Gebiet gilt die Straßenverkehrsordnung (StVO). Fahrzeuge dürfen nur auf den hierfür 
vorgesehenen Stellflächen abgestellt werden. 
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(11) Rettungs- und Zufahrtswege sind stets freizuhalten. 
 

§ 7 Nutzung der Wasserflächen 

(1) Die Wasserflächen sind nicht beaufsichtigt. Ihre Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr. 
 
(2) Tauchen sowie das Befahren mit Booten oder sonstigen Wasserfahrzeugen ist untersagt, soweit 
keine ausdrückliche Genehmigung der Samtgemeinde oder behördliche bzw. Maßnahme zur 
Gefahrenabwehr vorliegen 
 
(3) Die Samtgemeinde kann eine oder mehrere Gewässerbeauftragte benennen, die die Einhaltung 
dieser Satzung überwachen. 
 
(4) Das Angeln ist nur in den im Lageplan ausgewiesenen Bereichen mit einer gültigen 
Erlaubnisbescheinigung und einem Fischereierlaubnisschein gemäß § 57 Nds. FischG zulässig. Die 
Dokumente sind mitzuführen und auf Verlangen vorzuzeigen. 
 
(5) Die Erlaubnisbescheinigungen werden von der Samtgemeinde oder den Beauftragten ausgegeben. 
Es gilt die jeweils aktuelle Gebührensatzung. 
 
(6) Die Ausübung der Fischerei hat waidgerecht und unter Beachtung aller einschlägigen Gesetze (Nds. 
FischG, TierSchG, NWaldLG, NNatSchG) zu erfolgen. 
(7) Gefangene Fische sind schonend zu behandeln; das Angeln mit lebenden Köderfischen ist verboten. 
 
(8) Die Verwendung von Setzkeschern ist unzulässig. 
 
(9) Für Hechte und Zander gilt ein tägliches Fanglimit von zwei Stück pro Person. 
 
(10) Die Entnahme- und Mindestmaße sowie die zu entnehmenden Fischarten sind den jeweils 
aktuellsten Bekanntmachungen und dem Informationsmaterial zum Tjücher Moortun der 
Samtgemeinde Brookmerland zu entnehmen. Über die maßgeblichen Werte entscheidet der jeweils 
zuständige Gewässerbeauftragte in Abstimmung mit dem Hauptverwaltungsbeamten. 
 
(11) Die Schonzeit beträgt vom 1. Februar bis 30. April eines jeden Jahres. Innerhalb der Schonzeit ist 
das Angeln auf Raubfische sowie das Angeln mit toten Köderfischen oder Fischfetzen untersagt.  
 
(12) Fangmeldungen sind bis zum Jahresende an die Samtgemeinde oder an einen von der 
Samtgemeinde Beauftragten einzureichen. 
 

§ 8 Werbung und gewerbliche Tätigkeiten 

Jegliche Werbung, der Verkauf oder das Verteilen von Waren, Druckschriften oder Speisen sowie das 
Anbieten von Dienstleistungen bedürfen der vorherigen schriftlichen Erlaubnis der Samtgemeinde. 
 

§ 9 Haftung 

(1) Die Nutzung des Naherholungsgebiets erfolgt auf eigene Gefahr. 
 
(2) Ein Winterdienst findet nicht statt. 
 
(3) Die Samtgemeinde haftet nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit ihrer Beschäftigten. 
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3. Abschnitt – Wohnmobilstellplatz 

§ 10 Geltungsbereich 

Der Wohnmobilstellplatz ist Teil der öffentlichen Einrichtung „Naherholungsgebiet Tjücher Moortun“ 
und darf ausschließlich durch Personen genutzt werden, die mit einem zugelassenen Wohnmobil oder 
Wohnwagen zu touristischen Zwecken reisen. 
 

§ 11 Nutzungsvoraussetzungen 

(1) Der Stellplatz dient dem vorübergehenden Aufenthalt und Abstellen von Wohnmobilen. 
 
(2) Nur verkehrszugelassene Fahrzeuge mit geschlossenen Abwasser- und Fäkalientanks dürfen 
abgestellt werden. 
 
(3) Übernachten außerhalb der ausgewiesenen Stellflächen ist unzulässig. 
 

§ 12 Erlaubnis und Gebühren 

(1) Die Nutzung gilt als erlaubt, wenn die Übernachtungsgebühr entrichtet und der Zahlungsnachweis 
sichtbar im Fahrzeug angebracht ist. 
 
(2) Die Gebühren richten sich nach der jeweils geltenden Gebührensatzung der Samtgemeinde. 
 

§ 13 Öffnungszeiten 

Der Wohnmobilstellplatz ist ganzjährig geöffnet. 
 

§ 14 Ver- und Entsorgung 

(1) Strom- und Wasserversorgung sind über Münzautomaten möglich. Die Samtgemeinde ist 
berechtigt, die Tarife an die Preisentwicklung anzupassen. 
 
(2) Abwasser und Fäkalien dürfen ausschließlich über die vorgesehene Entsorgungsstation entsorgt 
werden. 
 

§ 15 Verhalten auf dem Stellplatz 

(1) Nicht gestattet sind insbesondere: 
 

1. gewerbliche Nutzung oder Dauerabstellung, 
 

2. das Absetzen von Wohnkabinen, 
 

3. Zelten oder Lagern, 
 

4. das Ablassen von Abwasser außerhalb der Entsorgungsstelle, 
 

5. Verunreinigungen des Platzes oder der Umgebung, 
 

6. offenes Feuer oder Lagerfeuer. 
 

(2) Es gilt die Straßenverkehrsordnung; es darf nur mit Schrittgeschwindigkeit gefahren werden. 
 
(3) Nachtruhe ist von 22:00 bis 06:00 Uhr einzuhalten. 
 
(4) Fahrzeuge sind platzsparend abzustellen. 
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(5) Hunde sind willkommen, jedoch stets an der Leine zu führen. Verunreinigungen sind umgehend zu 
beseitigen. 
 

§ 16 Haftung 

Die Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr. Eine Haftung der Samtgemeinde besteht nur bei vorsätzlichem 
oder grob fahrlässigem Verhalten. 

§ 17 Weisungsrecht 

Den Anordnungen des von der Samtgemeinde beauftragten Personals ist Folge zu leisten. Dieses ist 
berechtigt, Platzverweise auszusprechen. Ein nicht befolgter Platzverweis kann als Hausfriedensbruch 
verfolgt werden. 
 

4. Abschnitt – Ordnungsvorschriften 
 

§ 18 Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die Vorschriften dieser Satzung 
verstößt, insbesondere gegen 
 

 § 5 (Verhaltenspflichten), 
 

 § 6 (Verunreinigung, Befahren, offenes Feuer, Grillen, Hunde, Reiten, Füttern, Parken), 
 

 § 7 (Tauch- und Angelverbote, Genehmigungspflichten), 
 

 § 15 (Nutzungsbeschränkungen auf dem Stellplatz). 
 

(2) Ordnungswidrigkeiten können gemäß § 10 Abs. 5 NKomVG mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro 
geahndet werden. 
 

§ 19 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2026 nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
Gleichzeitig tritt die Satzung vom 31. Juli 2014 außer Kraft. 
 
Marienhafe, den 16.12.2025 
 
Samtgemeinde Brookmerland 
 
Der Samtgemeindebürgermeister 
Ihmels 
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Anlage 1 – Tjücher Moortun 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Satzung zur 19. Änderung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen und  

Gebühren für die Abwasserbeseitigung der Samtgemeinde Hage  
(Abwasserabgabensatzung) vom 24.11.1992 

 
Aufgrund der §§ 10, 13, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 
und der §§ 2 und 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) hat der Rat der 
Samtgemeinde Hage in seiner Sitzung am 16. Dezember 2025 folgende Satzung beschlossen: 
 

Artikel I 
 
In § 13 Absatz 1 wird die Zusatzgebühr von „2,93 Euro“ auf „3,25 Euro“ erhöht. 
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Artikel II 
 
Der Samtgemeindebürgermeister wird ermächtigt, die Abwasserabgabensatzung in der nunmehr 
geltenden Fassung mit neuem Datum bekanntzumachen und dabei Unstimmigkeiten des Wortlauts zu 
beseitigen. 
 

Artikel III 
 

Diese Satzung tritt mit dem 1. Januar 2026 in Kraft. 
 
Hage, den 16. Dezember 2025 
 
Samtgemeinde Hage 
 
Der Samtgemeindebürgermeister 
Sell 
 

 
Satzung zur 2. Änderung der Satzung über die Erhebung eines Gästebeitrages 

in der Samtgemeinde Hage (Gästebeitragssatzung) vom 17.12.2019 
 
Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NkomVG) vom 
17.12.2010 in der zurzeit geltenden Fassung in Verbindung mit § 10 des Nds. 
Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20.04.2017 hat der Rat 
der Samtgemeinde Hage in seiner Sitzung am 16.12.2025 folgende Satzung beschlossen: 
 

Artikel I 
 
§ 1 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 
 
(3) Der Gesamtaufwand für Tourismuseinrichtungen und Veranstaltungen nach Abs. 1 soll, nachdem 
ein dem Vorteil der Allgemeinheit entsprechender und von der Samtgemeinde zu tragender Anteil am 
Tourismusaufwand abgesetzt wurde, wie folgt gedeckt werden: 
 
  durch Gästebeiträge        14,8 v. H. 
  durch Tourismusbeiträge         4,8 v. H. 
  durch sonstige Deckungsmittel       17,9 v. H. 
  Nutzungsvorteil der Einwohner (Gemeindeanteil)    57,6 v. H. 
  Gemeindeanteil für beitragsfreie und beitragsermäßigte Gäste       4,9 v. H. 
 
§ 4 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 
(1) Der Gästebeitrag wird nach der Dauer des Aufenthaltes bemessen.  
Er beträgt in der Zeit vom 15. März bis zum 31. Oktober jeden Jahres pro Tag 2,10 Euro. 
 
§ 4 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 
 
(3) Der Jahresgästebeitrag beträgt 63,00 Euro. 
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Artikel II 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 
 
Hage, den 16.12.2025 
 
Samtgemeinde Hage 
 
Der Samtgemeindebürgermeister 
Sell 
 

 
4. Nachtrag zur Hauptsatzung 

der Samtgemeinde Hage 
 
Aufgrund der §§ 10 und 12 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 
vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576) in der z. Zt. gültigen Fassung hat der Rat der Samtgemeinde 
Hage Hage in seiner Sitzung am 16.12.2025 folgende Änderung der Hauptsatzung beschlossen. 
 
 
Der § 6 erhält folgende Fassung: 
 

§ 6 
Verkündungen und öffentliche Bekanntmachungen 

 
(1) Satzungen, Verordnungen, Genehmigungen von Flächennutzungsplänen sowie öffentliche 

Bekanntmachungen der Samtgemeinde Hage werden im elektronischen „Amtsblatt für den 
Landkreis Aurich“ verkündet bzw. bekannt gemacht. Das elektronische Amtsblatt wird auf der 
Internetseite des Landkreises Aurich zur Verfügung gestellt: 

 
https://www.landkreis-aurich.de/amtsblatt 

 
(2) Sind Pläne, Karten, Zeichnungen o.ä. Bestandteil einer Satzung oder Verordnung, so kann die 

Bekanntmachung dieser Teile dadurch ersetzt werden, dass sie im Dienstgebäude der 
Samtgemeinde Hage während der Dienststunden zur Einsicht ausgelegt werden. In der Satzung 
oder Verordnung wird auf die Ersatzbekanntmachung mit Ort, Zeitpunkt und Dauer hingewiesen.  

 
(3) Ortsübliche Bekanntmachungen erfolgen – vorbehaltlich anderer Rechtsnormen - durch 

Veröffentlichung auf der Homepage unter www.sg-hage.de/bekanntmachungen und durch 
Aushang im Bekanntmachungskasten. 

 
II. 

 
Der § 9 erhält folgende Fassung: 
 

§ 9 
Inkrafttreten 

 
Die Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 
 
Hage, den 16.12.2025 
 
Samtgemeinde Hage 
 
Samtgemeindebürgermeister 
Sell 
 

https://www.landkreis-aurich.de/amtsblatt
http://www.sg-hage.de/bekanntmachungen
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Hebesatzsatzung der Gemeinde Hage über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze  
für das Haushaltsjahr 2026 

 
Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 
17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), des § 1 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) i. 
d. Fassung der Bekanntmachung vom 20.04.2017 (Nds. GVBl. S 121), der §§ 1 u. 25 des 
Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 07.08.1973 (BGBl. I S. 965), der §§ 1 u. 16 des 
Gewerbesteuergesetzes (GewStG) i. d. Fassung der Bekanntmachung vom 15.10.2002 (BGBl. I S. 4167) 
und § 1 des Gesetzes zur Übertragung der Festsetzung und Erhebung der Realsteuern auf die 
hebeberechtigten Gemeinden -Realsteuer-Erhebungsgesetz- (RealStErhebG) vom 22.12.1981 (Nds. 
GVbl. S. 423) in den jeweils geltenden Fassungen hat der Rat der Gemeinde Hage in seiner Sitzung am 
11.12.2025 folgende Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern 
(Hebesatzsatzung) beschlossen: 
 

§ 1 
 
Die Hebesätze für die Grundsteuern und für die Gewerbesteuer werden für das Haushaltsjahr 2026 
wie folgt festgesetzt: 
 
 
1. Grundsteuer 
 

a) für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) 300 v. H. 
 
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) 350 v. H. 

 
2. Gewerbesteuer 380 v. H. 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft. 
 
Hage, den 11.12.2025 
 
Gemeinde Hage 
Der Gemeindedirektor 
Sell 
 

 
Satzung zur 2. Änderung der Satzung über die Erhebung eines Tourismusbeitrages in der 

Samtgemeinde Hage (Tourismusbeitragssatzung) vom 17.12.2019 
 
Aufgrund der §§ 10, 11, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 
vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576) in der zurzeit geltenden Fassung und der §§ 1, 2 und 9 des 
Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der zurzeit geltenden Fassung, hat der Rat 
der Samtgemeinde Hage in seiner Sitzung am 16.12.2025 folgende Satzung beschlossen: 
 

Artikel I 
 
Der § 1 Abs. 3 der Satzung erhält folgende Neufassung: 
 
(3) Der Gesamtaufwand nach Abs. 1 Satz 2 soll, nachdem ein dem Vorteil der Allgemeinheit 
entsprechender und von der Samtgemeinde zu tragender Anteil am Tourismusaufwand (Eigenanteil) 
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bei den Aufwendungen für die Förderung des Tourismus von 10 %, beim allgemeinen Kurbetrieb von 
20 %, beim Haus des Gastes von 50 % sowie beim Hallenbad/Freibad in Höhe von 91 % abgesetzt 
wurde, wie folgt gedeckt werden: 
 
a.) Aufwendungen für die Förderung des Tourismus  
 
 zu 77 v. H. durch Tourismusbeiträge, 
 zu 14,4 v. H. durch sonstige Entgelte, 
     zu 8,6 v. H. durch öffentlicher Anteil,    
      
b.) Aufwendungen für die Tourismuseinrichtungen  
 
       zu 14,8 v. H. durch Gästebeiträge, 
 zu 4,8 v. H. durch Tourismusbeiträge, 
          zu 17,9 v. H. durch sonstige Deckungsmittel, 
              zu 57,6 v. H. durch Nutzungsvorteil der Einwohner (Gemeindeanteil) 
            zu 4,9 v. H. durch Gemeindeanteil für beitragsfreie u. beitragsermäßigte Gäste. 
 

Artikel II 
 
Der § 4 Abs. 5 der Satzung erhält folgende Neufassung: 
 
(5) Der Beitragssatz beträgt 7,68 v. H.. 
 

Artikel III 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 
 
Hage, den 16.12.2025 
 
Samtgemeinde Hage 
 
Der Samtgemeindebürgermeister 
Sell 
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C. Bekanntmachungen sonstiger öffentlicher Körperschaften 

 

 

Bekanntmachung des OOWV 
 
Der OOWV gibt folgende Änderungen bekannt: 

 

Anlage zu den Versorgungsbedingungen 

Preisregelungen des OOWV für die Versorgung mit Trinkwasser 

 

Gültig ab 1.Januar 2026 

 
§ 1 Lieferungen und Leistungen 
 
... 
 
1. Trinkwasserpreis 
Der Trinkwasserpreis wird nach Kubikmetern berechnet und beträgt  
 
      Netto €  7% MwSt. €  Brutto € 
      1,59/m³               0,11               1,70/m³ 
 
... 
 
2. Grundpreis 
Der Grundpreis wird nach der Anschlussnennweite und der Anzahl der zu versorgenden 
wirtschaftlichen Einheiten berechnet und beträgt 
 
      Netto €  7% MwSt. €  Brutto € 
 
a) Anschlüsse für unbebaute     
    Grundstücke      mtl.            8,09               0,57        8,66 
  
b) Anschlüsse für bebaute Grund-   
    stücke pro wirtschaftliche 
    Einheit im Sinne des § 2 Abs. 3 
    der Wasserlieferungsbeding- 
    ungen zur AVBWasserV             mtl.          8,09               0,57       8,66 
 
c) Anschlüsse, deren Zähler      
    jährlich aus- und eingebaut  
    werden       mtl.    16,43               1,15     17,58 
 
d) Anschlüsse mit folgenden     
    Nennweiten, soweit diese für 
    die erste wirtschaftliche Einheit  
    erforderlich werden: 
    50 mm       mtl.    12,64                0,88     13,52 
    80 mm       mtl.    32,36               2,27     34,63 
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    100 mm       mtl.    50,56               3,54     54,10 
    125 mm bis 150 mm      mtl.    95,59               6,69                102,28 
    200 mm       mtl.  202,25                   14,16                       216,41 
 
Für jede weitere wirtschaftliche Einheit wird zusätzlich der Grundpreis nach Ziffer b) berechnet. 
 
... 
 
§ 2 Leistungsentgelte für Standrohre 
 
... 
 
         Netto € 7% MwSt. €               Brutto € 
... 
 
b) Miete pro angefangenen Monat                     40,57              2,84       43,41 
    
c) Trinkwasserpreis pro  

entnommenem m³                                          2,15              0,15                      2,30 
    
... 
 
§ 6 Leistungsentgelte für Aus- und Einbau, Prüfung und Austausch von Hauswasserzählern der 
Größen Q3-4, Q3-10 und Q3-16  
 
Sind auf Veranlassung bzw. durch Verschulden des Anschlussnehmers Hauswasserzähler aus- und 
einzubauen, werden die Kosten wie folgt berechnet: 
 

Netto €  7% MwSt. €   Brutto € 
 
a) für jeden Ausbau       57,00                3,99       60,99 
 
b) für jeden Einbau        57,00                3,99       60,99 
 
c) für gleichzeitigen Aus- und Einbau      75,00                5,25       80,25 
 
d) für den Aus- und Einbau eines      
    beschädigten Wasserzählers nach der  
    normalen Dienstzeit* bzw. am 
    Wochenende                     136,00  9,52     145,52
             
*Dienstzeit ist von Mo. – Fr. von 7:00 – 16:00 Uhr 
 
Prüfungen von Hauswasserzählern werden wie folgt berechnet: 
 
Befundprüfung, diese beinhaltet die      
messtechnische Befundprüfung sowie  
die äußere und innere  
Beschaffenheitsprüfung       95,50                              6,69     102,19 
           
Der Hauswasserzähler wird bei Austausch wie folgt berechnet: 
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Hauswasserzähler           
Baugröße Q3-4, Q3-10 und Q3-16                        30,00                             2,10               32,10
            
    
 
Sind auf Veranlassung bzw. durch Verschulden des Anschlussnehmers Großwasserzähler ab DN50 
aus- und einzubauen, werden die entstandenen Kosten auf Nachweis abgerechnet. 
 
§ 6 findet keine Anwendung auf den turnusmäßigen Wasserzählerwechsel. 
 
§ 7 Zahlungsverzug des Abnehmers  
 
Bei Zahlungsverzug des Abnehmers werden vom OOWV folgende Pauschalen berechnet:  
            
            Brutto € 
  
- Kosten je Mahnung                              3,00 
         
- Interne Bearbeitungskosten zur Forderungseintreibung                       18,00
                        
- Wegegeld für das Tätigwerden eines OOWV-Beauftragten,    
  z. B. Inkasso vor Ort                     39,00 
                                                                                               
- Einstellung der Versorgung                           47,00   
 
- Wiederaufnahme der Versorgung                          47,00                       
       
Die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens bleibt unberührt.   
      
§ 8 Inkrafttreten 
 
Die vorstehende Fassung der Preisregelungen tritt gemäß Beschluss der Verbandsversammlung vom 
04.12.2025 mit ihrer öffentlichen Bekanntmachung unter Aufhebung der bisherigen Preisregelungen 
zum 01.01.2026 in Kraft. 
 
 
OOWV, Georgstraße 4, 26919 Brake/Unterweser 
Telefon 04401 / 916-0 
www.oowv.de 
 

 
3. Satzung zur Änderung der Satzung des Oldenburgisch-Ostfriesischen  

Wasserverbandes über die Erhebung von Verwaltungskosten  

(Verwaltungskostensatzung) vom 01.11.2022 

 

Artikel 1 

Änderung der Satzung 

 

Die Satzung des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes über die Erhebung von 

Verwaltungskosten (Verwaltungskostensatzung) vom 01.11.2022 in der Fassung der  

2. Änderungssatzung vom 04.12.2024 wird wie folgt geändert: 

 

http://www.oowv.de/
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I. Änderung des Kostentarifs 

 

Die Nrn. 11 und 15 werden wie folgt geändert:   

 

 Art der Amtshandlung Einheit Gebühr 

   mindestens höchstens 

11 Bearbeitung eines Antrags auf Befreiung vom 

Anschluss- und Benutzungszwang für eine  

öffentliche Einrichtung zur Abwasserbeseitigung 

Vorgang 80,00 € 80,00 € 

15 Entscheidungen über förmliche Rechtsbehelfe, 

soweit § 4 Abs. 1 Satz 1 der 

Verwaltungskostensatzung keine Anwendung 

findet und der Rechtsbehelf erfolglos bleibt oder 

der Rechtsbehelf Erfolg hat, die angefochtene 

Verwaltungstätigkeit aber aufgrund unrichtiger 

oder unvollständiger Angaben vorgenommen 

bzw. abgelehnt worden ist 

Vorgang 18,00 € 1.568,00 € 

 

II. Änderung der Anlage 

 

Die Anlage wird wie folgt ergänzt:  

 

Gemeinde 

Nordseeheilbad 

Wangerooge 

Vertrag zur Übernahme und 

Durchführung der 

Abwasserbeseitigung der 

Gemeinde Nordseeheilbad 

Wangerooge durch den OOWV 

vom 03.11.2025. 

 

 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 

 

Brake, 04.12.2025    Sven Ambrosy 
___________________________  ______________________________ 
Ort, Datum     Sven Ambrosy, Verbandsvorsteher 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 1171 - 

3. Satzung zur Änderung der Satzung des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes über die 
Erhebung von Abgaben für die dezentrale Schmutzwasserbeseitigung  

(Abgabensatzung dezentrale Schmutzwasserbeseitigung) vom 01.11.2022 

Artikel 1 
Änderung der Satzung 

Die Satzung des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes über die Erhebung von Abgaben für 
die dezentrale Schmutzwasserbeseitigung vom 01.11.2022 in der Fassung der 2. Änderungssatzung 
vom 04.12.2024 wird wie folgt geändert: 

I. Änderung von § 5 

§ 5 wird wie folgt geändert: 

Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst: 

Die Grundgebühr je Abfuhr aus abflusslosen Sammelgruben und Kleinkläranlagen sowie für 
durch den Gebührenpflichtigen verursachte vergebliche Anfahrten der Entsorgungsfahrzeuge 
beträgt für Abfuhren montags bis freitags, außer an gesetzlichen Feiertagen, 7.00 Uhr bis 18.00 
Uhr 128,98 Euro. 

Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst: 

Die Grundgebühr je Abfuhr aus abflusslosen Sammelgruben und Kleinkläranlagen sowie für 
durch den Gebührenpflichtigen verursachte vergebliche Anfahrten der Entsorgungsfahrzeuge 
beträgt für Abfuhren außerhalb der in Abs. 1 genannten Zeiten 257,96 Euro. 

Abs. 2 wird durch folgenden Satz 3 ergänzt: 

Bei Notentsorgungen innerhalb von 24 Stunden beträgt die Grundgebühr 257,96 Euro, 
unabhängig von der Zeit der Abfuhr. 

Abs. 3 wird wie folgt neu gefasst: 

Die Mengengebühr beträgt für Schmutzwasser aus abflusslosen Sammelgruben 22,49 Euro pro 
Kubikmeter Schmutzwasser. 

Abs. 4 wird wie folgt neu gefasst: 

Die Mengengebühr beträgt für Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen 54,31 Euro pro Kubikmeter 
Fäkalschlamm. 

Abs. 5 wird wie folgt neu gefasst:  

Die Entsorgungsgebühr für die Behandlung von Inhalten mobiler Toiletten mit Sanitärzusätzen 
(z. B. Chemietoiletten, „Dixi“-Toiletten, Bautoiletten) beträgt 54,31 EUR je angefangener m³. 
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II. Änderung von § 13 

§ 13 wird wie folgt neu gefasst:  

§ 13 Datenverarbeitung 

(1) Zur Feststellung der sich aus dieser Satzung ergebenden Abgabepflicht sowie zur 
Festsetzung und Erhebung dieser Abgaben ist die Verarbeitung der hierfür erforderlichen 
personenbezogenen Daten gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. e) Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) i. V. m. § 3 Niedersächsisches Datenschutzgesetz (NDSG) durch den OOWV 
zulässig. 

(2) Der OOWV darf die für die Zwecke der Abwasserbeseitigung erforderlichen 
personenbezogenen Daten für die in Abs. 1 genannten Zwecke verarbeiten und sich die 
Daten von anderen öffentlichen Stellen gemäß § 5 Niedersächsisches Datenschutzgesetz 
(NDSG) übermitteln lassen, was auch im Wege automatischer Abrufverfahren erfolgen 
kann. 

Der bisherige § 13 wird § 14.  

Artikel 2 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 

 

Brake, 04.12.2025    Sven Ambrosy 
___________________________  ______________________________ 
Ort, Datum     Sven Ambrosy, Verbandsvorsteher 

 

 
3. Satzung zur Änderung der Satzung des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes über die 

Erhebung von Abgaben für die zentrale Schmutzwasserbeseitigung 
(Abgabensatzung zentrale Schmutzwasserbeseitigung) für das Gebiet 

der Gemeinde Baltrum vom 01.11.2022 

Artikel 1 
Änderung der Satzung 

Die Satzung des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes über die Erhebung von Abgaben für 
die zentrale Schmutzwasserbeseitigung (Abgabensatzung zentrale Schmutzwasserbeseitigung) für das 
Gebiet der Gemeinde Baltrum vom 01.11.2022 in der Fassung der 2. Änderungssatzung vom 
04.12.2024 wird wie folgt geändert: 

I. Änderung von § 5  

§ 5 wird wie folgt geändert: 

Abs. 3 wird wie folgt neu gefasst: 

Die Mengengebühr beträgt 5,15 Euro pro Kubikmeter Schmutzwasser.  
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II. Änderung von § 18 

§ 18 wird wie folgt neu gefasst:  

§ 18 Datenverarbeitung 

(1) Zur Feststellung der sich aus dieser Satzung ergebenden Abgabepflicht sowie zur 
Festsetzung und Erhebung dieser Abgaben ist die Verarbeitung der hierfür erforderlichen 
personenbezogenen Daten gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. e) Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) i. V. m. § 3 Niedersächsisches Datenschutzgesetz (NDSG) durch den OOWV 
zulässig. 

(2) Der OOWV darf die für die Zwecke der Schmutzwasserbeseitigung erforderlichen 
personenbezogenen Daten für die in Abs. 1 genannten Zwecke verarbeiten und sich die 
Daten von anderen öffentlichen Stellen gemäß § 5 Niedersächsisches Datenschutzgesetz 
(NDSG) übermitteln lassen, was auch im Wege automatischer Abrufverfahren erfolgen 
kann. 

Der bisherige § 18 wird § 19.  

Artikel 2 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 

 

Brake, 04.12.2025    Sven Ambrosy 
___________________________  ______________________________ 
Ort, Datum     Sven Ambrosy, Verbandsvorsteher 
 

 
3. Satzung zur Änderung der Satzung des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes über die 

Erhebung von Abgaben für die zentrale Schmutzwasserbeseitigung 
(Abgabensatzung zentrale Schmutzwasserbeseitigung) für das Gebiet  

der Gemeinde Dornum vom 01.11.2022 

Artikel 1 
Änderung der Satzung 

Die Satzung des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes über die Erhebung von Abgaben für 
die zentrale Schmutzwasserbeseitigung (Abgabensatzung zentrale Schmutzwasserbeseitigung) für das 
Gebiet der Gemeinde Dornum vom 01.11.2022 in der Fassung der 2. Änderungssatzung vom 
04.12.2024 wird wie folgt geändert: 

I. Änderung von § 5  

§ 5 wird wie folgt geändert: 

Abs. 3 wird wie folgt neu gefasst: 

Die Mengengebühr beträgt 4,99 Euro pro Kubikmeter Schmutzwasser.  
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II. Änderung von § 24 

§ 24 wird wie folgt neu gefasst:  

§ 24 Datenverarbeitung 

(1) Zur Feststellung der sich aus dieser Satzung ergebenden Abgabepflicht sowie zur 
Festsetzung und Erhebung dieser Abgaben ist die Verarbeitung der hierfür erforderlichen 
personenbezogenen Daten gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. e) Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) i. V. m. § 3 Niedersächsisches Datenschutzgesetz (NDSG) durch den OOWV 
zulässig. 

(2) Der OOWV darf die für die Zwecke der Schmutzwasserbeseitigung erforderlichen 
personenbezogenen Daten für die in Abs. 1 genannten Zwecke verarbeiten und sich die 
Daten von anderen öffentlichen Stellen gemäß § 5 Niedersächsisches Datenschutzgesetz 
(NDSG) übermitteln lassen, was auch im Wege automatischer Abrufverfahren erfolgen 
kann. 

Der bisherige § 24 wird § 25.  

 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 

 

Brake, 04.12.2025    Sven Ambrosy 
___________________________  ______________________________ 
Ort, Datum     Sven Ambrosy, Verbandsvorsteher 
 

 
3. Satzung zur Änderung der Satzung des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes über die 

Erhebung von Abgaben für die zentrale Schmutzwasserbeseitigung 
(Abgabensatzung zentrale Schmutzwasserbeseitigung) für das Gebiet  

der Gemeinde Großheide vom 01.11.2022 

Artikel 1 
Änderung der Satzung 

Die Satzung des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes über die Erhebung von Abgaben für 
die zentrale Schmutzwasserbeseitigung (Abgabensatzung zentrale Schmutzwasserbeseitigung) für das 
Gebiet der Gemeinde Großheide vom 01.11.2022 in der Fassung der 2. Änderungssatzung vom 
04.12.2024 wird wie folgt geändert: 

I. Änderung von § 5  

§ 5 wird wie folgt geändert: 

Abs. 3 wird wie folgt neu gefasst: 

Die Mengengebühr beträgt 5,65 Euro pro Kubikmeter Schmutzwasser.  
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II. Änderung von § 24 

§ 24 wird wie folgt neu gefasst:  

§ 24 Datenverarbeitung 

(1) Zur Feststellung der sich aus dieser Satzung ergebenden Abgabepflicht sowie zur 
Festsetzung und Erhebung dieser Abgaben ist die Verarbeitung der hierfür erforderlichen 
personenbezogenen Daten gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. e) Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) i. V. m. § 3 Niedersächsisches Datenschutzgesetz (NDSG) durch den OOWV 
zulässig. 

(2) Der OOWV darf die für die Zwecke der Schmutzwasserbeseitigung erforderlichen 
personenbezogenen Daten für die in Abs. 1 genannten Zwecke verarbeiten und sich die 
Daten von anderen öffentlichen Stellen gemäß § 5 Niedersächsisches Datenschutzgesetz 
(NDSG) übermitteln lassen, was auch im Wege automatischer Abrufverfahren erfolgen 
kann. 

Der bisherige § 24 wird § 25.  

 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 

 

Brake, 04.12.2025    Sven Ambrosy 
___________________________  ______________________________ 
Ort, Datum     Sven Ambrosy, Verbandsvorsteher 
 

 
3. Satzung zur Änderung der Satzung des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes über die 

Erhebung von Abgaben für die zentrale Schmutzwasserbeseitigung 
(Abgabensatzung zentrale Schmutzwasserbeseitigung) für das Gebiet 

der Gemeinde Ihlow vom 01.11.2022 

Artikel 1 
Änderung der Satzung 

Die Satzung des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes über die Erhebung von Abgaben für 
die zentrale Schmutzwasserbeseitigung (Abgabensatzung zentrale Schmutzwasserbeseitigung) für das 
Gebiet der Gemeinde Ihlow vom 01.11.2022 in der Fassung der 2. Änderungssatzung vom 04.12.2024 
wird wie folgt geändert: 

I. Änderung von § 5  

§ 5 wird wie folgt geändert: 

Abs. 3 wird wie folgt neu gefasst: 

Die Mengengebühr beträgt 2,63 Euro pro Kubikmeter Schmutzwasser.  
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II. Änderung von § 24 

§ 24 wird wie folgt neu gefasst:  

§ 24 Datenverarbeitung 

(1) Zur Feststellung der sich aus dieser Satzung ergebenden Abgabepflicht sowie zur 
Festsetzung und Erhebung dieser Abgaben ist die Verarbeitung der hierfür erforderlichen 
personenbezogenen Daten gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. e) Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) i. V. m. § 3 Niedersächsisches Datenschutzgesetz (NDSG) durch den OOWV 
zulässig. 

(2) Der OOWV darf die für die Zwecke der Schmutzwasserbeseitigung erforderlichen 
personenbezogenen Daten für die in Abs. 1 genannten Zwecke verarbeiten und sich die 
Daten von anderen öffentlichen Stellen gemäß § 5 Niedersächsisches Datenschutzgesetz 
(NDSG) übermitteln lassen, was auch im Wege automatischer Abrufverfahren erfolgen 
kann. 

Der bisherige § 24 wird § 25.  

Artikel 2 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 

 

Brake, 04.12.2025    Sven Ambrosy 
___________________________  ______________________________ 
Ort, Datum     Sven Ambrosy, Verbandsvorsteher 
 

 
3. Satzung zur Änderung der Satzung des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes über die 

Erhebung von Abgaben für die zentrale Schmutzwasserbeseitigung 
(Abgabensatzung zentrale Schmutzwasserbeseitigung) für das Gebiet  

der Gemeinde Hinte vom 01.11.2022 

Artikel 1 
Änderung der Satzung 

Die Satzung des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes über die Erhebung von Abgaben für 
die zentrale Schmutzwasserbeseitigung (Abgabensatzung zentrale Schmutzwasserbeseitigung) für das 
Gebiet der Gemeinde Hinte vom 01.11.2022 in der Fassung der 2. Änderungssatzung vom 04.12.2024 
wird wie folgt geändert: 

I. Änderung von § 5 

§ 5 wird wie folgt geändert: 

Abs. 3 wird wie folgt neu gefasst: 

Die Mengengebühr beträgt 4,11 Euro pro Kubikmeter Schmutzwasser.  
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II. Änderung von § 24 

§ 24 wird wie folgt neu gefasst:  

§ 24 Datenverarbeitung 

(1) Zur Feststellung der sich aus dieser Satzung ergebenden Abgabepflicht sowie zur 
Festsetzung und Erhebung dieser Abgaben ist die Verarbeitung der hierfür erforderlichen 
personenbezogenen Daten gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. e) Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) i. V. m. § 3 Niedersächsisches Datenschutzgesetz (NDSG) durch den OOWV 
zulässig. 

(2) Der OOWV darf die für die Zwecke der Schmutzwasserbeseitigung erforderlichen 
personenbezogenen Daten für die in Abs. 1 genannten Zwecke verarbeiten und sich die 
Daten von anderen öffentlichen Stellen gemäß § 5 Niedersächsisches Datenschutzgesetz 
(NDSG) übermitteln lassen, was auch im Wege automatischer Abrufverfahren erfolgen 
kann. 

Der bisherige § 24 wird § 25.  

 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 
 

Brake, 04.12.2025    Sven Ambrosy 
___________________________  ______________________________ 
Ort, Datum     Sven Ambrosy, Verbandsvorsteher 
 

 
3. Satzung zur Änderung der Satzung des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes über die 

Erhebung von Abgaben für die zentrale Schmutzwasserbeseitigung 
(Abgabensatzung zentrale Schmutzwasserbeseitigung) für das Gebiet 

der Gemeinde Südbrookmerland vom 01.11.2022 

Artikel 1 
Änderung der Satzung 

Die Satzung des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes über die Erhebung von Abgaben für 
die zentrale Schmutzwasserbeseitigung (Abgabensatzung zentrale Schmutzwasserbeseitigung) für das 
Gebiet der Gemeinde Südbrookmerland vom 01.11.2022 in der Fassung der 2. Änderungssatzung vom 
04.12.2024 wird wie folgt geändert: 

I. Änderung von § 5  

§ 5 wird wie folgt geändert: 

Abs. 3 wird wie folgt neu gefasst: 

Die Mengengebühr beträgt 3,77 Euro pro Kubikmeter Schmutzwasser.  
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II. Änderung von § 24 

§ 24 wird wie folgt neu gefasst:  

§ 24 Datenverarbeitung 

(1) Zur Feststellung der sich aus dieser Satzung ergebenden Abgabepflicht sowie zur 
Festsetzung und Erhebung dieser Abgaben ist die Verarbeitung der hierfür erforderlichen 
personenbezogenen Daten gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. e) Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) i. V. m. § 3 Niedersächsisches Datenschutzgesetz (NDSG) durch den OOWV 
zulässig. 

(2) Der OOWV darf die für die Zwecke der Schmutzwasserbeseitigung erforderlichen 
personenbezogenen Daten für die in Abs. 1 genannten Zwecke verarbeiten und sich die 
Daten von anderen öffentlichen Stellen gemäß § 5 Niedersächsisches Datenschutzgesetz 
(NDSG) übermitteln lassen, was auch im Wege automatischer Abrufverfahren erfolgen 
kann. 

Der bisherige § 24 wird § 25.  

 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 

 

Brake, 04.12.2025    Sven Ambrosy 
___________________________  ______________________________ 
Ort, Datum     Sven Ambrosy, Verbandsvorsteher 
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